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Antonio Brettschneider, Ute Klammer 

Vorbeugende Sozialpolitik 

Grundlinien eines sozialpolitischen Forschungsprogramms 

 

Auf einen Blick 

 Vorbeugende und sozialinvestive Politikansätze haben in den letzten zwei Jahrzehnten 

sowohl in der europäischen als auch in der deutschen Sozialpolitik an Gewicht gewon-

nen. Es hat sich ein Konsens herausgebildet, dass es effektiver und auch normativ an-

gemessener ist, soziale Problemlagen nach Möglichkeit vorbeugend zu vermeiden, an-

statt die resultierenden Defizite nachträglich zu kompensieren. 

 In NRW tritt das Sozialinvestitionsparadigma in zahlreichen Programmen vor allem im 

Gewand der „Prävention“ und der „vorsorgenden“ bzw. „vorbeugenden“ Sozialpolitik 

auf. Von der Familien- und Bildungspolitik über die Kinder- und Jugendhilfe bis zur Ge-

sundheits- und Pflegepolitik spielt der Präventionsgedanke eine zunehmend wichtige 

Rolle. Vorbeugende Sozialpolitk ist dabei eng mit Fragen von Ausgrenzung und Armut, 

insbesondere Kinderarmut, verbunden.   

 In Teilen der europäischen wie auch deutschen Sozial(politik)wissenschaften und der 

Sozialen Arbeit stoßen der Ansatz der Sozialinvestition und insbesondere die Semantik 

der „Aktivierung“ indes aufgrund ihres technokratischen Charakters, ihrer produktivis-

tisch-ökonomistischen und zum Teil paternalistischen Konnotationen auf erhebliche 

Vorbehalte. 

 Im vorliegenden Papier werden Kernelemente einer progressiv-emanzipatorischen, 

nicht-ökonomistischen und nicht-paternalistischen Interpretation des Sozialinvestiti-

onsgedankens skizziert, die stärker auf Autonomie und Befähigung, soziale Staatsbür-

gerrechte und die sozialpolitische Ermöglichung realer Handlungsfreiheiten entlang 

des Lebenslaufs setzt. 

 Das im Arbeitsbereich „Vorbeugende Sozialpolitik“ des FGW entwickelte, interdiszip-

linäre Forschungsprogramm umfasst vier miteinander verknüpfte thematische 

Schwerpunkte: Normativ-politische und fachlich-konzeptionelle Grundlagen, Gover-

nance, Monitoring und Evaluation sowie Adressat_innen und Nutzer_innen vorbeu-

gender Sozialpolitik.  
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Abstracts 

 

Vorbeugende Sozialpolitik - Grundlinien eines sozialpolitischen Forschungsprogramms  

Im Rahmen der vorliegenden Studie werden die sozialpolitischen Hintergründe, die normativ-

programmatischen Grundlagen und die zentralen Fragestellungen und Erkenntnisinteressen des 

am FGW entwickelten Forschungsprogramms „Vorbeugende Sozialpolitik“ herausgearbeitet. 

Vorbeugende Sozialpolitik geht von einem ganzheitlichen, reflektierten Präventionsverständnis 

aus und orientiert sich an den Leitbildern der Autonomie und der Chancengleichheit. Sie zielt 

programmatisch auf die Entwicklung und Beförderung einer integrierten, befähigenden, präven-

tiv ausgerichteten und autonomiefördernden sozialen Lebenslaufpolitik in den verschiedenen 

Handlungsfeldern der deutschen Sozialpolitik ab. 

Zu den thematischen Schwerpunkten des Forschungsprogramms gehören die normativ-politi-

schen und fachlich-konzeptionellen Grundlagen vorbeugender Politikansätze, die Governance-

Dimension (Planung, Steuerung, Finanzierung und Umsetzung), Fragen des Monitorings und der 

Evaluation sowie empirische Forschung zu den Adressat_innen und Nutzer_innen vorbeugender 

Sozialpolitik, die im vorliegenden programmatischen Papier jeweils skizziert und reflektiert wer-

den. 

 

Preventive Social Policy - Outlines of a Research Program 

In this paper, the socio-political background, the normative-programmatic foundations and the 

central questions and research interests of the research programme "Preventive Social Policy" 

developed at the FGW are elaborated. 

Preventive social policy is based on a holistic, reflected understanding of prevention and is ori-

ented towards the guiding principles of autonomy and equal opportunities. It programmatically 

aims to de-velop and promote an integrated, empowering, preventive and autonomy-promot-

ing social life course policy in the various fields of action of German social policy. 

The thematic focal points of the research programme include the normative-political and tech-

nical-conceptual foundations of preventive policy approaches, the governance dimension (plan-

ning, steering, financing and implementation), questions of monitoring and evaluation as well 

as empirical research on the addressees and users of preventive social policy, each of which is 

outlined and reflected in this pro-grammatic paper. 
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1 Einleitung 

Vorbeugende und sozialinvestive Politikansätze haben in den letzten Jahren in der Sozialpolitik 

zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im Kontext der Diskussion um zielführende Strategien zur 

Überwindung bzw. Reduzierung von Chancenungleichheiten hat sich ein breiter Konsens her-

ausgebildet, dass es sowohl effektiver als auch normativ angemessener ist, die Entstehung sozi-

aler Problemlagen vorbeugend zu vermeiden, anstatt die daraus resultierenden Defizite nach-

träglich zu kompensieren. Insbesondere das in den letzten beiden Jahrzehnten auf europäischer 

Ebene stark vorangetriebene Paradigma der „Sozialinvestition“ (Esping-Andersen et al. 2002, 

Europäische Kommission 2013a) sieht einen Wechsel von einer nachsorgend-kompensatori-

schen zu einer vorsorgenden und „investiven“ Sozialpolitik vor, die ihren Fokus verstärkt auf 

präventive Interventionen in frühen Lebensphasen legt, um problematischen Sozialisations- und 

Lebensverläufen vorzubeugen. Auch in verschiedenen Feldern der deutschen Sozialpolitik hat 

der Präventionsgedanke in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen – von der 

Familien- und Bildungspolitik über die Kinder- und Jugendhilfe bis hin zur Gesundheits- und Pfle-

gepolitik. 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, das am FGW entwickelte Forschungsprogramm „Vorbeu-

gende Sozialpolitik“ hinsichtlich seiner sozialpolitischen Hintergründe, seiner theoretischen und 

programmatischen Grundlagen und seiner spezifischen Analyseperspektive vertiefend zu be-

schreiben und systematisch zu strukturieren. Das Konzept „Vorbeugende Sozialpolitik“ soll da-

bei in zweifacher Hinsicht ausgearbeitet und diskutiert werden: als normativ fundierte sozialpo-

litische Programmatik und als sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm. 

Im folgenden Abschnitt 2 wird zunächst ein ausführlicher Überblick über die sozialpolitischen 

Hintergründe präventiv-investiver Politikkonzepte und ihre sukzessive Entwicklung in den letz-

ten zwei Jahrzehnten gegeben. Ausgangspunkt ist das auf europäischer Ebene entwickelte Kon-

zept der Sozialinvestition, das auch im Umbau des deutschen Wohlfahrtsstaates eine tragende 

Rolle gespielt hat. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der sozialpolitischen Entwicklung 

im Bundesland Nordrhein-Westfalen, da hier sowohl auf der Ebene der Landespolitik als auch 

auf der Ebene der Kommunen vielfältige Programme und Maßnahmen entwickelt worden sind 

und auch aktuell weiterverfolgt werden, die im Sinne einer vorbeugenden Sozialpolitik auf die 

Weiterentwicklung sozialstaatlicher Leistungs- und Unterstützungssysteme abzielen. 

Anschließend werden die normativen und konzeptionellen Grundlagen des Konzepts „Vorbeu-

gende Sozialpolitik“, wie es in den Jahren von 2015 bis 2019 im Kontext der programmatischen 

Arbeit des FGW entwickelt worden ist, ausführlich ausgearbeitet und erläutert (Abschnitt 3). 

Hierbei stehen insgesamt vier Kernelemente im Vordergrund: Die normative Orientierung an 

den sozialpolitischen Leitbildern der Autonomie und der Chancengleichheit, die Entwicklung ei-

nes ganzheitlichen, reflektierten Präventionsverständnisses, das Konzept einer „aktiven“ sozia-

len Lebenslaufpolitik und die Notwendigkeit integrierter, bereichsübergreifender Handlungs-

strategien. 



Vorbeugende Sozialpolitik 

Grundlinien eines sozialpolitischen Forschungsprogramms 

 

2 

 

Darauf aufbauend werden im vierten Abschnitt die zentralen Fragestellungen und Erkenntnisin-

teressen des sozialwissenschaftlichen Forschungsprogramms „Vorbeugende Sozialpolitik“ vor-

gestellt. Um das komplexe und weitläufige Untersuchungsfeld zu strukturieren, wurden dabei 

insgesamt vier eng miteinander verknüpfte thematische Schwerpunkte definiert: Normativ-po-

litische und fachlich-konzeptionelle Grundlagen, Governance (Planung, Steuerung, Finanzierung 

und Umsetzung), Monitoring und Evaluation sowie Adressat_innen und Nutzer_innen vorbeu-

gender Sozialpolitik. Das verbindende Element dieser vier Forschungsschwerpunkte ist die über-

greifende Frage, wie der Übergang zu einer befähigenden, präventiven und autonomiefördern-

den sozialen Lebenslaufpolitik in den verschiedenen Handlungsfeldern der deutschen Sozialpo-

litik ausgestaltet und befördert werden kann. 
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2 „Investition“ und „Prävention“ als sozialpolitische Leitbil-

der – Hintergründe des Konzepts 

Vorbeugende Sozialpolitik ist ein Konzept, welches sich aus verschiedenen Entwicklungen und 

Diskursen speist, die sowohl auf europäischer und internationaler Ebene, auf nationaler Ebene 

und auch auf der Ebene einzelner deutscher Bundesländer und Kommunen stattgefunden haben 

bzw. stattfinden. Inhaltliche Impulse stammen sowohl aus dem theoretisch-wissenschaftlichen 

Bereich, aus dem politischen Bereich wie auch aus dem Bereich der (lokalen und regionalen) 

Praxis.  

Man kann hier gewissermaßen von einer doppelten Bewegung und Entwicklung sprechen: Auf 

der einen Seite lässt sich eine eng mit der Semantik der „Sozialinvestition“ (social investment) 

verbundene Bewegung von oben identifizieren, die zunächst in europäischen und internationa-

len Expertenzirkeln und in der vergleichenden Sozialstaatsforschung und Politikberatung ihren 

Ausgangspunkt genommen hat, auf der Ebene der OECD und insbesondere der Europäischen 

Union allmählich an politischer Breitenwirkung gewonnen hat und Stück für Stück auch in die 

Politik der Mitgliedsstaaten diffundiert ist. Auf der anderen Seite gab und gibt es aber durchaus 

auch eine Bewegung von unten, die im Wesentlichen von den Kommunen und zum Teil auch 

den Wohlfahrtsverbänden, d. h. von der konkreten praktischen Arbeit und der Fachlichkeit „vor 

Ort“ ausgegangen ist und in verschiedenen Bundesländern (u. a. in Nordrhein-Westfalen) immer 

stärker in den administrativen und politischen Raum vorgedrungen ist. Hier sind insbesondere 

Begrifflichkeiten wie „Prävention“ und „Vernetzung“ relevant. 

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung investiver und präventiver Politikansätze auf 

verschiedenen Ebenen, nämlich auf der Ebene des europäischen und internationalen Diskurses, 

auf der Ebene der deutschen Sozialpolitik sowie auf der Ebene der Länder und Kommunen am 

Beispiel des Bundeslandes NRW nachgezeichnet. 

2.1 Der europäische und internationale Reformdiskurs und das Para-

digma der „Sozialinvestition“ 

2.1.1 Ausgangspunkt: Reformbedarfe des europäischen Sozialmodells 

In der europäischen und internationalen Diskussion der 1990er Jahre war vor dem Hintergrund 

der großen ökonomischen und sozialen Veränderungen (Globalisierung, demografischer Wan-

del, gewandelte Geschlechterrollen, neue soziale Risiken etc.) ein starker Erneuerungsbedarf 

des traditionellen Sozialstaatsmodells der Nachkriegsära diagnostiziert worden; insbesondere 

den kontinentaleuropäisch-konservativen „Sozialversicherungsstaaten“ wurden tiefgreifende 

Strukturprobleme attestiert (Esping-Andersen 1996a, 1996b). Zu den wichtigsten Kritikpunkten 

gehörten die hohe Belastung des „Faktors Arbeit“ durch Sozialbeiträge, die nach wie vor domi-

nierende Orientierung der sozialen Sicherungssysteme am Modell des „male breadwinner“, die 
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eher nachsorgende und statuskonservierende Ausrichtung und damit einhergehend die Ver-

nachlässigung wichtiger zukunftsorientierter Bereiche wie der Bildungs-, Familien- und Gleich-

stellungspolitik. 

Angesichts der im Laufe der 1990er Jahre anhaltenden Wachstumsschwäche und der zuneh-

menden Arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedsstaaten wurde auf der europäischen Ebene ein be-

schäftigungspolitischer Kurswechsel propagiert – weg von dem bisherigen Ansatz, der in de-

kommodifizierender Absicht darauf abzielte, größere Teile der Bevölkerung in bestimmten Le-

bensphasen und -situationen von der Teilnahme am Arbeitsmarkt „freizustellen“, und hin zu 

einem Ansatz, der in re-kommodifizierender Form auf die Universalisierung der Arbeitsmarkt-

teilnahme und die Maximierung des gesellschaftlichen Erwerbspersonenpotenzials setzt. Diese 

neue Ausrichtung der Beschäftigungspolitik auf „Aktvierung“ (activation) und „Beschäftigungs-

fähigkeit“ (employability), Steigerung der Erwerbstätigkeit und Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit schlug sich u. a. in den quantitativen Vorgaben und Zielsetzungen nieder, die im Rahmen 

der 1997 ins Leben gerufenen Europäischen Beschäftigungsstrategie sowie im Rahmen der „Lis-

sabon-Ziele“ von 2000 beschlossen worden sind (Gesamtbeschäftigungsquote von mindestens 

70%, Frauenbeschäftigungsquote von mindestens 60% sowie eine Beschäftigungsquote von 

50% für ältere Arbeitnehmer_innen zwischen 55 und 64 Jahren etc.).  

2.1.2 Das Konzept der „Sozialinvestition“ 

Das sozialpolitische Paradigma der Sozialinvestition („Social Investment“, vgl. Esping-Andersen 

1996c, OECD 1997a, 1997b; Pearson/Scherer 1997, Giddens 1998, Esping-Andersen et al. 2002, 

Palier 2006,  Morel et al. 2012, Vandenbroucke et al. 2011, Hemerijck 2017) ist in seinen Grund-

zügen bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entwickelt worden und hat in den 2000er 

und 2010er Jahren stark an Bedeutung gewonnen.1 Man kann hier von einem „dominant para-

digm in European social policymaking” sprechen (Cantillon/van Lancker 2013). 

Das Paradigma der Sozialinvestition sieht eine konzeptionelle Neuorientierung der Sozialpolitik 

und eine dementsprechende Neugewichtung der sozialpolitischen Ausgabenprioritäten in Rich-

tung eines „comprehensive and universal human capital upgrading“ vor (Esping-Andersen 

1996c: 264). Sowohl im Hinblick auf die Verbesserung arbeitsmarktbezogener individueller In-

klusionschancen als auch bezüglich des Ziels einer verbesserten Kompatibilität der Sozialpolitik 

mit den neuen, „post-industriellen“ Erfordernissen der globalisierten „Wissensgesellschaft“ 

wird hier eine Politikstrategie propagiert, „that shifts the accent of social citizenship from its 

present preoccupation with income maintenance towards a menu of rights to lifelong education 

and qualification“ (Esping Andersen 1996c, S. 260).  

Im Kern geht es dem Sozialinvestitionsparadigma darum, ökonomische Ziele (die Entwicklung 

von Humankapital und Sicherung der langfristigen Beschäftigungsfähigkeit sowie die Steigerung 

                                                           
1 Vorgedacht wurde dieser Ansatz u. a. in Kanada (Mendelson 1993, Myles/Street 1995) sowie in Großbri-
tannien (Commission on Social Justice 1994). 
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der Qualität und der Produktivität der Arbeitskräfte) und soziale Ziele (gesellschaftliche Integra-

tion, sozialer Zusammenhalt, Reduzierung sozialer Ungleichheit) gewinnbringend miteinander 

zu verknüpfen. Der Schwerpunkt dieser positive-sum welfare strategy of the future” (Esping An-

dersen 1996c: 261) soll auf „investment in human capital wherever possible, rather than direct 

provision of economic maintenance” liegen (Giddens 1998, S. 117); der traditionelle Sozialstaat 

sollte durch einen „Sozialinvestitionsstaat” ersetzt werden: „ In place of the welfare state we 

should put the social investment state” (Giddens 1998, S. 117). 

Zentrales Ziel des „sozialinvestiven Wohlfahrtsstaats“ ist ein möglichst hoher Beschäftigungs-

stand der Bevölkerung; als „investive“ Maßnahmen lassen sich insbesondere diejenigen sozial-

politischen Programme definieren, die darauf abzielen, die Beschäftigungsfähigkeit von Perso-

nen zu verbessern, Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und das Humanka-

pital von (zukünftigen) Arbeitskräften zu erhöhen. Zu den Kernelementen sozialinvestiver Politik 

gehören eine am Prinzip des „lebenslangen Lernens“ ausgerichtete Bildungspolitik, die von der 

frühkindlichen Bildung über das allgemeine Schulsystem bis zur Weiterbildung im Erwachsenen-

alter reicht, eine aktive bzw. „aktivierende“ Arbeitsmarktpolitik, die eine schnelle Wiedereinglie-

derung Arbeitsloser und den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit anstrebt, und eine umfassende 

Familien- und Vereinbarkeitspolitik, die die Erwerbschancen von Frauen und insbesondere Müt-

tern substanziell erhöht. Die Erwerbsteilhabe von Frauen soll durch eine Entlastung von unbe-

zahlter Sorgearbeit („De-Familisierung“) gefördert werden, u. a. durch einen massiven Ausbau 

außerhäuslicher Kinderbetreuungsmöglichkeiten, beschäftigungsfreundlichere Schulunter-

richtszeiten, familienunterstützende soziale Dienste und eine stärkere Unterstützung bei der 

Angehörigenpflege. Zur Verlängerung der effektiven Lebensarbeitszeit soll die Erhöhung bzw. 

Flexibilisierung des Renteneintrittsalters durch eine Strategie des „aktiven Alterns“ (active 

ageing) unterstützt werden, die u. a. auf die gezielte Gesundheitsförderung und Weiterbildungs-

beteiligung älterer Arbeitskräfte setzt. Die Orientierung am Lebenslauf und das Prinzip der Prä-

vention sind wesentliche Bestandteile des Sozialinvestitionsgedankens; so betont Esping-Ander-

sen, dass „eine wirklich effektive und nachhaltige sozialinvestive Politik systematisch auf vorsor-

gende, präventive Maßnahmen setzen muss“ (Esping-Andersen 2004, S. 193).  

Die geforderte Umstellung von der statuskonservierenden Sicherung des Lebensstandards zur 

chancenorientierten Gewährleistung lebenslanger „Humankapitalgarantien“ erfordert eine Um-

schichtung sozialpolitischer Ausgabenprioritäten von „passiven“ finanziellen Transferleistungen 

zu „aktivierenden“ sozialen Dienstleistungen und damit auch von der Ruhestandsphase hin zu 

früheren Phasen im Lebenslauf, d. h. zugespitzt formuliert: „putting less emphasis on the elderly 

(less expenditure on pensions) and more on investing in the future” (Palier 2006, S. 114). Gene-

rell wird „aktivierenden“ Maßnahmen, die auf die Förderung der individuellen Arbeitsmarktteil-

nahme abzielen, ein Vorrang gegenüber „passiven“ Einkommenstransfers eingeräumt.  

Das Sozialinvestitionsparadigma basiert auf dem Gedanken einer Positivsummenlösung, einer 

neuen Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz. Es argumentiert da-
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bei sowohl auf einer ökonomisch-fiskalischen als auch auf einer sozial-und gesellschaftspoliti-

schen Ebene. Das ökonomische Argument lautet, dass sozialpolitische Leistungen volkswirt-

schaftlich nicht nur als „unproduktive“ Ausgaben zu betrachten sind, sondern vielmehr eine 

„Produktivkraft“ darstellen und einen Beitrag zur ökonomischen Effizienz leisten können. Insbe-

sondere Investitionen in das Humankapital und in eine gut ausgebildete Bevölkerung stärken 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in einer stärker wissensbasierten Ökonomie. Eng verbun-

den mit dem ökonomischen Argument ist das fiskalische Argument: Ausgaben für Bildungs-, Ar-

beitsmarkt-, Familien- und Vereinbarkeitspolitik stellen insofern Investitionen dar, als dass sie 

dazu beitragen können, zukünftige Sozialausgaben (insbesondere im Bereich der Langzeitar-

beitslosigkeit oder der Erwerbsminderung) zu senken und somit mittel- und langfristig den Sozi-

alhaushalt zu entlasten. Insbesondere Ausgaben für frühkindliche Bildung versprechen in die-

sem Sinne eine hohe fiskalische Rendite. 

Die gesellschaftliche Chancengleichheit und die soziale Durchlässigkeit, so das gerechtigkeitspo-

litische Argument, werden im Rahmen des Sozialinvestitionskonzeptes vor allem dadurch er-

höht, dass die intergenerationelle Weitergabe von Lebens- und Beschäftigungschancen durch 

eine gezielte Förderung von Bildungsprozessen insbesondere in der (frühen) Kindheit durchbro-

chen wird. Die De-Familiarisierung der Sorgearbeit eröffnet Frauen die Möglichkeit, sich nicht 

zwischen Kindern und Lohnarbeit entscheiden zu müssen und fördert dadurch die finanzielle 

Unabhängigkeit von einem Partner und/oder dem Staat. Die Steigerung der Erwerbsteilnahme 

insbesondere von Müttern ist gemäß dieser Argumentation nicht nur ein wichtiger Beitrag zur 

Gleichstellung der Geschlechter; durch das zusätzlich generierte Erwerbseinkommen leistet sie 

darüber hinaus auch einen substanziellen Beitrag zur Reduzierung der Familien- und Kinderar-

mut (Esping-Andersen 2003, 2004).  

2.1.3 Der Bedeutungsgewinn des Sozialinvestitionsparadigmas 

Die starke Verbreitung des Sozialinvestitionsansatzes in der akademischen und politischen De-

batte geht zu einem guten Teil auf internationale Organisationen wie die OECD und die EU zu-

rück, die diesen sozialpolitischen Perspektivwechsel unterstützt und seine Ausarbeitung geför-

dert haben. So wurde im Rahmen einer von der OECD ausgerichteten Expertenkonferenz im 

November 1996, an der führende europäische Sozialpolitikforscher_innen wie Gösta Esping-An-

dersen und Fritz Scharpf teilnahmen, unter der Überschrift „The new Social Policy Agenda“ aus-

drücklich für einen „Social investment approach“ plädiert, der seinen Fokus auf präventive Un-

terstützung in frühen Phasen des Lebenslaufs legt und ein besonderes Augenmerk darauf rich-

tet, die „Erträge“ aus Sozialausgaben zu maximieren (OECD 1997a). Im Rahmen des von der 

OECD propagierten Perspektivenwechsels von einer geldleistungs- zu einer investitionsorien-

tierten Sozialpolitik („shifting from a social expenditure to a social investment perspective“, 

OECD 1997b, S. 14, vgl. Pearson/Scherer 1997) spielte das Motiv des „Human capital invest-

ment“ eine zentrale Rolle (OECD 1998). 
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Auf der EU-Ebene „wurde das Konzept des Sozialinvestitionsstaats im Fahrwasser der EU-Be-

schäftigungsstrategie als europäische Sozialpolitikstrategie ausformuliert mit dem Ziel, die Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas sozialpolitisch zu flankieren“ (Leßmann et al. 2018, 

S. 263). Im Kontext der Lissabon-Strategie wurden verschiedene Expertenpapiere zur Zukunft 

der Sozialpolitik und des Europäischen Sozialmodells erstellt, die wesentliche Elemente des So-

zialinvestitionsansatzes beinhalten (Ferrera et al. 2000, vgl. Ferrera/Rhodes 2000, 2003). Im Rah-

men der belgischen Ratspräsidentschaft der EU (2001) wurde die für den Sozialinvestitionsan-

satz wegweisende Studie „Why we need a new welfare state“ (Esping-Andersen et al. 2002, vgl. 

hierzu auf Deutsch: Esping-Andersen 2003, 2004) beauftragt, die das Konzept einer „Child-Cen-

tered Social Investment Strategy“ ausformulierte. Elemente des Sozialinvestitionsansatzes sind 

in den darauffolgenden Jahren in eine Vielzahl von europäischen Expertenpapieren und Verlaut-

barungen eingeflossen, u. a. auch im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung. Bei den 

Bestrebungen, das Sozialinvestitionsparadigma in der europäischen Sozialpolitik voranzutreiben 

und in den nationalen Sozialpolitiken der Mitgliedsstaaten zu verankern, handelte es sich aller-

dings in erster Linie um Versuche einer eher ideellen Beeinflussung bzw. einer „Soft Gover-

nance“ ohne unmittelbare rechtliche Verbindlichkeit. 

Besondere politische Relevanz und Aufmerksamkeit erlangte der Sozialinvestitionsgedanke 

auch durch die Publikation „The Third Way: The Renewal of Social Democracy“ von Anthony 

Giddens (1998), die im Umfeld der europäischen Sozialdemokratie intensiv rezipiert wurde und 

eine zentrale konzeptionelle Grundlage für das gemeinsame Diskussionspapier zur Erneuerung 

der europäischen Sozialdemokratie des damaligen britischen Ministerpräsidenten Tony Blair 

und des damaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder bildete (Schröder/Blair 1999).  

Im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. ist das Konzept der Sozialinvesti-

tion auf der politischen und praktischen Agenda zunächst in den Hintergrund gerückt; angesichts 

des wirtschaftlichen Einbruchs in vielen EU-Mitgliedsstaaten stand über Jahre hinweg eine Poli-

tik der Austerität und des wohlfahrtsstaatlichen Rückbaus (retrenchment) im Vordergrund. Mit 

dem „Europäischen Semester“ wurden im Zuge der Krise verbindliche, mit Sanktionsmechanis-

men versehene Steuerungsinstrumente der Fiskalpolitik stark ausgebaut (u. a. economic deficit 

procedure, macroeconomic imbalance procedure). Die grundsätzliche Asymmetrie zwischen der 

sozialen und der wirtschaftlichen Dimension der europäischen Entscheidungs- und Steuerungs-

mechanismen wurde dadurch weiter verstärkt. 

Seitens führender europäischer Sozialpolitikexpert_innen wurde vor diesem Hintergrund für ei-

nen europäischen „Sozialinvestitionspakt“ argumentiert, um die einseitige Fixierung auf Austeri-

tät zu überwinden und den politischen Fokus von kurzfristigen Maßnahmen der Haushaltskon-

solidierung auf langfristige und zukunftsorientierte Ziele zu verschieben (Vandenbroucke et al. 

2011). Im Zuge der allmählichen Wiederbelebung der sozialpolitischen Agenda der EU verab-

schiedete das Europäische Parlament im November 2012 einen „Pakt für soziale Investitionen“. 

Die Europäische Kommission hat am 20. Februar 2013 schließlich mit dem „Sozialinvestitionspa-
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ket“ (Social investment package) eine umfassende beschäftigungs- und sozialpolitische Mittei-

lung vorgelegt, in der sie die Mitgliedsstaaten explizit dazu auffordert, „Sozialinvestitionen bei 

der Mittelzuweisung und in der allgemeinen Architektur ihrer Sozialpolitik stärker zu berücksich-

tigen“ (Europäische Kommission 2013a, S. 11) und vermehrt in lebenslaufbegleitende und prä-

ventiv ausgerichtete Leistungen und Dienste zu investieren, die die Fähigkeiten und Qualifikati-

onen der Menschen stärken. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Kindheits- und Jugendphase 

und die Bekämpfung der Kinderarmut gelegt werden; „Investitionen in Kinder“ sollen dazu bei-

tragen, den „Kreislauf der Benachteiligung“ zu durchbrechen (Europäische Kommission 2013b). 

2.1.4 Ambivalenzen des Sozialinvestitionsansatzes 

Aufgrund seines technokratischen Charakters und seiner „produktivistischen“ Ausrichtung hat 

der Sozialinvestitionsansatz in der akademischen Diskussion auch viel Kritik hervorgerufen. Die 

kritischen Einwände betreffen sowohl die normativen und konzeptionellen Grundlagen als auch 

die sozial- und verteilungspolitischen Auswirkungen von Sozialinvestitionspolitik. 

Eine Grundsatzkritik richtet sich gegen die Dominanz ökonomischer und fiskalischer Nutzenkal-

küle bei der Begründung sozialpolitischer Interventionen und die damit einhergehende Instru-

mentalisierung der Sozialpolitik. Wenn Sozialausgaben in verstärktem Maße dahingehend ge-

prüft und danach bewertet werden, ob und inwiefern sie wirtschaftlich produktive Wirkungen 

und volkswirtschaftliche „Renditen“ erwirtschaften, drohen historische und normative Begrün-

dungszusammenhänge von Sozialpolitik wie die Gewährleistung sozialer Sicherheit und gesell-

schaftlicher Teilhabe und die Reduzierung ökonomischer Ungleichheiten ausgeblendet zu wer-

den (Cantillon 2011; Cantillon/Van Lancker 2013). Die Priorisierung derjenigen Sozialausgaben, 

die mit einer nachweislichen ökonomischen und/oder fiskalischen „Rendite“ verbunden sind, 

geht zulasten derjenigen Bereiche, die eine solche Rendite nicht versprechen, und damit ten-

denziell zu Lasten einer Sozialpolitik, die die Armut mindert und die gesellschaftliche Inklusion 

auch jenseits der Erwerbsarbeit fördert. Die „Sozialinvestitionsrhetorik“, so die Kritik, liefere auf 

diese Weise eine Begründung für die Kürzung und Konditionalisierung von Sozialleistungen, die 

Privatisierung sozialer Risiken und die Vernachlässigung sozialpolitischer Bedarfe jenseits der 

direkten Förderung von Beschäftigungsfähigkeit. In diesem Kontext wurde auch grundsätzlich 

bezweifelt, dass die der Sozialinvestitionsperspektive inhärente Unterscheidung zwischen „in-

vestiven“ und „nicht-investiven“ Formen von Sozialausgaben tatsächlich analytisch so trenn-

scharf ist, dass sich der Großteil der existierenden sozialstaatlichen Maßnahmen, Leistungen 

und Programme eindeutig in diese Dichotomie einordnen lässt (Nolan 2013).  

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen den im Sozialinvestitionsparadigma implizit oder ex-

plizit enthaltenen Aspekt der stärkeren Konditionalisierung von Leistungen und der Betonung 

von Eigenverantwortung und Gegenleistungspflichten, die sich u. a. in dem von Anthony Gid-

dens (1998) prominent vertretenen Diktum „No rights without responsibilities” manifestiert. 

Wenn soziale Leistungen, insbesondere Mindestsicherungsleistungen, an Bedingungen und Ge-

genleistungspflichten geknüpft werden und auf diese Weise die Zugangsvoraussetzungen zu so-
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zialstaatlichen Leistungen verschärft werden, könnte dies zu einer Aushöhlung etablierter sozi-

aler Rechte und des Staatsbürgerstatus führen. Der social investment state bewege sich damit 

in eine gefährliche Nähe zu einem restriktiv-autoritären workfare state (European Platform 

2013). 

Auch die behauptete „Kinder- und Frauenfreundlichkeit“ des Sozialinvestitionsansatzes wurde 

grundsätzlich in Zweifel gezogen. Der Sozialinvestitionsansatz, so die Kritik, orientiere sich eher 

an einer ökonomischen Verwertungslogik und fiskalischen Zwängen als an den individuellen Ent-

wicklungschancen der Kinder. Kinder seien gar nicht in ihrer Rolle als Kinder, sondern in erster 

Linie als Arbeitsbürger_innen der Zukunft (citizen-workers of the future) von Interesse (Lister 

2003). Ebenso ginge es einer auf die Förderung der Erwerbsteilnahme verengten Vereinbarkeits-

politik weniger um tatsächliche Geschlechtergerechtigkeit, als vielmehr hauptsächlich um die 

Maximierung der Frauenerwerbstätigkeit und der ökonomisch erforderlichen Bereitstellung von 

Arbeitskräften (Saraceno 2015, Klammer 2018, S. 41).  

Diese Kontroversen verdeutlichen die grundsätzliche normative Ambivalenz und politische Aus-

legungsbedürftigkeit des Sozialinvestitionsansatzes (Leoni 2018). Die in diesem Zusammenhang 

entscheidende Frage lautet, ob sozialinvestive Leistungen (investment) konventionelle, auf sozi-

ale Sicherung und die Minderung von marktverursachten sozialen Ungleichheiten zielende Si-

cherungsleistungen (protection) ergänzen und erweitern oder ob sie diese vielmehr verdrängen 

und ersetzen sollen. Ist ein Ausbau sozialinvestiver Programme zwangsläufig mit einem Rückbau 

der klassischen Schutzfunktionen und einer Absenkung von Sicherungsniveaus bei den als „pas-

siv“ etikettierten monetären Transferleistungen verknüpft? Oder ist es nicht vielmehr so, dass 

aktivierende Maßnahmen keinesfalls als Ersatz herkömmlicher Politiken der Einkommenssiche-

rung zu verstehen sind, sondern dass „die Linderung von Armut und Einkommensunsicherheit 

vielmehr eine notwendige Voraussetzung effektiver sozialinvestiver Strategien darstellt“  

(Esping-Andersen 2004, S. 193)? Auf den Punkt gebracht: „Social Investment - with oder against 

social protection?“ (Barbier 2017).  

Während nach Auffassung vieler Kritiker_innen auf der EU- und OECD-Ebene sowie in vielen 

nationalstaatlichen Reformprozessen eher eine „enge“, dem liberalen Sozialstaatsverständnis 

verwandte produktivistische Auslegung des Sozialinvestitionsansatzes dominiert, in der „pas-

sive“ Sozialleistungen und die Absicherung gegen „alte“ Risiken der Aktivierungsdimension kon-

zeptionell und politisch untergeordnet werden, sind grundsätzlich auch erweiterte, progressiv-

emanzipatorisch orientierte Interpretationsvarianten denkbar, die auf die Stärkung sozialer 

Staatsbürgerschaft (social citizenship) und Konzepte wie Ermächtigung (empowerment) und Au-

tonomie setzen (Bothfeld 2016, 2017; Leßmann/Laruffa 2020). Wie die folgenden Abschnitte 

zeigen werden, war und ist dieses normative Spannungsfeld auch und gerade im deutschen Re-

formdiskurs von großer Relevanz. 
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2.2 Vom Sozialversicherungs- zum Sozialinvestitionsstaat? Reformen 

und Diskurse in Deutschland 

Der deutsche sozial- und arbeitsmarktpolitische Reformdiskurs wurde in den 1990er Jahren und 

in der ersten Hälfte der 2000er Jahre vor dem Hintergrund der ökomischen und sozialen Nach-

wirkungen der deutschen Wiedervereinigung, eines schwachen Wirtschaftswachstums, steigen-

der Arbeitslosigkeit und zunehmender Haushaltsdefizite geführt. Im Kontext der „Standortde-

batte“ der 1990er Jahre drängten insbesondere die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände auf 

eine Begrenzung der Sozialstaatskosten, eine Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeits-

marktes und eine Stärkung privater Vorsorge. 

Bereits in der letzten Legislaturperiode der Kohl-Regierung (1994-1998) wurden erste Ein-

schnitte in die sozialen Sicherungssysteme vorgenommen. Viele der strukturellen Reformen des 

deutschen Sozialstaats fallen in die Amtszeit der rot-grünen Regierungskoalition unter Kanzler 

Gerhard Schröder (1998-2005). Ziel vieler Reformen insbesondere in den Sozialversicherungs-

systemen war die Senkung bzw. Begrenzung der durch die Sozialversicherungsbeiträge gebilde-

ten Lohnnebenkosten. Hintergrund waren übergeordnete, oftmals als „alternativlos“ dekla-

rierte wirtschafts- und fiskalpolitische Ziele wie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Standorts Deutschland, die Förderung von Wachstum und Beschäftigung und die Konsolidierung 

der öffentlichen Haushalte. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen des deutschen Sozi-

alstaats (Kaufmann 1997) ging es im sozialpolitischen Reformdiskurs dabei nicht ausschließlich 

um einen quantitativen Rückbau sozialer Sicherungsstandards (retrenchment), sondern oftmals 

auch um die Suche nach geeigneten Konzepten und Perspektiven für eine Modernisierung und 

einen qualitativen Umbau der bestehenden Wohlfahrtsarchitektur. 

2.2.1 „Konsumtive“ versus „investive“ Staatsausgaben 

Die auf der europäischen Ebene entwickelte und propagierte Sozialinvestitionsperspektive hatte 

auch auf den deutschen Sozialstaatsdiskurs einen nicht unwesentlichen Einfluss. Das Sozialin-

vestitionsparadigma wurde insbesondere im akademischen Umfeld der Sozialdemokratie zeit-

nah aufgegriffen, hinsichtlich seiner Kerngedanken aber auch von vielen anderen Akteuren ge-

teilt. Insbesondere im Jahrzehnt der 2000er Jahre war der akademische und politische Diskurs 

dabei von einer Nullsummenlogik und der Vorstellung eines trade-offs, einer Finanzierungskon-

kurrenz zwischen „konsumtiven“ und „investiven“ Staats- und Sozialausgaben geprägt. Ange-

sichts der angespannten Haushaltslage und des damit verbundenen Konsolidierungsdrucks kam 

es dabei häufig zu einer expliziten Gegenüberstellung von monetären Sozialversicherungs- und 

Transferleistungen auf der einen Seite und Bildungsausgaben auf der anderen Seite. So stellte 

beispielsweise Wolfgang Merkel, seinerzeit einer der akademischen „Vordenker“ der SPD, fest: 

„Die Bundesrepublik weist […] eine ausgesprochen ungünstige Relation von sozialkonsumpti-

ven Ausgaben wie Renten, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe gegenüber sozialinvestiven Ausga-

ben wie Bildung auf.“ (Merkel 2000: 33)  
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Neben der übergeordneten Priorität der Integration in Erwerbsarbeit hat insbesondere der Be-

reich der Bildung im deutschen Diskurs eine erhebliche Aufwertung erfahren. So bezeichnete 

das Schröder/Blair-Papier vom Juni 1999 den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und lebenslan-

gem Lernen als „die wichtigste Form der Sicherheit in der modernen Welt“ und die verstärkte 

Investition in das individuelle und gesellschaftliche Humankapital als „wichtigste Aufgabe der 

Modernisierung“ (Schröder/Blair 1999). Vor dem Hintergrund des vergleichsweise schlechten 

Abschneidens der deutschen Schüler_innen in der PISA-Vergleichsstudie der OECD (Deutsches 

PISA-Konsortium 2001) wurde von verschiedenen Seiten kritisiert, dass der Anteil der öffentli-

chen Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt in Deutschland im internationalen Vergleich nur 

Mittelmaß erreiche (vgl. bspw. Schmidt 2002). Die konstatierte Vernachlässigung der Bildung 

wurde unter anderem auch an der Relation zwischen öffentlicher Bildungsausgabenquote und 

Sozialleistungsquote festgemacht. Angesichts der in Deutschland besonders großen finanziellen 

„Lücke zwischen Sozial- und Bildungspolitik“ wiesen renommierte Sozialstaatsforscher_innen 

auf die Gefahr hin, dass die Bildungsfinanzierung „unter die Räder der Finanzierung der Sozial-

politik zu geraten“ drohe (Schmidt 2002, S. 16). Auch prominente Ökonomen und Ökonominnen 

stellten die Relation zwischen Sozialausgaben und Bildungsausgaben im Hinblick auf die damit 

verbundene Prioritätenordnung der staatlichen Ausgabenpolitik ausdrücklich in Frage: 

„Ist es wirklich sinnvoll, dass für die Investition in das Humankapital des Landes nur 4,3% des 

Sozialproduktes ausgegeben werden, während 27,3% in soziale Verwendungen fließen? Und 

ist es gewollt, dass Deutschland beim Anteil der Bildungsausgaben am Sozialprodukt unter den 

OECD-Ländern abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze liegt, doch gleichzeitig beim Anteil 

der Sozialausgaben weit vorne eine Spitzenposition belegt?“ (Sinn 2002: 20) 

Diese Kritik an den unzureichenden Bildungsanstrengungen und Bildungsausgaben war in eine 

weitaus grundsätzlichere Kritik an der generellen Ausrichtung des deutschen Sozialstaats einge-

bettet. Der deutsche Sozialstaat, so lässt sich diese in verschiedenen Varianten vorgetragene 

Kritik zusammenfassen, sei hinsichtlich seiner dominierenden Interventionslogik zu stark an der 

nachträglichen und nachsorgenden Kompensation von Ungleichheiten und Risiken statt an der 

präventiven Vermeidung ihrer Entstehung orientiert, zu sehr auf passivierende monetäre Trans-

ferleistungen statt auf „aktivierende“ Dienstleistungen konzentriert, zu sehr auf die Konservie-

rung von Statusunterschieden (insbesondere in der Alterssicherung) statt auf die Herstellung 

von Chancengerechtigkeit fokussiert und insgesamt zu sehr auf Gegenwartskonsum und zu we-

nig auf Zukunftsinvestitionen ausgerichtet.  

Angesichts der konstatierten Defizite des deutschen Sozialstaats wurde eine konzeptionelle 

Neuausrichtung der Sozialpolitik, ein Paradigmenwechsel „vom statuskonservierenden zum so-

zialinvestiven Sozialstaat“ (Heinze 2004) gefordert. Dies bedeute, „dass sich der Schwerpunkt 

sozialpolitischer Aktivitäten von der monetären Umverteilungspolitik zur sozialinvestiven 

Dienstleistungspolitik verschieben“ und die Sozialpolitik verstärkt auf „Instrumente zur Aktivie-

rung des gesellschaftlichen Humankapitals“ setzen müsse (Heinze 2004, S. 262). Die gerechtig-

keitspolitisch gebotenen Mehrinvestitionen in Bildung und weitere investive Bereiche, so die 
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Empfehlungen vieler Stimmen aus Wissenschaft und Politik, seien „nicht zuletzt durch Um-

schichtungen im Sozialstaat von sozialkonsumptiven (zum Beispiel: Alterssicherung) zugunsten 

von sozialinvestiven (Bildung und Ausbildung) Ausgaben“ zu finanzieren (Merkel 2000, S. 31). 

2.2.2 Einschnitte durch die Agenda 2010 

Das Ziel der Umschichtung der Staatsausgaben von „konsumtiven“ zu „investiven“ Bereichen 

spielte im Kontext der Sozialstaatsreformen der „Agenda 2010“ eine wichtige Rolle. Der Sozia-

linvestitionsgedanke ist ein zentrales Element des unter der Verantwortung des damaligen Kanz-

leramtschefs Frank-Walter Steinmeier entstandenen „Kanzleramtspapiers“ vom Dezember 

2002, welches als programmatische Blaupause der Agenda 2010-Reformen betrachtet werden 

kann (Bundesregierung 2002). Kerngedanke des Kanzleramtspapiers war die dreifache Zielset-

zung, „gleichzeitig Abgaben- und Steuersenkungen mit Haushaltskonsolidierung und mehr In-

vestitionen in die Zukunftsbereiche – Bildung, Forschung, Familien und Infrastruktur – zu ver-

binden“ (Bundesregierung 2002, S. 3). Durch Kürzungen bei den konsumtiven Ausgaben sollte 

der finanzielle Spielraum für investive Ausgaben erhöht werden:  

„Letztendlich muss bei allen großen Ausgabenblöcken das Tempo des Anstiegs deutlich gedros-

selt werden – bzw. in einzelnen Jahren auch mal zum Stillstand kommen –, damit der relative 

Anteil der Investitionen an den Ausgaben deutlich steigen kann. Denn es sind die Investitions-

ausgaben, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen; die den Menschen mehr Chan-

cen (Bildung) geben und sie ihr Leben stärker nach ihren Vorstellungen leben lassen (Famili-

eninfrastruktur); die über Innovationen (Forschung, Technologietransfer) Arbeitsplätze schaf-

fen, unseren Wohlstand sichern und damit letztendlich auch unsere sozialen Sicherungssys-

teme erhalten.“ (Bundesregierung 2002, S. 10) 

Die Neugewichtung der Prioritäten und die Umschichtung der Ausgaben hin zu sozialinvestiven 

Aufgabenbereichen war mit Leistungskürzungen und einer verstärkten Zuweisung von „Eigen-

verantwortung“ an die Bürger_innen in den als „konsumtiv“ kategorisierten Bereichen verbun-

den. Der spätere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD), seinerzeit Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen, brachte dies auf folgende zugespitzte Formel:  

„Soziale Gerechtigkeit heißt heute: Der Staat muss mehr Geld in Bildung und Familien investie-

ren. Für Gesundheit, Alter und Pflege hingegen werden die Bürger stärker selbst vorsorgen 

müssen.“ (Steinbrück 2003) 

Die Agenda 2010 wurde und wird in erster Linie als sozialpolitisches Kürzungsprogramm wahr-

genommen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand Gerhard Schröders berühmt gewordenes 

Diktum, man müsse „Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Ei-

genleistung von jedem Einzelnen abfordern“. Zu den einschneidenden Reformen dieser Jahre 

gehören neben der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum neuen Arbeits-

losengeld II im Rahmen der „Hartz-Gesetze“ auch kostendämpfende Einschnitte im Gesund-

heitssystem (bspw. GKV-Modernisierungsgesetz von 2003) und kumulative Leistungskürzungen 

in der gesetzlichen Rentenversicherung („Riester-Faktor“ 2001, „Nachhaltigkeitsfaktor“ 2004, 
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„Rente ab 67“ 2007). Diese wurden durch Deregulierungen in der Arbeitsmarktpolitik (u. a. Lo-

ckerungen des Kündigungsschutzes) flankiert. 

Dem Anspruch der Bundesregierung zufolge stellte die Agenda 2010 jedoch kein reines Kür-

zungsprogramm im Sinne eines quantitativen Rückbaus, sondern vielmehr eine zukunftsorien-

tierte qualitative Neujustierung dar. So hat Bundeskanzler Gerhard Schröder die kostendämp-

fenden Strukturreformen in den sozialen Sicherungssystemen und die damit verbundenen Ein-

sparungen stets mit dem quantitativen Ausbau „sozialinvestiver“ bzw. „zukunftsorientierter“ 

Bereiche in Verbindung gebracht: 

„Diese sogenannte Agenda 2010 hat eine positive Kehrseite: Wir haben die Veränderung der 

sozialen Sicherungssysteme auch gemacht, um Ressourcen frei zu bekommen für die großen 

gesellschaftlichen Investitionen. Die erste heißt Forschung und Entwicklung. [...] Wir müssen 

also von Vergangenheitssubventionen hin in Zukunftsinvestitionen umsteuern. Zweitens: Wir 

brauchen ein Bildungssystem, das wie unseres nicht nur in der Breite erstklassig ist. […] Und 

drittens: Wir werden unseren Platz in der Spitze der Weltwirtschaft nur aufrecht erhalten kön-

nen, wenn wir sehr viel stärker Frauenerwerbstätigkeit fördern. Und dies wird nur gehen, wenn 

wir den qualifizierten Frauen die Möglichkeit eröffnen, Familie und Beruf über Betreuung von 

Kindern besser miteinander zu vereinbaren als das gegenwärtig der Fall ist.“ (Schröder 2005)  

2.2.3 Ausbau der Familien- und Vereinbarkeitspolitik 

Im Gegenzug zum Um- und Rückbau der großen Sozialversicherungssysteme auf der Bundes-

ebene haben Politikbereiche, die als „investiv“ bzw. als „zukunftsorientiert“ kategorisiert wor-

den sind, in den 2000er Jahren einen deutlichen Bedeutungszuwachs erfahren, wie sich insbe-

sondere am Beispiel der Familien- und Vereinbarkeitspolitik und der frühkindlichen Bildung fest-

stellen lässt. In der zweiten Legislaturperiode der rot-grünen Bundesregierung unter der dama-

ligen Familienministerin Renate Schmidt (2002-2005) wurde eine konzeptionelle Neuorientie-

rung und substanzielle Stärkung der Familienpolitik initiiert, die unter ihrer Nachfolgerin Ursula 

von der Leyen (CDU, 2005-2009) nahezu nahtlos fortgeführt wurde. 

So unterzeichneten Bund und Länder im Mai 2003, wenige Wochen nach der Vorstellung der 

„Agenda 2010“ im deutschen Bundestag, das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Be-

treuung“; der Bund unterstützte zwischen 2003 und 2009 den bundesweiten Auf- und Ausbau 

schulischer Ganztagsangebote mit vier Milliarden Euro aus BMBF-Mitteln. In diesem Zusammen-

hang wurde explizit eingeräumt, dass sich Deutschland mit seinem fast ausschließlich auf Halb-

tagsschulen aufbauenden Schulsystem im internationalen Vergleich in einer Sonderrolle be-

finde, da es in vielen anderen Ländern selbstverständlich sei, dass Schülerinnen und Schüler 

auch am Nachmittag unterrichtet und betreut werden (BMBF 2003, S. 5). Durch den Ausbau der 

Ganztagsschulen sollte das Angebot an Kinderbetreuung bis zum Jahr 2010 „quantitativ und 

qualitativ an den westeuropäischen Standard herangeführt werden“ (BMFSFJ 2004, S. 3).  

Mit dem bereits von der rot-grünen Bundesregierung vorbereiteten, Ende 2006 verabschiede-

ten Gesetz zur Einführung des Elterngeldes wurde das bis dahin bestehende, pauschalisierte und 
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auf 24 Monate angelegte Erziehungsgeld durch das einkommensbezogene, auf 12 bzw. maximal 

14 Monate begrenzte Elterngeld ersetzt. Die gekürzte Bezugsdauer sollte einen Anreiz für den 

raschen Wiedereinstieg der Mütter ins Erwerbsleben darstellen. Durch die Einführung von zwei 

„Partnermonaten“ sollte der finanzielle Anreiz für Väter erhöht werden, ihre Erwerbstätigkeit 

vorübergehend zugunsten der Kindererziehung zu reduzieren bzw. zu unterbrechen. Das Eltern-

geld wurde Ende 2014 mit der Einführung des Elterngeld Plus („Gesetz zur Einführung des El-

terngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit im Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz“) weiterentwickelt. Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die frü-

her in den Beruf zurückkehren möchten. Der zusätzlich eingeführte „Partnerschaftsbonus“ soll 

Eltern ermutigen, sich für ein partnerschaftliches Zeitarrangement zu entscheiden: Wenn beide 

Elternteile in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstun-

den arbeiten, kann jeder Elternteil vier zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld Plus beziehen.  

Der flächendeckende Ausbau der Kindertagesbetreuung wurde in zwei größeren Schritten voll-

zogen, durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz (2004) und das Kinderförderungsgesetz (2008). 

Mit dem Ende 2004 verabschiedeten Tagesbetreuungsausbaugesetz (Gesetz zum qualitätsori-

entierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder, TAG) wurde zunächst 

ein stufenweiser Ausbau der Tagesbetreuung beschlossen; bis 2010 sollten insgesamt 230.000 

neue Betreuungsplätze für unter Dreijährige geschaffen werden. Wenige Wochen nach Verab-

schiedung der „Rente mit 67“ im Deutschen Bundestag (März 2007) einigten sich Bund, Länder 

und Kommunen auf dem sogenannten „Krippengipfel“ im April 2007 darauf, dass ab dem 1. Au-

gust 2013 für mindestens jedes dritte Kind unter drei Jahren ein Betreuungsplatz in einer Kin-

dertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege bereitgehalten werden sollte. Umgesetzt 

wurden diese Vereinbarungen des Krippengipfels im Ende 2008 verabschiedeten Kinderförde-

rungsgesetz (KiföG), das den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder erwei-

terte und auf die Phase vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ab 2013 

ausdehnte. Der Bund beteiligte sich im Rahmen mehrerer Investitionsprogramme mit insgesamt 

über sechs Milliarden Euro am Ausbau. Der Kita-Ausbau für Kinder unter drei Jahren und die 

Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz haben dazu geführt, dass sich die 

Betreuungsquote bei Kindern unter drei Jahren im Bundesdurchschnitt zwischen 2008 (17,6%) 

und 2019 (34,3%) fast verdoppelt hat. 

Die neue, „nachhaltige“ Familienpolitik wurde insbesondere in den ersten Jahren vor allem mit 

ökonomisch-instrumentellen Argumenten legitimiert, die durch verschiedene Auftragsgutach-

ten gestützt wurden (Leitner 2008). Eine der Kernbotschaften in dieser Zeit lautete: „Familien-

politik ist Wachstumspolitik“ (BDI/IW/BMFSFJ 2004, S. 10). Im Einklang mit der politikfeldüber-

greifenden Programmatik der Sozialinvestition wurde ein neues Leitbild der Familienpolitik ent-

wickelt, „in dessen Mittelpunkt das ‚Humanvermögen‘ dieses Landes in seiner quantitativen wie 

qualitativen Ausprägung steht“ (BDI/IW/BMFSFJ 2004, S. 22).  
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Im einflussreichen Gutachten „Nachhaltige Familienpolitik im Interesse einer aktiven Bevölke-

rungsentwicklung“ (Rürup/Gruescu 2003), in dem u. a. wesentliche Grundzüge des später ein-

geführten Elterngeldes entwickelt wurden, wurde „die Erhöhung der Anzahl der Erwerbstätigen 

(und ihres Humankapitals) in einer schrumpfenden Bevölkerung“ zum zentralen familienpoliti-

schen Ziel deklariert (Rürup/Gruescu 2003). Der Erhalt bzw. die Steigerung des Erwerbsperso-

nenpotenzials sollten durch eine Erhöhung der Geburtenrate bei gleichzeitiger Steigerung der 

Erwerbstätigkeit von Frauen erreicht werden. Die Notwendigkeit einer qualitativ hochwertigen 

Kinderbetreuungsinfrastruktur zur bestmöglichen Förderung und Bildung der Kinder wurde mit 

dem Hinweis begründet, dass „Kinder – als zukünftige Erwerbstätige – positive externe Effekte 

für die Gesellschaft haben“ (Rürup/Gruescu 2003, S. 62) und in einer schrumpfenden Gesell-

schaft „sowohl die Quantität als auch die Qualität des Humankapitals“ zählen (Rürup/Gruescu 

2003, S. 64). Eine weitere einflussreiche Studie im Auftrag des Familienministeriums präsen-

tierte Berechnungen zur volkswirtschaftlichen bzw. fiskalischen Kosten-Nutzen-Relation eines 

Ausbaus der Kinderbetreuung (Spieß et al. 2002). Das Gutachten zeigte auf, dass insbesondere 

durch die stärkere Erwerbsteilnahme von Müttern erhebliche Einnahmen- und Einspareffekte 

der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen und der Sozialversicherungsträ-

ger entstehen könnten.  

Diese ökonomischen und fiskalischen Nützlichkeitsargumente wurden von gesellschafts- und 

gleichstellungspolitischen Zielformulierungen flankiert: Mehr Wahlfreiheit für unterschiedliche 

Lebensentwürfe, partnerschaftlichere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen 

Frauen und Männern, verbesserte Chancengleichheit für Kinder (Bertram et al. 2005). Insbeson-

dere vor dem Hintergrund des traditionell eher konservativ ausgerichteten deutschen Sozial-

staats kann man hier insgesamt von durchaus weitreichenden Reformen und einer nachholen-

den Modernisierung der deutschen Familienpolitik sprechen. Die mit dem siebten Familienbe-

richt der Bundesregierung (2006) etablierte Trias aus Zeit-, Geld- und Infrastrukturpolitik (Ber-

tram/Bujard 2012) bildet bis heute die zentrale konzeptionelle Grundlage familienpolitischer 

Reformen). 

2.2.4 Vom „aktivierenden“ zum „vorsorgenden“ Sozialstaat? 

In den 2010er Jahren, im Zeitraum zwischen der europäischen Finanz-und Wirtschaftskrise von 

2008/2009 und der Pandemiekrise von 2020, hat sich die ökonomische und fiskalische Situation 

in Deutschland erheblich entspannt. Im Laufe des Jahrzehnts sind die Arbeitslosenzahlen konti-

nuierlich gesunken und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist kontinuierlich 

gestiegen. Auch die Haushaltslage hat sich in diesem Zeitraum merklich verbessert. So ist die 

gesamtstaatliche Schuldenstandquote im Zeitverlauf bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie im 

Frühjahr 2020 erheblich gesunken. Die Maastricht-Defizitquote konnte verlässlich eingehalten 

werden; in einzelnen Haushaltsjahren wurde statt eines Defizits sogar ein leichter Haushalts-

überschuss erzielt. 
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Im Zuge der allmählichen Entspannung der ökonomischen und der fiskalischen Gesamtlage ha-

ben auch die Forderungen nach radikalen Kürzungen und Privatisierungen im Sozialbereich ab-

genommen. Anders als in den 1990er und insbesondere in den 2000er Jahren hat es in den 

2010er Jahren kaum sozialstaatliche Kürzungen in größeren Ausmaß gegeben. Stattdessen ist 

eine Reihe sozialpolitischer Reformen verabschiedet worden, die Leistungsverbesserungen und 

neue Anspruchsrechte in verschiedenen sozialstaatlichen Leistungsbereichen beinhalten. Zu 

nennen sind hier u. a. das „Rentenpaket“ (RV-Leistungsverbesserungsgesetz, 2014), die drei 

Pflegestärkungsgesetze (2014-2016) und das Bundesteilhabegesetz (2016). Auch im Bereich der 

Arbeitsmarktpolitik lassen sich Tendenzen einer graduellen Re-Regulierung des Arbeitsmarktes 

erkennen, beispielsweise durch das 2015 in Kraft getretene Mindestlohngesetz. 

Während die Reformen der „Agenda-Phase“ oftmals mit ökonomischen und fiskalischen Sach-

zwang-Argumenten gerechtfertigt worden sind, u. a. mit den „Imperativen“ der Wettbewerbs-

fähigkeit und der Haushaltskonsolidierung, haben in den letzten Jahren neue sozialpolitische 

Begründungsmuster an Bedeutung gewonnen, die stärker auf soziale und gesellschaftspolitische 

Gesichtspunkte abzielen. Konzepte wie „Teilhabe- und Verwirklichungschancen“, „Befähigung“, 

„Anerkennung“ oder „Inklusion“ weisen in eine andere Richtung als die Semantiken der „Akti-

vierung“ und der „Eigenverantwortung“. 

Im Hinblick auf den Stellenwert und das Verhältnis von konventioneller, auf soziale Risikoabsi-

cherung und Ungleichheitsbegrenzung abzielender Sozialpolitik und sozialinvestiver, auf die För-

derung von Humankapitalbildung und Erwerbsteilnahme abzielender Politik lässt sich feststel-

len, dass die in den Reformdiskursen der ersten Hälfte der 2000er Jahre dominierende Nullsum-

menlogik im weiteren Verlauf zunehmend an Bedeutung und an Schärfe verloren hat. Begriffli-

che Gegensatzpaare wie „investiv“ versus „konsumtiv“, „vergangenheitsorientiert“ versus „zu-

kunftsorientiert“ oder „aktivierend“ versus „passivierend“ sind im Diskurs allmählich in den Hin-

tergrund getreten. Die Logik des „entweder-oder“ wurde graduell durch eine Logik des „sowohl- 

als-auch“ ersetzt. 

Diese Entwicklung zeigt sich unter anderem im programmatischen Diskurs der Sozialdemokratie. 

Die ab 1998 verstärkt verwendete, polarisierende Semantik des „aktivierenden Sozialstaats“ 

wurde bereits ab 2006/2007 zunehmend von der stärker integrierenden Semantik des „vorsor-

genden Sozialstaats“ (Heil 2006, Platzeck 2006) abgelöst. Im Hamburger Grundsatzprogramm 

von 2007 wurde das Prinzip des „vorsorgenden Sozialstaats“ zum Leitprinzip sozialdemokrati-

scher Sozialpolitik erhoben (SPD 2007). Familien- und Bildungspolitik spielen in diesem Konzept 

eine zentrale Rolle, basieren zugleich aber auf einem Fundament staatlich verbürgter und indi-

viduell einklagbarer sozialer Sicherung.  

Neben dem Leitprinzip der Prävention werden im Konzept des „vorsorgenden Sozialstaats“ eine 

Reihe weiterer Aspekte betont, die für die konkrete Praxis vorsorgender Sozialpolitik eine wich-

tige Rolle spielen: die Notwendigkeit des quantitativen und qualitativen Ausbaus sozialer Dienst-

leistungen, der Gedanke der bereichsübergreifenden Vernetzung verschiedener Politik- und 
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Handlungsfelder (SPD 2007, S. 56-57) und die besondere Bedeutung der kommunalen Ebene, 

auf der „vorsorgende Sozialpolitik [...] mit Leben erfüllt“ werde (SPD 2007, S. 59). Wie im Fol-

genden am Beispiel der Sozialpolitik in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt werden soll, sind hiermit 

zentrale Elemente einer vorbeugenden Sozialpolitik angesprochen, die zur Gewährleistung glei-

cher Chancen auf soziale Teilhabe auf den Auf- und Ausbau kommunal vernetzter Infrastruktu-

ren und sozialer Dienstleistungsangebote setzt. 

2.3 Präventive Sozialpolitik in Nordrhein-Westfalen 

2.3.1 Vorbeugende Sozialpolitik als politisches Programm 

In der nordrhein-westfälischen Landespolitik haben das Prinzip der Prävention und das Konzept 

einer vorbeugenden (Sozial-)Politik insbesondere während der Amtszeit der rot-grünen Koali-

tion unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) (2010-2017) eine zentrale Rolle gespielt. 

Der erklärte Anspruch der Landesregierung war, eine bereichsübergreifende Politik aus einem 

Guss zu entwickeln, die „den Präventionsgedanken in allen maßgeblichen Initiativen auf Landes-

ebene verankert“ (Kraft 2013: 14).   

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Zu den prominentesten Programmen der damaligen Landesregierung (s. Übersicht 1) gehörte 

das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“, in dessen Rah-

men in ausgewählten Kommunen kommunale „Präventionsketten“ von der Schwangerschaft bis 

zum Übergang ins Erwerbsleben aufgebaut wurden. Weitere Initiativen bezogen sich u. a. auf 

Übersicht 1:  Vorbeugende Sozialpolitik in NRW: Aktivitäten und Programme seit 2010  

(Auswahl) 

 Handlungsprogramm gegen Armut und soziale Ausgrenzung  

 Landesprogramm „Starke Quartiere – Starke Menschen“ 

 Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen – Kommunen in NRW beugen vor“ / “Kom-

munale Präventionsketten“ / “Kinderstark“  

 Landschaftsverband Rheinland-Förderprogramm „Kommunale Netzwerke gegen Kin-

derarmut”  

 Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“  

 Inklusionsstärkungsgesetz NRW, Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklu-

siv“, Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL)  

 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Kommunale Integrationszentren (KI)  

 „GEPA NRW“, Masterplan altengerechte Quartiere.NRW 
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die Verbesserung des Übergangs zwischen Schule und Beruf (Landesvorhaben „Kein Abschluss 

ohne Anschluss“), die Förderung von besonders von Armut betroffenen Quartieren (Programm 

„Starke Quartiere – starke Menschen“) und viele weitere Programme. Hinzu kommen diverse 

Aktivitäten im Bereich Behinderung/Inklusion (Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW in-

klusiv“), im Bereich der Senioren- und Pflegepolitik („Masterplan altengerechte Quartiere“) so-

wie im Bereich Migration/Integration (Aufbau von „Kommunalen Integrationszentren“ im Rah-

men des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW). Ende 2013 legte die Landesregierung zudem 

ein umfassendes, bis 2020 angelegtes Handlungskonzept „Gegen Armut und soziale Ausgren-

zung“ vor (MAIS NRW 2013), welches viele Einzelaktivitäten in verschiedenen Handlungsfeldern 

bündelt. 

Die Begründung dieser Politik durch die Landesregierung basierte im Wesentlichen auf der für 

die Sozialinvestitionsprogrammatik typischen Verknüpfung von gerechtigkeitsbezogenen und 

ökonomisch-fiskalischen Argumenten. Vor dem Hintergrund der spezifischen sozioökonomi-

schen Rahmenbedingungen in NRW, besonders im Hinblick auf die zunehmende Armutsbetrof-

fenheit von Kindern und Familien, spielte das Ziel der Bekämpfung von (Kinder-)Armut und Aus-

grenzung dabei eine hervorgehobene Rolle. So betonte Ministerpräsidentin Kraft im Rahmen 

ihrer ersten Regierungserklärung im September 2010, die neue Landesregierung wolle durch 

den verstärkten Fokus auf Prävention die Chancengleichheit und den sozialen Zusammenhalt in 

NRW stärken, gelingende Bildungs- und Berufsbiografien ermöglichen und den Grundsatz „Kein 

Kind zurücklassen“ verwirklichen (Kraft 2010). Eine umfassende Präventionspolitik, so die Argu-

mentation, sei sowohl sozial geboten als auch ökonomisch sinnvoll: 

„Eine auf Prävention angelegte Politik für Kinder beginnt für uns bereits lange vor der Geburt. 

Sie beginnt bei der Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden bereits in der Schwan-

gerschaft, sie setzt sich fort von der frühkindlichen Erziehung über die Kinder- und Jugendhilfe 

bis in die Bildungs- und Integrationspolitik. Wer frühzeitig in gute Bildung investiert, in mehr 

Kinder- und Ganztagsbetreuung, in passgenaue Hilfen für Alleinerziehende und Familien und in 

eine vorsorgende Sozial- und Integrationspolitik, der sorgt am besten für die Zukunft vor – weil 

er direkt in die Zukunft investiert. Eine solche präventive Politik wird sich mittelfristig und erst 

recht langfristig auch finanziell rechnen.“ (Kraft 2010: 6) 

Angesichts der hohen Verschuldung des Landes NRW und der haushaltsrechtlichen Vorgaben 

waren die finanziellen Spielräume für substanzielle Ausgabensteigerungen bzw. „Investitionen“ 

im Bereich der sozialpolitischen Prävention indes begrenzt. Kraft betonte, zur Gegenfinanzie-

rung der zusätzlichen Ausgaben im Zweifelsfalle auch eine höhere Neuverschuldung in Kauf neh-

men zu wollen. Sie rechtfertigte dies mit der Aussicht auf die mittel- und langfristigen ökonomi-

schen und fiskalischen „Renditen“ einer präventiven Politik: 

„Wir müssen jetzt den Mut haben, in Vorbeugung, Betreuung und Bildung zu investieren. Wir 

bekennen uns offen und selbstbewusst dazu, dass dies zunächst höhere Ausgaben und gege-

benenfalls zusätzliche Schulden bedeutet. Doch wir sind davon überzeugt: Nur eine mutige Po-

litik, die auf die Stärkung von Familien, auf Prävention, auf beste Bildung von der Kita bis zur 
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Hochschule zielt, führt im zweiten Schritt zu Wirtschaftswachstum, höheren Steuereinnahmen 

und sinkenden Staatsausgaben.“ (Kraft 2010, S. 12) 

Der Grundgedanke, durch Investitionen insbesondere in frühe Phasen des Lebensverlaufs „Prä-

ventionsrenditen“ in Form zusätzlichen Wirtschaftswachstums und gesunkener sozialer „Repa-

raturkosten“ zu generieren, bildete ein zentrales Begründungsmuster der Politik der rot-grünen 

Landesregierung:  

„Prävention gibt es nicht zum Nulltarif. Eine Politik der Vorbeugung verlangt Investitionen – in 

Kinder, in Bildung, in Kommunen. Dabei handelt es sich allerdings um Investitionen mit hohen 

Ertragserwartungen, wie einschlägige Forschungen belegen. Je früher Kinder begleitet, geför-

dert und unterstützt werden, desto wahrscheinlicher werden sie gesund aufwachsen, Bildung 

erwerben und sich erfolgreich in die Gesellschaft integrieren. Gelingendes Aufwachsen vermei-

det daher nicht nur soziale Folgekosten. Es erbringt auch Präventionsrenditen, die weit über 

den Investitionen liegen, die für die Frühförderung notwendig sind.“ (Kraft 2013, S. 15)  

Das zentrale Handlungsfeld der vorbeugenden Sozialpolitik in NRW war die Schaffung von ge-

eigneten Rahmenbedingungen und Strukturen für ein gesundes Aufwachsen und gelingende Bil-

dungsbiografien für alle Kinder und Jugendlichen, verbunden mit dem Ziel der Überwindung 

bzw. Vermeidung von Armut und Armutsfolgen bei Kindern und Familien. Hierzu wurde eine 

stärker biografieorientierte und bereichsübergreifende Verzahnung der bestehenden Unterstüt-

zungs- und Fördersysteme (Bildungssystem, Gesundheitssystem, Kinder- und Jugendhilfe etc.) 

und ein stärker abgestimmtes und koordiniertes Handeln der verschiedenen sozialstaatlichen 

Akteure und Institutionen angestrebt. Der kommunalen Ebene und dem Aufbau vernetzter, be-

reichsübergreifender kommunaler Infrastrukturen wurde in diesem Kontext eine „Schlüssel-

rolle“ (Kraft 2013, S. 12) zugewiesen. Der im Rahmen verschiedener Landesprogramme finanziell 

geförderte und fachlich begleitete Auf- und Ausbau entsprechender Präventionsnetzwerke in 

den Kommunen sollte zugleich durch die „Stärkung einer landesweiten Präventionsinfrastruk-

tur“ (Kraft 2013, S. 13) flankiert werden. 

Diesem Ansatz liegt der Gedanke zugrunde, dass die kindlichen Entwicklungschancen und Le-

bensbedingungen insbesondere bei benachteiligten und belasteten Familien nur durch ein an-

gebots- und trägerübergreifendes Netzwerk niedrigschwelliger und eng miteinander verzahnter 

Angebote „vor Ort“ nachhaltig verbessert werden können. „Prävention“ und (kommunale) „Ver-

netzung“ sind in diesem Ansatz somit untrennbar miteinander verknüpft.  

2.3.2 Kommunale Vernetzung als Politikansatz 

Die vorbeugende, präventiv-investive Politik, die in den 2010er Jahren in NRW politisch domi-

nant werden sollte, baut konzeptionell und ideell auf einer Reihe von Vorgängerinitiativen und 

-projekten auf, die in den 2000er Jahren sowohl auf der Bundes- und Landesebene als auch auf 

der kommunalen Ebene initiiert worden sind. 

Einen zentralen, in seiner Bedeutung kaum zu überschätzenden Bezugspunkt präventiver Sozi-

alpolitik bildet die vom Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Auftrag gegebene und 
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vom Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) seit 1997 durchgeführte Lang-

zeitstudie zu Lebenslagen und Lebenschancen bei Kindern und Jugendlichen (AWO-ISS-Studie). 

Im Kontext dieser bundesweit viel zitierten frühen Längsschnitt-Studie wurde ein umfassendes 

Armuts- bzw. Lebenslagenkonzept entwickelt, um die Entwicklungsmöglichkeiten, Sozialisati-

onsbedingungen und die Teilhabe- und Lebenschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen 

sowie zentrale Einflussfaktoren auf die kindliche Lebenslage analytisch fundiert zu erfassen. Im 

Hinblick auf die Bekämpfung der Folgen von Kinder- bzw. Familienarmut wurde herausgearbei-

tet, dass die Folgen von Armut frühzeitiger und umfassender wahrgenommen und im Rahmen 

eines stärker präventiv wirkenden Hilfesystems aufgefangen werden müssten. Die institutio-

nelle Fragmentierung der sozialstaatlichen Hilfesysteme wurde in diesem Zusammenhang als 

ein wesentliches Hindernis für die notwendige Entwicklung von mehrdimensionalen und inter-

disziplinären Hilfekonzepten identifiziert:  

„Das bundesdeutsche Hilfesystem ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Angeboten inner-

halb einer stark segmentierten und versäulten Struktur. Es gilt bis heute eher Ressortdenken 

und weniger eine arbeitsteilige Gesamtverantwortung für die jeweiligen Angebote im Einzelfall 

oder im Stadtteil.“ (Hock et al. 2000, S. 103) 

Bereits im Abschlussbericht zur ersten Phase der AWO-ISS-Langzeitstudie (Hock et al. 2000) wur-

den vor diesem Hintergrund die beiden zentralen Handlungsmaximen präventiver Sozialpolitik, 

nämlich „Armutsprävention statt Schadensreparatur“ (Hock et al. 2000, S. 102-103) sowie „Ver-

netzung und Kooperation statt Abgrenzung“ (Hock et al. 2000, S. 103-104) formuliert.  

In den 2000er Jahren sind sowohl im Bereich der Stadt- und Stadtteilentwicklungspolitik, der 

Gesundheitspolitik, der Bildungspolitik, der Familienpolitik als auch in vielen weiteren Bereichen 

eine ganze Reihe von Förder- und Modellprogrammen initiiert worden, die auf den Aufbau von 

lokalen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen und die damit verbundene Entwicklung inte-

grierter Handlungsstrategien abzielen. Der strategische Ansatz besteht im Kern darin, alle rele-

vanten Akteure in dem jeweiligen Handlungsfeld, deren Handlungen sich wechselseitig beein-

trächtigen oder unterstützen können, auf kommunaler bzw. regionaler Ebene zusammen zu 

bringen, sie miteinander zu vernetzen und zu koordinieren. Im Folgenden werden zunächst ei-

nige von der Bundesebene initiierte und geförderte Programme aufgeführt, in denen solche 

Strategien verfolgt worden sind bzw. bis heute verfolgt werden (Übersicht 2).  
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Quelle: eigene Zusammenstellung  

 Ein wichtiger programmatisch-konzeptioneller und institutioneller Ausgangspunkt für 

netzwerkbildende, präventiv ausgerichtete Politikansätze ist das seit 1999 laufende, 

vom jeweils für Bauwesen zuständigen Bundesministerium (seit 2018: Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat) sowie den Ländern geförderte Städtebauförde-

rungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ (BMI 

2018). Ziel des Programms ist die Stabilisierung und Aufwertung sozial benachteiligter 

und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile durch städtebauliche Investitionen in das 

Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens. Das Pro-

gramm beschränkt sich dabei nicht nur auf bauliche Maßnahmen, sondern umfasst auch 

soziale Aufwertungsstrategien. Zentrale konzeptionelle Elemente des Programms sind 

integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzepte, Kooperation und vernetztes Vorge-

hen sowie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger (BMI 2018, S. 14). Zu den strate-

gischen Instrumenten gehören „Sozialraumorientierung“ und „Quartiersmanagement“. 

Bis 2018 wurden insgesamt 934 Gesamtmaßnahmen in 533 Städten und Gemeinden in 

das Bund-Länder-Programm aufgenommen. 

 Netzwerkbildende Programme haben insbesondere im Gesundheitsbereich eine lange 

Tradition. Bereits 1989 wurde auf der Grundlage der Ottawa-Charta der WHO zur Ge-

sundheitsförderung von 1986 das deutsche „Gesunde Städte-Netzwerk“ gegründet, 

dem heute bundesweit über 80 Kommunen angehören.2 Das Gesunde Städte-Netzwerk 

hat zum Ziel, eine ressortübergreifende gesundheitsfördernde Politik auf lokaler Ebene 

zu entwickeln. Gesundheitsaspekte sollen als Querschnittsthema in allen Politikberei-

chen berücksichtigt und mitgedacht werden (health in all policies). Dabei geht es nicht 

nur um eine verbesserte ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der kommu-

                                                           
2 https://www.gesunde-staedte-netzwerk.de 

Übersicht 2: Netzwerkbildende (Förder-)Programme auf Bundesebene (Auswahl) 

 Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ (seit 1999) 

 Gesunde-Städte-Netzwerk (seit 1989), Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chan-

cengleichheit“ (seit 2003), Partnerprozess „Gesundheit für alle“ (seit 2011) 

 Lernende Regionen (2001-2008), Lernen vor Ort (2009-2014), Transferinitiative Kom-

munales Bildungsmanagement (seit 2014) 

 Lokale Bündnisse für Familie (seit 2004) 

 Frühe Hilfen (seit 2006) 
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nalen Verwaltungen, sondern auch um die Einbindung und Beteiligung von zivilgesell-

schaftlichen Initiativen, Vereinen und Trägern aus der Gesundheits- und Selbsthilfear-

beit im Rahmen kommunaler Netzwerke.  

 Der 2003 auf Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ge-

gründete „Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit“3, an dem mittler-

weile mehr als 70 Partnerorganisationen beteiligt sind, engagiert sich in der Stärkung 

und Verbreitung guter Praxis in Projekten und Maßnahmen zum Abbau gesundheitlicher 

Ungleichheiten und zur Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten. Ende 2011 

wurde im Rahmen des Kooperationsverbundes der kommunale Partnerprozess „Gesund 

aufwachsen für alle!“ ins Leben gerufen, der sich vor allem auf die Gesundheitsförde-

rung von Kindern und Jugendlichen konzentrierte. 2015 wurde die Erweiterung des Kon-

zepts auf alle Lebensphasen und seine Umbenennung in „Gesundheit für alle“ beschlos-

sen. Im Rahmen des Partnerprozesses werden Kommunen beim Auf- und Ausbau von 

integrierten kommunalen Strategien zur Gesundheitsförderung („Präventionsketten“) 

unterstützt und begleitet. Diese sollen die Voraussetzungen für ein möglichst langes, 

gesundes und chancengerechtes Leben für alle Menschen in der Kommune unabhängig 

von ihrer jeweiligen sozialen Lage schaffen. 

 Programme zur kommunalen bzw. regionalen Netzwerkbildung existieren seit rund zwei 

Jahrzehnten auch im Bildungsbereich. Zu nennen ist hier insbesondere das vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen mit den Ländern geförderte 

Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ (2001-2008). Kern des 

Programms war der Auf- und Ausbau lokaler bzw. regionaler Bildungsnetzwerke, die 

möglichst viele lokale Bildungsakteure über bisher getrennte Bildungsbereiche hinweg 

einbeziehen. Ziel der Netzwerkbildung war es, vor Ort ein abgestimmtes Bildungsange-

bot zu schaffen, das ein lebenslanges Lernen von der frühkindlichen Bildung bis hin zur 

Erwachsenenbildung ermöglicht. Das aus BMBF- und ESF-Mitteln finanzierte Nachfolge-

programm „Lernen vor Ort“ (2009-2014) zielte ebenfalls darauf ab, ein im Sinne des 

Prinzips des „lebenslangen Lernens“ abgestimmtes Bildungssystem auf kommunaler 

Ebene zu entwickeln und die Kooperation aller Bildungsakteure vor Ort zu stärken. Mit 

der 2014 erfolgten Gründung der "Transferinitiative Kommunales Bildungsmanage-

ment4 wird das Ziel verfolgt, die Ergebnisse aus „Lernen vor Ort“ in die Breite zu tragen. 

Dazu sind insgesamt neun Transferagenturen auf regionaler Ebene eingerichtet worden, 

die Erfahrungswissen und erfolgreiche Modelle für interessierte Kommunen bereitstel-

len.  

                                                           
3 https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de 
4 https://www.transferinitiative.de 
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 Im Bereich der Familienpolitik ist die seit 2004 vom Bundesfamilienministerium geför-

derte Initiative „Lokale Bündnisse für Familie" zu nennen.5 Auch hier geht es um die Ini-

tiierung und Weiterentwicklung von Bündnisprozessen und um die Förderung bereichs-

übergreifender Vernetzungen auf kommunaler Ebene. Zu den inhaltlichen Themen, die 

durch die Bündelung des Potenzials von Kommunalverwaltung, Bürger_innen, Vereinen 

und Gewerbe vorangetrieben werden sollen, gehören die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, der Ausbau der Kindertagesbetreuung, familienfreundliche Arbeitsbedingun-

gen und die Schaffung eines familienfreundlichen Lebensumfelds in der Kommune. 

 Ein besonderes Gewicht im Kontext netzwerkbildender, präventiv ausgerichteter Pro-

gramme haben sicherlich die im Bereich des Kinderschutzes entwickelten „Frühen Hil-

fen“, die 2006 im Rahmen eines Aktionsprogramms des Bundesfamilienministeriums ini-

tiiert wurden und seit 2012 im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG) gesetzlich verankert sind. Frühe Hilfen zielen darauf ab, Gefährdungen des Kin-

deswohls präventiv zu begegnen, indem Eltern von kleinen Kindern (bis zu einem Alter 

von drei Jahren) bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsver-

antwortung gezielt beraten und unterstützt werden. Frühe Hilfen bilden lokale und re-

gionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten. Kern der Frühen Hil-

fen ist nach § 1 Abs. 4 des KKG „die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinier-

ten und multiprofessionellen Angebotes im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor 

allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und 

werdende Väter“. Angebote der Frühen Hilfen kommen aus verschiedenen Systemen, 

insbesondere aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen und 

der Erziehungs- und der Schwangerschaftsberatung. Die verbindliche Zusammenarbeit 

aller relevanten Akteure im Kinderschutz als Netzwerk soll nach §3 KKG in der Regel 

durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden und auf einer schriftli-

chen Kooperationsvereinbarung beruhen.6 Auch hier geht es im Kern also um eine Ver-

netzung der Akteure vor Ort und das Zusammenführen multiprofessioneller Kompeten-

zen und Ressourcen im Rahmen einer integrierten kommunalen Gesamtstrategie.  

Auch in Nordrhein-Westfalen sind bereits im Laufe der 2000er Jahre zahlreiche Modellprojekte 

und Programme initiiert worden, die im Kern auf den Aufbau bereichsübergreifender, interdis-

ziplinärer Kooperationsnetzwerke auf lokaler bzw. regionaler Ebene abzielen (vgl. für eine Aus-

wahl Übersicht 3). 

                                                           
5 https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de 
6 In § 3 Abs. 2 KKG werden folgende Akteure explizit genannt: „Einrichtungen und Dienste der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 76 Absatz 1 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Schulen, Polizei- und Ordnungsbe-
hörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungs-
stellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe“. 
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Quelle: eigene Zusammenstellung 

 Im Rahmen des vom Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Lan-

des NRW (MGSSF) geförderten Kinderschutz-Projekts „Aufbau und Weiterentwicklung 

lokaler sozialer Frühwarnsysteme“ (2001-2004) wurden in insgesamt sechs Modellkom-

munen Projekte entwickelt und wissenschaftlich begleitet, die auf eine stärkere kom-

munale Vernetzung und Koordination von Präventionsangeboten abzielen (MGSFF NRW 

2005, Bastian et al. 2008). Ziel des Projekts war es, riskante Lebenssituationen bei Kin-

dern und Familien möglichst früh zu erkennen und durch Ansätze interdisziplinärer Zu-

sammenarbeit Familien frühzeitige Hilfen anzubieten, um so rechtzeitig einer Verfesti-

gung von Problemlagen entgegenwirken zu können. In diesem Zusammenhang wurden 

Verfahren erprobt, um auf kommunaler Ebene strukturierte Kooperationen von Fach-

kräften bei öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesund-

heitssystems und von anderen familienbezogenen Dienstleistern zu etablieren. Dieses 

landespolitische Projekt lässt sich als ein Vorläufer der sogenannten „Frühen Hilfen“ ver-

stehen, die ab 2006 auf Bundesebene initiiert wurden. 

 Von zentraler Bedeutung im nordrhein-westfälischen Kontext ist das Modellprojekt 

„Monheim für Kinder“ (Mo.Ki), das als Gemeinschaftsprojekt des AWO Bezirksverbands 

Niederrhein und der Stadt Monheim am Rhein von 2002 bis 2005 mit Mitteln des LVR- 

Landesjugendamtes Rheinland gefördert und vom Institut für Soziale Arbeit und Sozial-

pädagogik wissenschaftlich begleitet wurde und bis heute fortbesteht (Schlevogt 2008, 

Berg 2010, Holz et al. 2011). Im Kontext dieses Projekts, das an die Ergebnisse der AWO-

ISS- Studie zu Kinderarmut (Hock et al. 2000) anknüpft, sind das Konzept und der Begriff 

der „Präventionskette“ entwickelt worden. Ziel des Kooperationsprojekts war es, ein 

kommunales Gesamtkonzept zur Vermeidung der negativen Auswirkungen familiärer 

Armut auf die Lebenslage und die Entwicklungschancen von Kindern zu erstellen und 

eine präventive Infrastruktur für Kinder und Jugendliche aufzubauen. Den Kern des Pro-

jekts bildet eine „Präventionskette“ von der Geburt bis zur Berufsausbildung, welche 

alle verfügbaren Ressourcen der kommunalen Jugendhilfe umschließt und die Familien 

über institutionelle Übergänge hinweg begleitet. Dieses Kooperationsnetzwerk umfasst 

eine Vielzahl unterschiedlicher lokaler und regionaler Akteure wie Kindertagesstätten, 

Schulen, Ämter, soziale Dienste in freier Trägerschaft, den Sozialpädagogischen Dienst 

Übersicht 3: Netzwerkbildende (Förder-)Programme auf Bundesebene (Auswahl) 

 Soziale Frühwarnsysteme (2001-2004) 

 Monheim für Kinder (seit 2002) 

 Dormagener Modell (seit 2006) 

 Netzwerk Frühe Förderung (2006-2009) 
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im Jugendamt Monheim, den Kinderschutzbund Monheim, das Gesundheitsamt etc. Die 

Koordinierung der Netzwerkarbeit erfolgt durch eine Regiestelle, die beim kommunalen 

Jugendamt angesiedelt ist. 

 Ein sehr ähnlicher Ansatz präventiv ausgerichteter kommunaler Netzwerkarbeit wurde 

auch in der Stadt Dormagen initiiert. Das so genannte „Dormagener Modell“ (Hilgers et 

al. 2009) wurde 2006 unter Federführung des damaligen Bürgermeisters und Präsiden-

ten des Deutschen Kinderschutzbundes Heinz Hilgers entwickelt. In der ursprünglichen 

Form handelte es sich um ein Projekt zur Prävention von Gewalt in der Familie und von 

Kindesmissbrauch. Die Basis bildet ein vom Jugendamt gesteuertes partnerschaftliches 

Netzwerk der verschiedenen Anbieter und Dienste aus dem Bereich von Kindertages-

stätten, des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamts (ASD), der Familienbera-

tung, der Familienbildung und des Gesundheitswesens, in dem die beteiligten Akteure 

gemeinsam die Bedarfslage analysieren und ihre Angebote aufeinander abstimmen. 

Ebenso wie bei dem Projekt „Mo.Ki“ handelt es sich bei dem „Dormagener Modell“ um 

ein Projekt, das von anderen Kommunen mit Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Monheim 

am Rhein und Dormagen gelten mit jeweils unterschiedlicher Akzentsetzung als Vorrei-

ter in der Umsetzung neuer kommunaler Handlungsstrategien einer kindbezogenen Ar-

mutsprävention. 

 Das vom LVR-Landesjugendamt Rheinland initiierte und begleitete Projekt „Netzwerk 

Frühe Förderung (NeFF)“ (2006-2009), welches u. a. auf den Erfahrungen aus Monheim 

und Dormagen aufbaute, hatte zum Ziel, Konzepte eine kommunale Netzwerkorganisa-

tion und -steuerung zur frühen Förderung von Kindern und Familien zu entwickeln. Dazu 

wurden in insgesamt sechs Kommunen im Rahmen von Modellprojekten sozialräumli-

che Netzwerke unter der Steuerungsverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers 

installiert, in die alle relevanten Institutionen und Einrichtungen der Jugendhilfe und des 

Gesundheitswesens fachbereichsübergreifend einbezogen wurden (Müller-Brack-

mann/Selbach 2008). Auch hier spielten Kooperation und Vernetzung als neue Grund-

philosophie der Jugendhilfe eine zentrale Rolle. Ziel war die dauerhafte Etablierung von 

arbeitsfeld- und trägerübergreifenden Formen der Kooperation und Vernetzung und 

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren und Berei-

chen (u. a. Kindertagesstätten, Jugendförderung oder Hilfen zur Erziehung). 

Wie diese ausgesuchten Beispiele zeigen, war das Konzept des kommunalen Präventionsnetz-

werks bzw. der Präventionskette bereits vor dem Amtsantritt der rot-grünen Landesregierung 

unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in der nordrhein-westfälischen Fachwelt, bei Kom-

munen und Verbänden bekannt und in einzelnen Kommunen unter verschiedenen offiziellen 

Bezeichnungen auch bereits erprobt worden.  

Die politische Initiative, kommunale Präventionsketten landesweit auszubauen und die präven-

tive Bekämpfung von Armutsfolgen zum Standard zu machen, ging nicht zuletzt auch von der 
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kommunalen Praxis, den Sozialverbänden bzw. den Trägern der freien Wohlfahrtspflege aus. So 

haben sich führende Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften in NRW wie die AWO, der Pari-

tätische, DGB, GEW und Deutscher Kinderschutzbund im August 2008 zu einem „Bündnis zur 

Bekämpfung der Kinderarmut“ zusammengeschlossen. Im August 2009 veröffentlichte das 

Bündnis ein Memorandum zur Kinderarmut (Bündnis zur Bekämpfung der Kinderarmut 2009), 

das eine konsequent präventive Ausrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und des Bil-

dungssystems fordert: 

„Die Ausrichtung des Instrumentariums der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie des Bil-

dungssystems muss grundlegend verändert werden. Ressourcen für Kinder und Jugendliche 

müssen verlagert werden von einer Krisenintervention, die in der Regel bei Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ansetzt, hin zu einem präventiven Ansatz. Dieser muss 

insbesondere arme Kinder und ihre Eltern in den prägenden ersten Lebensjahren oder – noch 

besser – bereits vor der Geburt des Kindes erreichen. Präventive Angebote müssen zukünftig 

zur Pflichtaufgabe im Fördersystem der Kommunen und des Landes werden.“ (Bündnis zur Be-

kämpfung der Kinderarmut 2009, S. 7) 

Im Kontext des geforderten Paradigmenwechsels von der Krisenintervention zur Prävention 

(Bündnis zur Bekämpfung der Kinderarmut 2009, S. 12) wurde kommunale Vernetzung zum 

zentralen Prinzip der kindbezogenen Armutsprävention erklärt. Die bestehenden Angebote von 

Verbänden, Kommunen und Institutionen, so die Forderung, sollten in einem Netzwerk gebün-

delt und aufeinander abgestimmt werden, um ein breites Spektrum und ein abgestimmtes Ge-

samtkonzept aller Hilfsangebote aufzubauen. Das Instrument der Präventionskette wurde als 

zukunftsweisender Ansatz der Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut präsentiert. Der politi-

sche Appell des Bündnisses wurde nach der Landtagswahl 2010 noch einmal durch die Forde-

rung nach einem NRW-Sofortprogramm gegen Kinderarmut erneuert (Bündnis zur Bekämpfung 

der Kinderarmut 2010); die Landespolitik wurde explizit dazu aufgefordert, ein „rasches Voran-

schreiten präventiven Handelns“ zu fördern und die Kommunen und Kreise dabei gezielt zu un-

terstützen. 

2.3.3 Kommunale Präventionsketten 

Mit dem Begriff der Präventionskette (Holz et al. 2011; Richter-Kornweitz/Utermark 2013; Rich-

ter- Kornweitz et al. 2016) wird ein innovativer Ansatz der Implementation einer integrierten, 

institutions- und ressortübergreifend organisierten kommunalen Präventionspolitik bezeichnet, 

der darauf ausgerichtet ist, für alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum Eintritt in 

das Berufsleben ein möglichst lückenloses Netz von Unterstützung, Beratung und Betreuung zu 

entwickeln. Indem die bestehenden Unterstützungsangebote, Leistungen und Maßnahmen öf-

fentlicher und privater Träger innerhalb der verschiedenen Lebensphasen stärker aufeinander 

abgestimmt und über die Lebensphasen hinweg enger miteinander verzahnt werden, sollen be-

darfsgerechte und „passgenaue“ Hilfen gewährleistet und gelingende biografische Übergänge 

(z. B. zwischen Kindergarten und Schule oder zwischen Schule und Ausbildung) unterstützt wer-

den. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Kindern und Jugendlichen in besonders belasteten 

Lebenslagen, deren Teilhabe- und Entwicklungschancen durch eine möglichst niedrigschwellige 
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und diskriminierungsfreie Ausgestaltung der Hilfezugänge von Beginn an systematisch gesichert 

werden sollen. Im Ergebnis soll eine kommunale Präventionskette „allen Kindern und Jugendli-

chen unabhängig vom sozialen Status ihrer Familie positive Lebens- und Teilhabebedingungen 

eröffnen“ (Richter-Kornweitz/Utermark 2013, S. 14).  

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgen Präventionsketten einen sowohl intersektoralen als auch 

interprofessionellen Ansatz: Sie führen Aktivitäten und Angebote verschiedener Professionen 

(u. a. Ärzt_innen, Hebammen, Lehrkräfte, Sozialpädagog_innen) aus unterschiedlichen Hand-

lungsfeldern, Ebenen und Ressorts (u. a. Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen, 

Jobcenter, aber auch Kultur und Sport) zusammen und beziehen diese konzeptionell, strategisch 

und operativ aufeinander. Vor dem Hintergrund gewachsener lokaler Strukturen besteht die 

spezifische Herausforderung darin, „bestehende Netzwerke, Angebote sowie die Akteure so zu-

sammenzuführen, dass ein untereinander abgestimmtes Handeln im Rahmen einer integrierten 

kommunalen Gesamtstrategie möglich wird“ (Richter-Kornweitz/Utermark 2013, S. 14). 

Der Aufbau kommunaler Präventionsketten wurde in Nordrhein-Westfalen ab 2010 in zwei pa-

rallel zueinander verlaufenden Programmen gefördert, die überwiegend aus ESF-Mitteln finan-

ziert wurden und auch Koordinierungsstellen beinhalteten: 

 Das Landesmodellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“, 

getragen vom Land Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung, ging Anfang 

2012 zunächst mit 18 Modellkommunen an den Start; diese Gruppe wurde in einer zwei-

ten Phase ab 2017 um 22 Kommunen erweitert. Angesichts der Heterogenität und der 

unterschiedlichen Vorerfahrungen der teilnehmenden Kommunen wurde kein detail-

liertes Konzept „von oben“ vorgegeben; die Kommunen sollten vielmehr im Rahmen 

übergreifender Grundsätze (zum Beispiel: „vom Kind her denken“, Fokussierung von Bil-

dungsübergängen, wirkungsorientierte Steuerung mithilfe eines sozialräumlichen Prä-

ventionsmonitorings) eigene, den örtlichen Gegebenheiten angepasste Lösungen fin-

den. Die teilnehmenden Kommunen kamen in einem Lernnetzwerk zusammen, um sich 

über ihre Erfahrungen auszutauschen und Lösungen für gemeinsame Herausforderun-

gen zu finden. Dieser gemeinsame Lernprozess, der u. a. in die gemeinsame Entwicklung 

eines strukturierten Qualitätsrahmens mündete, wurde durch eine vom Institut für So-

ziale Arbeit (ISA Münster) getragene Landeskoordinierungsstelle (später umbenannt in 

„Servicestelle Prävention“) fachlich begleitet und organisiert. Die Ergebnisse des Pro-

jekts wurden in zwei Überblicksstudien (Bertelsmann Stiftung 2016, Landeskoordinie-

rungsstelle 2016) sowie einem Handbuch für Kommunen (Deffte et al. 2019) zusammen-

gefasst. Im Rahmen der von der Bertelsmann Stiftung geförderten fachlichen Begleitfor-
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schung sind zudem eine Vielzahl von Einzelstudien zu verschiedenen Aspekten kommu-

naler Präventionsarbeit entstanden.7 Dieses Modellprojekt, das unter verändertem Na-

men (2017 bis 2019: „Kommunale Präventionsketten“, seit 2020: Projekt „Kinderstark“) 

bis heute fortbesteht, stellte (auch im politischen Diskurs) das „Paradebeispiel“ vorbeu-

gender Sozialpolitik in NRW dar.  

 Parallel zum Projekt „Kein Kind zurücklassen“ wurde der Aufbau von Präventionsketten 

– beginnend mit den Frühen Hilfen bis hin zum gelingenden Übergang in Ausbildung, 

Beruf und ein selbstbestimmtes Leben - auch im Förderprogramm „Teilhabe ermögli-

chen- Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“ (2011-2018) des Landschaftsver-

bands Rheinland (LVR) umgesetzt, an dem insgesamt 39 NRW-Kommunen teilgenom-

men haben. Auch hier wurden, unterstützt durch die private Stiftung Auridis, kommu-

nale Koordinationsstellen finanziert, die die Vernetzung der kommunalen Akteure vo-

rantreiben sollten. Die 2009 im Anschluss an das Projekt „Netzwerke Frühe Förderung 

(NeFF)“ eingerichtete „Koordinationsstelle Kinderarmut“ des LVR unterstützte die Ju-

gendämter bei der Entwicklung und Umsetzung der Präventionsketten durch prozess-

begleitende Beratungen, Fortbildungen und überregionale Vernetzungstreffen. 2017 

wurde die Arbeitshilfe „Präventionsnetzwerke und Präventionsketten erfolgreich koor-

dinieren“ (LVR 2017) veröffentlicht, die zentrale Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 

Projektarbeit bündelt. 

2.3.4 Präventive Landespolitik 

Der im Rahmen der Modellprojekte geförderte Aufbau kommunaler Präventionsketten war in 

eine Reihe weiterer Programme und Maßnahmen auf Landesebene eingebettet. Beispielhaft zu 

nennen sind hier u. a. die Weiterentwicklung der Frühen Hilfen, die gewissermaßen das erste 

Glied in der Präventionskette darstellen, der in Nordrhein-Westfalen bereits ab 2006 initiierte 

quantitative und qualitative Ausbau von Familienzentren (Stöbe-Blossey 2010, 2015) und der 

Ausbau von Ganztagsschulen.  

Ein wichtiger Baustein der vorbeugenden Politik in NRW war bzw. ist die Landesinitiative „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“ (seit 2012), die auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen des 

Übergangs von der Schule in den Beruf durch den Aufbau eines flächendeckenden Übergangs-

systems und die Verankerung einer systematischen Berufsorientierung in den Schulen abzielt. 

Mit der Landesinitiative sollen alle Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung, der Be-

rufswahl und beim Eintritt in eine Ausbildung oder ein Studium unterstützt werden. Ein kommu-

nal koordiniertes Gesamtsystem soll dazu beitragen, den Jugendlichen nach der Schule mög-

lichst rasch eine Anschlussperspektive für die Berufsausbildung oder das Studium zu eröffnen 

und unnötige Warteschleifen zu vermeiden. Ein wesentliches Element dieses Programms ist die 

                                                           
7 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/kein-kind-zuruecklassen-kommunen-schaf-
fen-chancen/publikationen. 
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Vernetzung aller vor Ort tätigen Akteure und Partner im lokalen bzw. regionalen Übergangsge-

schehen. Hierzu gehören neben den Kommunen die Bundesagentur für Arbeit mit den Ar-

beitsagenturen, Jobcenter, Schulen/Berufskollegs, Jugendhilfe, Bildungsträger, Wirtschaftsorga-

nisationen, Kammern und Gewerkschaften. In allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW 

sind hierfür kommunale Koordinierungsstellen eingerichtet worden, die fachlich von der Gesell-

schaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B. NRW) begleitet werden.8 

Im Kontext der vielfältigen Aktivitäten und Programme der Landesregierung wurde zudem an-

gestrebt, den Auf- und Ausbau einer integrierten strategischen Sozialplanung und Sozialbericht-

erstattung in den Kommunen voranzutreiben und dauerhaft zu verankern. Die strategische So-

zialplanung und die kleinräumige Sozialberichterstattung wurden als zentrale Instrumente be-

trachtet, um die zur Armutsbekämpfung in besonders belasteten Wohnquartieren notwendi-

gen, ressort- und institutionsübergreifend abgestimmten Konzepte zu entwickeln und ihre Er-

folge und Wirkungen zu überprüfen (MAIS NRW 2013). Dieser Aspekt spielte u. a. im vom Bau- 

und vom Sozialministerium NRW gemeinsam verantworteten Programm „Starke Quartiere –

starke Menschen“ (2014-2020) eine tragende Rolle. Das Programm zielt ähnlich wie das Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt“ darauf ab, strukturschwache, sozial benachteiligte und image-

belastete Quartiere mittels integrierter Handlungs- oder Entwicklungskonzepte aufzuwerten, 

um sozialen Polarisierungen und Segregationsprozessen entgegenzuwirken (MBWSV NRW 

2014). Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt über 37 Millionen Euro für rund 130 

Projekte in ganz NRW bewilligt. Um Kommunen und Kreise in NRW bei der Entwicklung inte-

grierter, sozialraumorientierter Handlungsstrategien und dem Aufbau einer integrierten klein-

räumigen Sozialberichterstattung zu beraten und zu begleiten, wurde zudem die „Fachstelle für 

sozialraumorientierte Armutsbekämpfung“ (FSA, 2015-2018) eingerichtet, die sowohl individu-

elle Beratung und Qualifizierungen angeboten als auch diverse Fachveranstaltungen ausgerich-

tet und Informationsmaterialen zu diversen Detailthemen verfasst hat (MAGS NRW 2019).9 

Auch wenn es nach dem 2017 erfolgten Regierungswechsel und der damit verbundenen Ablö-

sung der rot-grünen durch eine schwarz-gelbe Landesregierung unter Ministerpräsident Armin 

Laschet um einige Programme inzwischen etwas ruhiger geworden ist und manche in der Regie-

rungszeit Krafts neu geschaffene Institutionen und Fachstellen wieder aufgelöst, umstrukturiert 

oder zusammengelegt worden sind, lässt sich festhalten, dass die Arbeit an präventiven Pro-

grammen in Nordrhein-Westfalen sowohl auf der Landesebene als auch auf der kommunalen 

Ebene grundsätzlich fortgesetzt wird. 

Dies gilt insbesondere für den weiteren Auf- und Ausbau und die Verstetigung kommunaler Prä-

ventionsketten in der Fläche, der von der neuen Landesregierung sogar intensiviert worden ist. 

Im Rahmen des 2020 initiierten, mit jährlich 14 Millionen Euro dotierten Projekts „Kinderstark – 

                                                           

8 https://www.gib.nrw.de/themen/jugend-und-beruf/uebergangssystem. 
9 Die FSA wurde unter der neuen Landesregierung Ende 2018 aufgelöst bzw. in Teilen in die Gesellschaft 
für Innovative Beschäftigungsförderung NRW (G.I.B. NRW) integriert. 
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NRW schafft Chancen“10 werden zukünftig alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei struktur-

bildenden Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Vernetzung und Koordinierung finanziell und 

fachlich unterstützt. Dieses Projekt bildet die Fortsetzung des Landesprogramms Kommunale 

Präventionsketten (zuvor: „Kein Kind zurücklassen!“) und des ehemaligen LVR-Fördergramms 

„Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“. Es soll gleichzeitig einen 

Einstieg in eine dauerhafte Stärkung kommunaler Prävention mit Unterstützung des Landes dar-

stellen. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Grundprinzipien einer präventiven bzw. investiven Herangehens-

weise (bereichsübergreifende Vernetzung, integrierte Handlungsstrategien, kleinräumige Sozi-

alberichterstattung, Stärkung der kommunalen Ebene etc.), die in der Fach- und Verbändewelt 

seit langem vertreten werden, auch im administrativen und (partei-)politischen Raum in NRW 

mittlerweile – auch wenn es weiterhin Kritiker_innen gibt - ein hohes Konsenspotenzial aufwei-

sen. 

2.4 Zwischenfazit 

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels skizziert, ist das Konzept der Sozialinvestition im Laufe der 

letzten 20 Jahre zum aktuell wahrscheinlich einflussreichsten sozialpolitischen Paradigma für die 

Reform des Wohlfahrtsstaats auf- und ausgebaut worden. Ursprünglich als Programm zur Mo-

dernisierung des traditionellen umverteilenden und absichernden Sozialstaats der Nachkriegs-

zeit konzipiert und somit auch als „dritter Weg“ zwischen konservativ- „industriellem“ Sozial-

staat und marktliberalem Minimalstaat präsentiert (Giddens 1998), ist das Konzept auf der eu-

ropäischen Ebene insbesondere in den letzten Jahren als Gegenentwurf bzw. sozialpolitisches 

Gegengewicht zur fiskalischen Austeritätsprogrammatik und zur intensivierten ökonomischen 

Koordination im Rahmen des europäischen Semesters positioniert worden. Mit seinem Fokus 

auf Investitionen in frühe Lebensphasen durch den Ausbau frühkindlicher Erziehung, der Ge-

währleistung von Beschäftigungsfähigkeit durch aktive Arbeitsmarktpolitik und der Steigerung 

der Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen durch eine intensivierte Familien- und Vereinbar-

keitspolitik fügt sich der Sozialinvestitionsansatz dabei nahtlos in die übergreifenden Wachs-

tums- und Beschäftigungsziele der Europa 2020-Strategie ein. 

Im deutschen Reformdiskurs ist der (eher akademische) Begriff des „Sozialinvestitionsstaats“ 

auf politischer Ebene zwar insgesamt weniger präsent gewesen als auf der europäischen Ebene 

(Leßmann et al. 2018, S. 265); hier wurde häufiger von einem „aktivierenden“, später auch „vor-

sorgenden“ Sozialstaat oder allgemeiner von „Nachhaltigkeit“ und „Zukunftsfähigkeit“ gespro-

chen. Nichtsdestotrotz sind zentrale inhaltliche Elemente des Sozialinvestitionsparadigmas so-

wohl im wirtschafts- und sozialpolitischen Diskurs als auch in den konkreten Sozialreformen der 

letzten beiden Jahrzehnte klar erkennbar. Betrachtet man die deutschen Sozialstaatsreformen 

                                                           
10 https://www.kinderstark.nrw 
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der 2000er Jahre im Gesamtzusammenhang, so lässt sich bei differenzierter Sichtweise – zumin-

dest bis zum Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 – durchaus von einem (selektiven) Um-

schichtungsprogramm sprechen, bei dem der Rückbau von status- und lebensstandardsichern-

den Elementen in den Sozialversicherungen und die stärkere Konditionalisierung von Mindest-

sicherungsleistungen von einem Ausbau von sozialen Dienstleistungen, Familien- und Verein-

barkeitspolitik flankiert wurde. 

Im deutschen Kontext und vor dem Hintergrund der föderalen Struktur des deutschen  

(Sozial-)Staats spielen Landes- und Kommunalpolitik bei der Ausgestaltung konkreter sozialer 

Dienstleistungen und entsprechender sozialer Infrastrukturen eine zentrale Rolle. Dies gilt so-

wohl für den Bereich der Bildung als auch für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Kin-

dergärten und anderer Bereiche, in denen institutionelle Rahmenbedingungen für ein gelingen-

des Aufwachsen gestaltet werden. In einzelnen Bundesländern, so insbesondere in Nordrhein-

Westfalen, haben inhaltliche Elemente des Sozialinvestitionskonzepts in den letzten Jahren ei-

nen erhöhten politischen Stellenwert erhalten.  

In seiner NRW-spezifischen Variante tritt das Sozialinvestitionsparadigma vor allem im semanti-

schen Gewand der „Prävention“ und der „vorsorgenden“ bzw. „vorbeugenden“ (Sozial-)Politik 

auf. Vor dem Hintergrund der spezifischen sozioökonomischen und sozialstrukturellen Rahmen-

bedingungen im Bundesland NRW ist investive bzw. präventive Sozialpolitik dabei sehr stark mit 

Fragen von Armut und Ausgrenzung, insbesondere von Kinderarmut, verbunden. Im Fokus ste-

hen vor allem familienunterstützende Dienstleistungen, die in Deutschland in der Kinder- und 

Jugendhilfe organisiert sind. Es geht um einen Ausbau, aber insbesondere auch um eine verbes-

serte Koordination und Steuerung familienunterstützender Dienstleistungen. Zentraler Akteur 

ist hier die Kommune: Als „Königsweg“ zu einer biografieorientierten und bereichsübergreifen-

den Umgestaltung der Unterstützungs- und Fördersysteme gilt deren kommunal koordinierte 

Vernetzung und wirkungsorientierte Steuerung (MFKJKS NRW 2015, S. 12). Diese muss aller-

dings oftmals im Kontext einer schwierigen finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte um-

gesetzt werden. 

Trotz oder gerade wegen seiner zunehmenden Relevanz ist die Sozialinvestitionsperspektive 

hinsichtlich ihrer normativen, sozial- und gesellschaftspolitischen Implikationen als ambivalent 

zu betrachten. Der Grundgedanke, dass es sowohl effektiver als auch normativ angemessener 

sei, die Entstehung sozialer Problemlagen vorbeugend zu vermeiden, anstatt die daraus resul-

tierenden Defizite nachträglich zu kompensieren, ist zwar sicherlich schwer von der Hand zu 

weisen. Es herrscht insofern durchaus Konsens, dass die Aufgabe, zur Verwirklichung sozialer 

Gerechtigkeit oder doch zumindest zum Abbau von sozialer Ungleichheit beizutragen, nicht nur 

Umverteilung durch finanzielle Transfers, sondern auch die Bereiche der Bildung und Erziehung, 

der Infrastrukturleistungen und der sozialen Dienste umfasst. Als ebenso unstrittig erscheint der 

Gedanke, dass es nicht nur darum gehen sollte, nachsorgend Menschen in Notlagen zu helfen 

oder bereits manifeste Ungleichheiten zu bekämpfen, sondern dass Leistungen auch vorbeu-

gend wirken und der Förderung von Ressourcen dienen sollen. 
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Der Präventionsgedanke, der Ansatz der Sozialinvestition und insbesondere die (nicht deckungs-

gleiche, aber oftmals mitgemeinte) Semantik der „Aktivierung“ sind indes sowohl im europäi-

schen als auch im deutschen Diskurs keinesfalls unumstritten. Aufgrund ihres technokratischen 

Charakters und ihrer produktivistisch-ökonomistischen und zum Teil auch latent paternalisti-

schen Konnotationen stoßen Konzepte wie „Prävention“ und „Sozialinvestition“ in nicht unwe-

sentlichen Teilen der kritischen Sozial- und Sozialpolitikwissenschaften sowie insbesondere in 

der Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit auf erhebliche und durchaus nicht unberech-

tigte Vorbehalte (bspw. Schmitt 2008). 

Vor diesem Hintergrund „ist die Frage nach der Möglichkeit solcher Formen der Prävention zu 

stellen, die zu einem reflektierten Umgang mit diesen Problematiken bzw. zu ihrer Eingrenzung 

oder Überwindung befähigen“ (Scherr 2018, S. 1020). Um die Sozialinvestitionsperspektive für 

ein sozialpolitisches Forschungsprogramm fruchtbar zu machen, das auch an kritische Perspek-

tiven der Sozialwissenschaften, der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik anschlussfähig ist, 

„bedarf es einer normativen Ausdeutung und konzeptionellen Vertiefung des Konzepts“ (Both-

feld 2016, S. 1). In diesem Zusammenhang gilt es, den grundsätzlich richtigen Gedanken einer 

weitsichtigen, auf Vorbeugung setzenden Politik zu rehabilitieren, ihn von seinen vielfältigen ne-

gativen Konnotationen zu befreien und ein reflektiertes Verständnis präventiver Sozialpolitik zu 

entwickeln. Dies war ein Anliegen des Arbeitsbereichs „Vorbeugende Sozialpolitik“ des For-

schungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW) in den Jahren 2014 bis 2019. Im 

folgenden Kapitel werden die hier zugrundegelegten normativen und konzeptionellen Kernele-

mente einer progressiv-emanzipatorischen, nicht-ökonomistischen und nicht-paternalistischen 

Interpretation des Sozialinvestitionsgedankens skizziert, die stärker auf Autonomie und Befähi-

gung, soziale Staatsbürgerrechte und die sozialpolitische Ermöglichung realer Handlungsfreihei-

ten setzt. 
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3 Vorbeugende Sozialpolitik als sozialpolitisches Programm 

Mit einer stärker präventiven und „investiven“ Ausrichtung der Sozialpolitik, so das normative 

Grundverständnis des FGW, sollte weder ein „marktgerechter“ Abbau sozialer Sicherungsni-

veaus noch eine stärkere Kontrolle und Inpflichtnahme sozialstaatlicher Leistungs- 

empfänger_innen verbunden sein. „Vorbeugende Sozialpolitik“, wie sie am FGW verstanden 

wird, grenzt sich somit explizit von einem fiskalisch und ökonomisch verengten Sozialinvestiti-

onsverständnis ab, das in erster Linie auf Haushaltskonsolidierung und Wachstumsförderung 

durch Humankapitalmobilisierung setzt. Sie bezweckt keine Instrumentalisierung der Sozialpoli-

tik für ökonomische oder fiskalische Zwecke; die Wertigkeit und die Priorität sozialpolitischer 

Ausgabenbereiche sind nicht – jedenfalls nicht vorwiegend – an ihrem ökonomischen oder fis-

kalischen Zusatznutzen zu messen. 

Es wird daher auch nicht von einem „Nullsummenspiel“ zwischen Schutz, Absicherung und 

„Nachsorge“ einerseits und Investition und Vorsorge andererseits ausgegangen: Schutz und Ver-

sorgungssicherheit sind vielmehr die Voraussetzung für die Stärkung der Selbstbestimmung und 

Teilhabe der Menschen. Die oftmals propagierte Logik des „entweder-oder“ wird ersetzt durch 

eine Logik des „sowohl-als-auch“. Vorbeugende Sozialpolitik kann und soll klassische Sozialver-

sicherungs- und Umverteilungspolitik nicht ersetzen, sondern baut vielmehr auf ihr auf und soll 

sie ergänzen und weiterentwickeln. Verteilungsgerechtigkeit ist die Voraussetzung für Chancen-

gleichheit, soziale Sicherheit – so die These – die Voraussetzung für eine eigenverantwortliche 

und selbstbestimmte Lebensführung. 

Vorbeugende Sozialpolitik setzt sich normativ und konzeptionell auch deutlich von dem auf die 

sanktionsbewehrte Erzwingung von „Eigenverantwortung“ abzielenden „aktivierenden Sozial-

staat“ ab, wie er in Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten insbesondere in 

den frühen 2000er Jahren propagiert wurde und in Deutschland u. a. im Kontext der „Agenda 

2010“ und der „Hartz-Reformen“ in Teilen auch umgesetzt wurde. Im Fokus steht damit nicht 

eine Aktivierung zur Eigenverantwortung, sondern die individuelle Befähigung und strukturelle 

Ermächtigung zur Selbstbestimmung.  

Gegenüber der vielfach (über-)betonten Logik des „Forderns“ tritt somit das Prinzip des För-

derns und Befähigens in den Vordergrund: Vorbeugende Sozialpolitik zielt im Kern auf die sozi-

alstaatlich abgesicherte Förderung menschlicher Entfaltung, die Ermöglichung einer selbstbe-

stimmten Lebensführung und die Gewährleistung gleichberechtigter Teilhabe aller Gesell-

schaftsmitglieder in einer sozial integrierten Gesellschaft ab. Sie ist dem Anspruch nach eine 

präventiv ausgerichtete, bereichsübergreifend aufgestellte soziale Lebenslaufpolitik, die auf die 

Förderung, Gewährleistung und Ermöglichung des größtmöglichen Maßes an Autonomie und 

Chancengleichheit für alle Gesellschaftsmitglieder über den gesamten Lebensverlauf hinweg ab-

zielt. Innerhalb des Spektrums der denkbaren Interpretations- und Auslegungsvarianten der So-

zialinvestitionsperspektive handelt es sich somit um einen dezidiert emanzipatorischen, gesell-
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schaftspolitisch progressiven Ansatz, der auf einer Perspektive sozialer Rechte (social citi-

zenship) basiert. Die folgenden normativen und konzeptionellen Leitprinzipien bilden den Kern 

dieser sozialpolitischen Programmatik (Übersicht 4). 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

3.1 Autonomie und Chancengleichheit als normative Leitbilder 

Zentraler normativer Bezugspunkt vorbeugender Sozialpolitik ist das Ziel der Gewährleistung 

von Autonomie, d. h. der individuellen Befähigung und sozialpolitischen Ermöglichung selbstbe-

stimmter und gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe.  

Die Ermöglichung, Gewährleistung und Förderung von individueller Freiheit und Selbstbestim-

mung (Autonomie) ist eines der zentralen Leitziele der deutschen Verfassung sowie des deut-

schen Sozialstaats. In Art. 2 des Grundgesetzes ist festgehalten: „Jeder hat das Recht auf die 

freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“. Die Realisierung dieses Grundrechts der allgemeinen 

Handlungsfreiheit, verstanden als „positive“, materielle Freiheit, erfordert flankierende soziale 

Grundrechte, die an den Staatsbürgerstatus gekoppelt sind (social citizenship). Im Kontext ent-

wickelter Sozialstaatlichkeit beinhaltet Autonomie somit deutlich mehr als die Gewährleistung 

individueller Abwehr- und Schutzrechte gegenüber staatlicher Willkür, familiärer Bevormun-

dung und/oder ökonomischer Ausbeutung. Es geht darüber hinaus auch um die Schaffung insti-

tutionell abgesicherter und sozialpolitisch unterfütterter individueller Freiheitsgrade, die es den 

Menschen ermöglichen, einen ihren Vorstellungen gemäßen Lebensentwurf zu verfolgen.  

Als sozialpolitisches Leitbild ist Autonomie zudem mit einem explizit egalitären Anspruch ver-

bunden: In §1(1) SGB I ist der Handlungsauftrag formuliert, „gleiche Voraussetzungen für die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen“ (Her-

vorhebung A.B./U.K.). Die Herstellung größtmöglicher Chancengleichheit gehört somit zum Kern 

autonomiefördernder Sozial- und Gesellschaftspolitik. Das in verschiedenen sozialpolitischen 

Handlungsfeldern rechtlich kodifizierte Ziel, allen Gesellschaftsmitgliedern eine selbstbe-

stimmte und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, ist eng mit dem Auftrag des Abbaus 

von Benachteiligungen und strukturellen Teilhabebarrieren verknüpft:  

Übersicht 4: Kernelemente Vorbeugener Sozialpolitik 

 Autonomie und Chancengleichheit als normative Leitbilder 

 Ganzheitliches Präventionsverständnis 

 Lebenslauforientierung 

 Integrierte Handlungsstrategien 
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 Um das in der Kinder- und Jugendhilfe formulierte Recht jedes jungen Menschen auf die 

„Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ zu verwirklichen, soll die Jugendhilfe u. a. dazu 

beitragen, „Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“. Sie soll zudem „dazu bei-

tragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ (§ 1 SGB VIII). 

 Im Gesundheitsbereich sollen Leistungen der Prävention und Gesundheitsförderung der 

„Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten“ 

dienen und „insbesondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezo-

gener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen“ (§ 20 SGB V). 

 Die Altenhilfe soll dazu beitragen, „Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu 

verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhal-

ten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur 

Selbsthilfe zu stärken“ (§ 71 SGB XII). 

 Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, „trotz ihres 

Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der 

Würde des Menschen entspricht“ (§ 2 SGB XI). 

 Leistungen für Menschen mit Behinderung sollen darauf abzielen, „ihre Selbstbestim-

mung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (§ 1 

SGB IX). 

Der somit in den verschiedenen Büchern des Sozialgesetzbuchs deutlich herausgestellte Aspekt 

der Selbstbestimmung und der freien Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit hat im so-

zialpolitischen Diskurs in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. So bezieht sich das 

in der Armuts- und Reichtumsberichterstattung seit 2005 dominierende, maßgeblich von Amar-

tya Sens Capabiliy-Ansatz geprägte Konzept der „Teilhabe- und Verwirklichungschancen“ auf die 

„Möglichkeiten oder umfassenden Fähigkeiten (‚capabilities‘) von Menschen, ein Leben führen 

zu können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten und das die Grundlagen der 

Selbstachtung nicht in Frage stellt“ (Bundesregierung 2005, S. 7). Verwirklichungschancen sind 

dabei nicht lediglich als abstrakte Wahlfreiheiten zu verstehen. Sie bedeuten, dass alle Men-

schen die reale Möglichkeit haben müssen, ihre aus guten Gründen entstandenen Entscheidun-

gen und Wünsche tatsächlich zu realisieren. Sozialpolitik soll somit nicht nur ein menschenwür-

diges Leben gewährleisten und vor den Risiken und Wechselfällen des Lebens schützen. Sie soll 

darüber hinaus ermöglichen, dass Menschen ihre Talente und Fähigkeiten entwickeln und ihre 

individuellen Potenziale verwirklichen können. Es geht darum, „die Bedingungen zu entwickeln, 

die Menschen zu eigenständigem Handeln befähigen“ (Schroeder 2012, S. 18). 
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Die Perspektive einer stärkeren Ausrichtung staatlicher Interventionen und Institutionen an dem 

Ziel der Förderung und Ermöglichung von Autonomie wird in der Fachwelt nicht nur bezogen auf 

den Bereich der Sozialpolitik diskutiert (Bothfeld/Gronbach 2002, Vobruba 2003, Ullrich 2004, 

Heider/Opielka 2010, Kronauer/Schmid 2011, Börner et al. 2017, Bothfeld 2017), sondern auch 

im Bereich der Arbeitsmarktpolitik (Bothfeld/Gronbach 2002, Betzelt/Bothfeld 2014, Klen-

ner/Schulze Buschoff 2015). Im Mittelpunkt steht hier das „Recht auf eine selbstbestimmte Er-

werbsbiografie“ (Kocher et al. 2013). Grundlage dieses sozial- und gesellschaftspolitischen An-

spruchs ist ein modernisiertes Solidaritätsverständnis, welches auf die kollektive Ermöglichung 

und Maximierung individueller Handlungs- und Gestaltungsouveränität abstellt. Vorbeugende 

Sozialpolitik zielt in diesem Sinne darauf ab, „strukturelle und kontextuelle Möglichkeiten und 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass selbstbestimmte Lebensentwürfe tatsächlich realisiert 

werden können“ (Böllert 2001, S. 1396) – und zwar für alle Gesellschaftsmitglieder unabhängig 

von ihrer sozialen Herkunft.  

In der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik gehört die Förderung und Ermöglichung der Au-

tonomie der Lebensführung seit jeher zum professionstheoretischen Kern. Fachliche Leitprinzi-

pien wie die Subjektorientierung (Scherr 1997) und Lebensweltorientierung (Thiersch, vgl. u. a. 

Thiersch/Böhnisch 2014) verweisen auf eine klientenorientierte und autonomie- und mündig-

keitsfördernde Grundhaltung. Einer emanzipatorischen Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik, die 

im Sinne des Capability-Ansatzes auf „Befähigungsgerechtigkeit“ abzielt (Otto/Scherr/Ziegler 

2010), geht es nicht darum, durch bestimmte Programme und Interventionen die aktuellen Zu-

stände und Handlungen ihrer Adressat_innen in eine vorab bestimmte und extern definierte 

Richtung hin zu verändern. Es geht ihr vielmehr um „die Erweiterung des Raums an Handlungs- 

und Daseinsmöglichkeiten, über den ihre AdressatInnen selbstbestimmt verfügen können“ 

(Ziegler 2012, S. 103). Zentral für einen solchen Ansatz ist die Betonung des Subjektstatus, der 

institutionell zu gewährleistenden Autonomie und Mündigkeit aller Gesellschaftsmitglieder: 

„Jede/r Einzelne ist demnach dazu berechtigt und soll dazu befähigt werden, ihr/sein Leben auf 

der Grundlage einer bewussten Auseinandersetzung mit den vorgegebenen gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen selbst bewusst zu gestalten. Gesellschaftliche Verhältnisse - die Strukturen 

der Ökonomie, des Rechts, der Erziehung, der Familie usw. - können vor diesem Hintergrund 

daraufhin betrachtet werden, ob und wie sie die Selbstbewusstseinsfähigkeit und die Selbstbe-

stimmungsfähigkeit der vergesellschafteten Individuen ermöglichen und unterstützen oder 

aber einschränken und behindern: Die Individuen sollen nicht nur politischer Herrschaft Unter-

worfene, Rädchen im Getriebe von Arbeit und Konsum, Objekte erzieherischer Einflussnahme 

sein, sondern selbstbestimmungsfähige Einzelne.“ (Scherr 1997, S. 46) 

Ein wesentlicher Bestandteil der gesellschaftlichen Verhältnisse sind neben den ökonomischen 

und politischen (Macht-)Strukturen auch die Institutionen des Wohlfahrtsstaats einschließlich 

des Bildungs- und Erziehungssystems. Auch und gerade wohlfahrtstaatliche Institutionen, Leis-

tungen, Maßnahmen und Programme sind danach zu beurteilen, ob und inwiefern sie zur Erwei-

terung von realen Wahl- und Handlungsfreiheiten ihrer jeweiligen Adressat_innen beitragen. 
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Die Förderung und Gewährleistung von Autonomie stellt somit nicht nur ein materielles Ziel, 

sondern zugleich auch ein prozedurales Kriterium sozialer Interventionen dar. Hier geht es ers-

tens darum, grundsätzlich sicherzustellen, dass es sich bei sozialstaatlichen Leistungen und An-

geboten nicht nur um formale Anrechte, sondern um tatsächlich individuell für alle nutzbare 

Handlungsmöglichkeiten und Optionen handelt. Um möglichst gleiche Zugangschancen zu hilf-

reichen Angeboten und Maßnahmen, zu fördernden und befähigenden Angeboten und Institu-

tionen zu schaffen, sollten sozialstaatliche Leistungen und Angebote daher möglichst nied-

rigschwellig, diskriminierungs- und stigmatisierungsfrei, bedarfs- und ressourcenorientiert, kul-

tur- und differenzsensibel, wertschätzend und partizipativ ausgestaltet sein.  

Zweitens muss gewährleistet werden, dass der Subjektstatus und das Selbstbestimmungsrecht 

von Leistungsbezieher_innen, Adressat_innen und Nutzer_innen sozialer Dienste auch im Rah-

men standardisierter und bürokratisierter Verfahren, Maßnahmen und Programme stets ge-

wahrt bleiben. Dazu gehören neben dem individuellen Recht auf Information, Aufklärung und 

Beratung (und der damit korrespondierenden Informations-, Aufklärungs- und Beratungspflicht 

der Sozialleistungsträger) auch das individuelle Wunsch- und Wahlrecht bei der Auswahl von 

Einrichtungen, Trägern und Anbietern und die aktive Mitsprache bei der Ausgestaltung sozialer 

Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen.  

Drittens ist im Sinne der demokratischen Ausgestaltung sozialstaatlicher Institutionen und Pro-

zesse ein möglichst hohes Maß an kollektiven Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

der jeweils Betroffenen anzustreben, beispielsweise bei lokalen Planungsprozessen (u. a. im 

Rahmen von Jugendhilfe- oder Teilhabeplanung, Stadtplanung und Quartiersentwicklung), aber 

auch in Form von institutionalisierten Mitwirkungsgremien wie Heimbeiräten in Senioren- und 

Pflegeheimen oder Elternbeiräten in Kindertagesstätten und Schulen. Die Verknüpfung von Par-

tizipation und Repräsentation ist insbesondere im Bereich der Behinderten- und Inklusionspoli-

tik von erheblicher Bedeutung, in der die Forderung „Nichts über uns ohne uns“ (nothing about 

us without us) eine lange Tradition hat.  

Eine Politik, die auf die Erweiterung realer Handlungsfreiheiten für alle Gesellschaftsmitglieder 

abzielt, ist zwangsläufig auch eine Politik gegen die soziale Vererbung von Armut und Ausgren-

zung und gegen die intergenerationale Transmission von Benachteiligungen. Dies verweist auf 

die zentrale Bedeutung von Bildung und Erziehung als Grundvoraussetzung für individuelle Ent-

faltungsmöglichkeiten und auf die Bedeutung möglichst gleicher Bildungszugänge für die Redu-

zierung sozialer Ungleichheiten. Die mit den Mitteln der Sozial-, Familien-, Bildungs- und Arbeits-

marktpolitik anzustrebende Gewährleistung möglichst gleicher (und möglichst großer) Chancen 

auf gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Selbstverwirklichung für alle Gesellschaftsmitglie-

der erfordert insofern ein möglichst frühzeitiges, präventives Handeln insbesondere in der Kind-

heits- und Jugendphase, um zu verhindern, dass unterschiedliche schicht-, milieu- und familien-

bedingte Anfangsausstattungen zu dauerhaft ungleichen Lebenschancen führen. 
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3.2 Ganzheitliches Präventionsverständnis 

Vorbeugende Sozialpolitik beruht auf einem erweiterten, ganzheitlichen Präventionsverständ-

nis, das neben Schutz und Gefahrenminimierung auch die Dimension der individuellen Befähi-

gung und der strukturellen Ermöglichung selbstbestimmter Teilhabe umfasst.  

Unter Prävention (lat. praevenire, „zuvorkommen, vorbeugen, verhüten“) im herkömmlichen 

Sinne werden Interventionen verstanden, die darauf abzielen, gesellschaftlich unerwünschte Er-

eignisse, Zustände, Entwicklungen oder Verhaltensweisen so weit wie möglich zu verhindern, zu 

verzögern oder in ihren negativen Wirkungen abzumildern. Gängige Differenzierungen des Prä-

ventionsbegriffs unterscheiden zum einen zwischen verschiedenen Interventionszeitpunkten, 

bezogen auf den Manifestationsgrad des unerwünschten Zustandes (Primär-, Sekundär- und 

Tertiärprävention). Hinsichtlich der personellen Reichweite von Präventionsmaßnahmen und  

-angeboten lässt sich zudem zwischen „universeller“ (auf die Gesamtbevölkerung bezogener), 

„selektiver“ (auf spezifische Risikogruppen bezogener) und „indizierter“ (auf Personen mit ma-

nifesten Problemen bezogener) Prävention unterscheiden. Eine weitere wichtige Differenzie-

rung ist schließlich die Unterscheidung zwischen der auf die Beeinflussung von institutionellen 

Strukturen ausgerichteten Verhältnisprävention und der auf die Beeinflussung individuellen 

Handelns bezogenen Verhaltensprävention.  

Die Gegenstandsbestimmung und Zieldefinition von „Prävention“ erfolgt somit in der Regel ex 

negativo: Prävention bestimmt ihren Inhalt als Abgrenzung von dem, was vermieden werden 

soll (Krankheit, Unfall, Kriminalität, Sucht etc.). Eine solche negative, latent defizitorientierte 

Zieldefinition von Prävention ist indes normativ unterbestimmt. Zugespitzt formuliert: Es soll 

nichts geschaffen, sondern lediglich etwas verhindert werden; der Zielzustand ist die Abwesen-

heit des Ungewollten. Die Kritik des Präventionsbegriffes hat in der kritischen Sozialwissenschaft 

sowie in der Wissenschaft der sozialen Arbeit und der (Sozial-)Pädagogik eine lange Tradition 

(Wambach 1983, Kappeler 2000, Sturzenhecker 2000, Ziegler 2001, Freund/Lindner 2001, Bröck-

ling 2004, Dollinger 2006). Kritiker des „Präventionsparadigmas“ warnen davor, dass eine kon-

zeptionell verengte, in erster Line auf die Modifikation individueller Verhaltens- und Einstel-

lungsmuster abzielende Präventionspolitik, die in den Dienst ökonomischer oder ordnungspoli-

tischer Zielsetzungen gestellt wird, zu einer Aufweichung fachlicher Standards, einer Relativie-

rung sozialer Rechte und damit letztlich zu einer Verengung individueller Freiheitsgrade führen 

könnte: 

„Prävention ist einseitig norm- und defizitorientiert sowie hochgradig kontrollfokussiert, sie 

verdeutlicht eine Fremdbestimmung der Sozialpädagogik durch ihr vorgegebene Normen, sie 

führt […] zur tendenziellen Entmündigung von Personen, sie generalisiert Misstrauen und grün-

det auf simplifizierenden Kausalkonstruktionen von Devianz.“ (Dollinger 2006, S. 150) 

Vorbeugende Sozialpolitik, wie sie am FGW verstanden wird bzw. wurde, geht indes konzeptio-

nell insofern über herkömmliche Präventionsverständnisse hinaus, als dass sie im Rahmen eines 



Vorbeugende Sozialpolitik 

Grundlinien eines sozialpolitischen Forschungsprogramms 

 

39 

 

erweiterten, ganzheitlichen Präventionsverständnisses deutlich stärker auf positive Zieldefiniti-

onen fokussiert. Im Rahmen einer positiv gewendeten, „anstrebenden“ Präventionslogik geht 

es im Kern darum, gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Zustände und Entwicklungen zu de-

finieren, diesbezüglich förderliche und ermöglichende Faktoren und Rahmenbedingungen zu 

identifizieren und ganzheitliche, bereichsübergreifende Strategien zu entwickeln, mittels derer 

diese Bedingungen hergestellt werden können (Wohlgemuth 2009). Eine solche explizit „positiv“ 

gewendete Zieldefinition von Prävention vertritt u. a. die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 

Jugendhilfe (AGJ) in einem Diskussionspapier zur „Stärkung präventiver Arbeit in der Kinder- und 

Jugendhilfe“: 

„Dabei wird von einem Präventionsverständnis ausgegangen, das nicht nur auf die Verhinde-

rung bzw. Vermeidung von problematischen Entwicklungsverläufen ausgerichtet ist, sondern 

in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere die Förderung von positiven 

Bedingungen des Aufwachsens fokussiert und die Jugendhilfeinstrumente als Ganzes in den 

Blick nimmt.“ (AGJ 2013, S. 2)  

Vorbeugende Sozialpolitik setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die fördernde und befähi-

gende Dimension der Prävention: Das herkömmliche Verständnis von Prävention als Risikomin-

imierung und Gefahrenabwehr wird erweitert und ergänzt durch ein Verständnis von Prävention 

als Förderung und Befähigung zu selbstbestimmter Lebensführung und gleichberechtigter Teil-

habe. Schutz und Befähigung bilden somit die sprichwörtlichen „zwei Seiten der Medaille“ vor-

beugender Sozialpolitik. Die im Rahmen eines solchen „reflektierten Präventionsverständnisses“ 

(Scherr 2018, S. 1023) vorgenommene Perspektivverschiebung gegenüber tradierten Präventi-

onskonzepten besteht darin, „Prävention [...] als Befähigung von Individuen zu konzipieren“ 

(Scherr 2018, S. 1023, Hervorhebung A.B./U.K.). Vorbeugende Sozialpolitik ist somit dem An-

spruch nach immer auch fördernde, befähigende, ermutigende, ermächtigende und ermög-

lichende Sozialpolitik. Sie trägt durch eine an den Entwicklungspotentialen der Individuen orien-

tierte Förderung dazu bei, individuelle Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. 

Scherr (2018) weist auf die konzeptionelle Nähe eines solchen befähigungs- und autonomieori-

entierten Präventionsverständnisses zu emanzipatorischen Ansätzen in der Sozialen Arbeit hin, 

die sich konzeptionell am Capability-Ansatz und normativ am Leitbild der Befähigungsgerechtig-

keit orientieren: 

„Damit deutet sich ein reflektiertes Verständnis von Prävention an, das weitgehende Über-

einstimmungen mit einer Begründung Sozialer Arbeit aufweist, die sich programmatisch am 

sog. Befähigungsansatz (capability approach) orientiert. Im Zentrum steht dort das Argument, 

dass Soziale Arbeit von bestimmbaren Annahmen über soziale Bedingungen ausgehen kann, 

welche die Fähigkeit und die Möglichkeiten von Individuen beeinträchtigen oder steigern, ein 

nach ihren eigenen Maßstäben gutes Leben zu führen sowie sich für oder gegen bestimmte 

Lebensweisen und Praktiken zu entscheiden. Gegen eine, die tradierten Präventionskonzepte 

kennzeichnende paternalistische Perspektive wird damit akzentuiert, dass es um die tatsächli-

che, nicht nur formale Gewährleistung des Rechts von Individuen geht, das Leben zu führen, 

das sie selbst mit guten Gründen führen wollen.“ (Scherr 2018, S. 1023) 
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Mit einer stärkeren Betonung positiver Zieldefinitionen kann an vielen Stellen auch eine inhalt-

lich-konzeptionelle Akzentverschiebung verbunden sein: von der Patho- zur Salutogenese, von 

der Defizit- zur Ressourcenorientierung, oder genereller von der Betonung von Risikofaktoren 

und Gefährdungslagen zu der Betonung von Schutzfaktoren und Gelingensbedingungen 

menschlicher Entwicklung. Je nach sozialpolitischem Handlungsfeld ist dabei nicht unbedingt 

von konkurrierenden „Präventionsparadigmen“, sondern eher von komplementären Ansätzen 

auszugehen, deren Gewichtungsverhältnis aber möglicherweise neu auszutarieren ist. 

3.3 Lebenslauforientierung 

Vorbeugende Sozialpolitik ist vor diesem Hintergrund konsequent in einer Lebenslaufperspek-

tive zu denken. Denn es geht nicht nur um eine selbstbestimmte Lebenspraxis im „Hier und 

Jetzt“, sondern um die sozialstaatliche Ermöglichung und Absicherung selbstbestimmter Lebens-

entwürfe, also um die Herstellung und Gewährleistung möglichst gleicher Chancen auf eine 

selbstbestimmte, individuell als gelungen empfundene Biografie. Vorbeugende Sozialpolitik als 

lebenslauforientierter und lebenslaufbegleitender Ansatz umfasst in diesem Sinne nicht nur eine 

Vielzahl von Handlungsfeldern, sondern richtet sich auf den gesamten Lebenslauf „von der 

Wiege bis zur Pflege“. Der Lebenslaufperspektive kommt in diesem Zusammenhang eine kon-

zeptionell-programmatische Doppelfunktion zu (Klammer 2012): Sie dient einerseits als analy-

tisch-konzeptioneller Bezugsrahmen (Lebenslaufperspektive), bezeichnet andererseits aber 

auch eine politisch-programmatische Gestaltungsaufgabe (Lebenslaufpolitik).  

Im Präventionskontext kann die Lebenslaufperspektive dazu beitragen, neben der individuellen 

Ebene (Verhalten) insbesondere auch die strukturelle und institutionelle Ebene (Verhältnisse) 

stärker in den Blick zu nehmen. Denn individuelle Lebensverläufe sind maßgeblich durch wohl-

fahrtsstaatliche Institutionen strukturiert. Sozialpolitisch konstituierte und gerahmte Übergänge 

und Statuspassagen bilden biografische Knotenpunkte, an denen Weichenstellungen vorgenom-

men werden, die erhebliche (positive wie negative) Konsequenzen für die individuellen Frei-

heitsspielräume in späteren Lebensphasen haben können. Soziale Lebenslaufpolitik zielt vor die-

sem Hintergrund auf die aktive politische Gestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen 

individueller Lebensverläufe ab (Klammer 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010, 2012; Klam-

mer et al. 2008, Klammer et al. 2011; Naegele 2010, Naegele et al. 2013). Sie verfolgt dabei einen 

explizit präventiven, langfristig orientierten Ansatz, der den gesamten Lebens(ver)lauf in den 

Blick nimmt:  

„Zentrales Merkmal der Lebensverlaufsperspektive ist, dass sie sich nicht mehr alleine auf kurz-

fristige Effekte konzentriert, sondern die kumulativen Wirkungen von Entscheidungen auf den 

gesamten Lebensverlauf untersucht. Interventionen in einzelnen Lebensphasen werden in ih-

ren Auswirkungen auf weitere Lebensphasen untersucht, entsprechend einem nachhaltigen, 

auf langfristige Wirkungen angelegten Politikverständnis.“ (Klammer et al. 2011, S. 14-15) 

Analog zu der im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Unterscheidung zwischen Schutz bzw. 

Risikominimierung und Befähigung als komplementären Funktionen von Prävention lassen sich 
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auch für eine soziale Lebenslaufpolitik zwei komplementäre Zielsetzungen bzw. Funktionen for-

mulieren: die Schutz- und Risikoabsicherungsfunktion und die Gesellschaftsgestaltungsfunktion 

(Naegele 2010, S. 55-56; Naegele et al. 2013, S. 450-451). 

Im Rahmen der Schutz- und Risikoabsicherungsfunktion geht es um das „Aufgreifen, Bearbeiten 

und Absichern von sozialen Risiken in den Lebensläufen und Erwerbsbiografien der Menschen 

mit einer explizit auf spätere Lebensphasen bezogenen präventiven Orientierung“ (Naegele et 

al. 2013, S. 450). Sozialpolitische Interventionen sollen nicht nur auf die Bearbeitung und Absi-

cherung von sozialen Risiken in einzelnen Lebensphasen der Menschen ausgerichtet sein, son-

dern immer auch das Ziel der Vermeidung bzw. die Reduzierung sozialpolitisch problematischer 

Folgewirkungen in späteren Lebensphasen in den Blick nehmen. In umgekehrter Blickrichtung 

geht es darum, Risiken und Probleme vorausschauend zu erkennen und durch möglichst früh-

zeitige Interventionen mit „Langfristwirkung“ zu überwinden (Naegele 2010, S. 55). Hier geht es 

im Sinne der Chancengleichheit nicht zuletzt darum, kumulative biografische Benachteiligungs-

prozesse möglichst frühzeitig zu verhindern und die Verfestigung und Chronifizierung von Ab-

hängigkeit, Fremdbestimmung und Ausweglosigkeit im Lebenslauf zu vermeiden. Angesichts des 

starken Einflusses der ersten Lebensjahre auf die spätere Entwicklung liegt das Augenmerk ins-

besondere auf einer Politik, die bereits möglichst frühzeitig im Lebensverlauf ansetzt. Individu-

elle Interventionen und Förderungen im frühkindlichen Bereich sollen dazu beitragen, (mög-

lichst) gleiche Ausgangsbedingungen für alle herzustellen, da in dieser frühen Lebensphase das 

Fundament für die individuelle Biografie gelegt wird. Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der 

Ausgestaltung und Absicherung von Übergängen zwischen den einzelnen Lebensphasen, die in 

den individuellen Biografien kritische Momente mit potentiell langfristigen negativen Folgen 

darstellen (Leoni 2018, S. 310). 

Neben dieser Schutz- und Risikoabsicherungsfunktion hat präventive soziale Lebenslaufpolitik 

aber auch eine gesellschaftspolitische Gestaltungsfunktion. Diese besteht darin, „Optionen für 

eine selbst- und mitverantwortliche sowie aus sozialpolitischer Sicht möglichst risiko- und prob-

lemfreie Gestaltung der eigenen Lebensläufe und Erwerbsbiografien zur Verfügung zu stellen 

und Menschen aller Altersgruppen und in allen Lebensphasen darin zu befähigen und zu unter-

stützen, diese zu erkennen und auch zu nutzen. Ziel ist somit die Hilfestellung bei der Gestaltung 

der eigenen Lebensläufe und Erwerbsbiografien durch Bereitstellung von sozial abgesicherten 

‚integrierten‘ Optionen, das heißt durch entsprechende Kombinationen von Zeit, Einkommen 

und Arbeit“ (Naegele et al. 2013, S. 450-451). Hier geht es also um die Schaffung von institutio-

nellen Rahmenbedingungen und Möglichkeitsräumen für selbstbestimmte Lebensentwürfe, die 

Ermöglichung und Förderung biografischer Selbstbestimmung über die verschiedenen Phasen 

und Übergänge des Lebenslaufs hinweg. 

Die Verknüpfung von Autonomie und Chancengleichheit in einer lebensverlaufsbezogenen Per-

spektive gewinnt nicht nur im sozial- und arbeitsmarktpolitischen Diskurs zunehmend an Bedeu-

tung (Brettschneider 2019b), sondern nimmt auch in der familien- und gleichstellungspoliti-
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schen Diskussion einen zentralen Platz ein. So entwirft die Sachverständigenkommission zur Er-

stellung des ersten Gleichstellungsberichts das Leitbild einer „Gesellschaft mit Wahlmöglichkei-

ten“ (BMFSFJ 2011, S. 233), die Frauen und Männern über den Lebenslauf hinweg gleicherma-

ßen eröffnet und gewährleistet werden (sollen): 

„Lebenslaufpolitik kann als eine Strategie verstanden werden, die gleichzeitig darauf abzielt, 

ArbeitnehmerInnen bzw. BürgerInnen in die Lage zu versetzen, Erwerbsarbeit und andere sinn-

volle Aktivitäten – wie Fürsorgearbeit – zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben zu synchro-

nisieren sowie zugleich vielfältige Präferenzen und Entscheidungen über den Lebenslauf zu ver-

teilen (zu diachronisieren).“ (Klammer 2010, S. 699) 

Die Kommission weist unter Rekurs auf den Capability-Ansatz von Amartya Sen ausdrücklich da-

rauf hin, dass sich eine auf Chancengleichheit abzielende Politik nicht auf rein formale Freiheiten 

und Berechtigungen beschränken kann. Es müsse vielmehr sichergestellt werden, „dass die not-

wendigen individuellen Ressourcen sowie die erforderlichen gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen und Anerkennungsstrukturen geschaffen werden, um tatsächliche Wahlmöglichkeiten 

herzustellen“ (BMFSFJ 2011, S. 233). Der kombinierte Schutz- und Gestaltungsauftrag einer prä-

ventiven sozialen Lebenslaufpolitik lässt sich somit folgendermaßen auf den Punkt bringen: 

„Vielfältige Optionen eröffnen, gesicherte Übergänge gestalten“ (Klenner/Schulze Buschoff 

2015). 

3.4 Integrierte Handlungsstrategien 

Vorbeugende Sozialpolitik ist nicht auf die zwölf bestehenden Sozialgesetzbücher beschränkt, 

sondern basiert auf einer erweiterten Definition von Sozialpolitik, die im Einklang mit dem in-

ternationalen Diskussionsstand auch die Bereiche der Familien-, Bildungs- und Gleichstellungs-

politik sowie auch Fragen der Migrations- und Integrationspolitik umfasst. Darüber hinaus sind 

auch die Arbeitsmarktregulierung und die Arbeitsmarktpolitik in den Blick zu nehmen. 

Eine auf Autonomie und Chancengerechtigkeit abzielende, auf einem ganzheitlichen Präventi-

onsbegriff basierende soziale Lebenslaufpolitik erfordert bereichsübergreifende Perspektiven 

und Herangehensweisen. Denn bei vielen Problemlagen und Zielsetzungen, mit denen sich eine 

stärker präventiv ausgerichtete Sozialpolitik zu befassen hat, handelt es sich um Querschnitts-

aufgaben, die das koordinierte Zusammenwirken einer Vielzahl von Institutionen und Akteuren 

im Rahmen integrierter Handlungsstrategien erfordern. Dies gilt nicht nur für die Ermöglichung 

eines gelingenden Aufwachsens und gelingender Bildungsbiografien für alle Kinder und Jugend-

lichen oder für die Ermöglichung einer selbstbestimmten Erwerbsbiografie, sondern für eine 

Vielzahl weiterer Handlungsfelder wie beispielsweise die Ermöglichung einer selbstbestimmten 

Lebensführung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit, die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwe-

sens im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention oder die Aufgabe der nachhaltigen gesell-

schaftlichen Integration von Geflüchteten und Neuzuwandernden. 
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Komplexe Problemlagen können nicht durch eine segmentierte Betrachtungsweise gelöst wer-

den, sondern erfordern integrierte Handlungs- und Versorgungskonzepte und ganzheitliche Hil-

fearrangements. Damit ist die Notwendigkeit intersektoralen und multiprofessionellen, koordi-

nierten und vernetzten Handelns verbunden, da nur so der umfassenden Herausforderung der 

Bekämpfung von Armut, sozialer Ausgrenzung und Benachteiligung begegnet werden kann. Der 

kommunalen Ebene, auf der wesentliche Rahmenbedingungen der individuellen Lebenswelt ge-

staltet werden, kommt dabei eine herausgehobene Bedeutung zu. Netzwerke Früher Hilfen, 

kommunale Präventionsketten und lokale bzw. regionale Bildungslandschaften zielen durch in-

tensivierte Kooperation und Vernetzung aller beteiligten Akteure und Institutionen auf den Auf-

bau eines möglichst lückenlosen Netzes von Unterstützung, Beratung und Betreuung und auf 

eine möglichst niedrigschwellige und diskriminierungsfreie Ausgestaltung der Hilfezugänge ab. 

Aber nicht nur auf der Ebene der Kommunen, sondern auch auf der Ebene der Landes- und der 

Bundespolitik (und nicht zuletzt auch zwischen diesen Ebenen) ist eine bessere und intensivere 

Abstimmung der verschiedenen Ressorts, Fachbereiche und Regelsysteme unverzichtbar. 

Die Grundgedanken und Kernprinzipien, die im Rahmen des Konzepts der Präventionskette mit 

spezifischem Fokus auf die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ent-

wickelt worden sind, lassen sich dem Grundsatz nach auch auf zahlreiche andere sozialpolitische 

Handlungsfelder, Zielgruppen und biografische Lebensphasen übertragen. Gefordert ist somit 

eine stärker biografieorientierte und bereichsübergreifende Verzahnung der bestehenden Un-

terstützungs- und Fördersysteme. Nur wenn sozialstaatliche Unterstützungsangebote, Leistun-

gen und Maßnahmen öffentlicher und privater Träger innerhalb der verschiedenen Lebenspha-

sen stärker aufeinander abgestimmt und über die Lebensphasen hinweg enger miteinander ver-

zahnt werden, können bedarfsgerechte und passgenaue Hilfen gewährleistet und gelingende 

biografische Übergänge unterstützt werden. Vorbeugende Sozialpolitik als Ansatz zur Befähi-

gung entlang des Lebenslaufs zielt in diesem Sinne perspektivisch darauf ab, eine durchgehende, 

lebenslaufbegleitende und lebensphasenübergreifende Präventionskette von der Geburt bis ins 

hohe Alter aufzubauen. 
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4 Vorbeugende Sozialpolitik als Forschungsprogramm im 

FGW 

Das im vorangegangenen Abschnitt ausformulierte Leitbild einer vorbeugenden, befähigenden, 

lebenslauforientierten und bereichsübergreifenden Sozialpolitik stößt in der Realität auf eine 

Vielzahl von Hindernissen und Restriktionen. Ein Forschungsprogramm, welches die Entwicklung 

und Umsetzung einer solchen Politik in den verschiedenen Handlungsfeldern des Sozialstaats 

wissenschaftlich begleiten und im Sinne transformativer Forschung auch proaktiv befördern will, 

muss daher stets auch die Spannungsfelder und (potenziellen) Zielkonflikte in den Blick nehmen, 

innerhalb derer sich vorbeugende Sozialpolitik bewegt.  

Kennzeichnend für das im Folgenden skizzierte Forschungsprogramm ist eine kritisch-reflexive 

(und in diesem Sinne „nicht-affirmative“) Haltung, die sich der grundsätzlichen politischen Am-

bivalenzen von Semantiken wie „Prävention“ und „Investition“ bewusst ist. Es handelt sich 

gleichwohl um eine konstruktive und optimistische Perspektive. Sie geht davon aus, dass eine 

jenseits externer Schocks wie der aktuellen Corona-Epidemie langfristig orientierte, forschungs- 

und wissensbasierte Verbesserung und Weiterentwicklung der bestehenden sozialen Siche-

rungssysteme, der Familien- und Bildungspolitik und weiterer angrenzender Bereiche nicht nur 

wünschenswert wäre, sondern auch tatsächlich möglich ist. Vorbeugende Sozialpolitik als For-

schungsprogramm ist zudem insofern dezidiert anwendungsorientiert, als dass es darum gehen 

soll, den konkreten Akteuren nützliches und nach Möglichkeit praxisrelevantes Handlungs-, Ori-

entierungs- und Reflexionswissen zur Verfügung zu stellen. 

Um das komplexe Untersuchungsfeld zu strukturieren, wurden für die inhaltliche Arbeit des 

FGW im Themenbereich „Vorbeugende Sozialpolitik“ insgesamt vier thematische Schwerpunkte 

definiert (Übersicht 5). 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Bei diesen vier Themenschwerpunkten handelt es sich um Querschnittsfragen, die sich in der 

einen oder anderen Form in jedem konkreten Handlungs- und Anwendungsfeld stellen. In der 

sozialpolitischen Praxis sind sie in der Regel eng miteinander verknüpft und weisen an vielen 

Übersicht 5:  Vorbeugende Sozialpolitik: Themenschwerpunkte der Forschung im FGW 

 Normativ-politische und fachlich-konzeptionelle Grundlagen vorbeugender Sozialpo-

litik 

 Governance vorbeugender Sozialpolitik  

 Monitoring und Evaluation vorbeugender Sozialpolitik 

 Adressat_innen und Nutzer_innen vorbeugender Sozialpolitik 
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Stellen Überschneidungen auf. Die einzelnen thematischen Schwerpunkte werden in den fol-

genden Abschnitten ausführlicher beschrieben und konkretisiert. 

4.1 Themenschwerpunkt I: Normativ-politische und fachlich-konzepti-

onelle Grundlagen vorbeugender Sozialpolitik 

Ein erster Schwerpunkt liegt auf der theoretisch-konzeptionellen Ebene. Im Mittelpunkt stehen 

hier begriffliche und konzeptionelle Klärungen, bereichsspezifische Bestandsaufnahmen und 

Analysen sowie empirisch-vergleichende Perspektiven.  

Viele Begriffe und Konzepte, die für den Kontext vorbeugender Sozialpolitik relevant sind, wer-

den im sozialpolitischen (Fach-)Diskurs kontrovers diskutiert; zwischen verschiedenen politi-

schen Akteuren, wissenschaftlichen Fachrichtungen und Professionen existieren oftmals unter-

schiedliche normative und fachlich-konzeptionelle Vorstellungen über den konkreten Gehalt 

von „Prävention“ und „Befähigung“. Angesichts der Vielzahl von Leitbegriffen und Konzepten, 

die in wissenschaftlichen, politischen und anwendungsbezogenen Diskursen Verwendung fin-

den („Teilhabe“, „Verwirklichungschancen“, „Inklusion“, „Integration“, „Sozialraumorientie-

rung“, „Empowerment“, „Resilienz“ etc.), scheint hier nach wie vor ein hoher Klärungs- und Er-

klärungsbedarf gegeben zu sein.  

Die „Arbeit am Begriff“ ist dabei nicht nur von rein akademischem Interesse: Sozialpolitik ist zum 

einen auf normative Bezugspunkte angewiesen, die Ansprüche auf sozialpolitische und sozial-

pädagogische Intervention begründen; unterschiedliche Leitbegriffe und -konzepte können ganz 

konkrete Implikationen für die Praxis der Finanzierung, der Planung, der Steuerung und der Eva-

luation präventiver Maßnahmen und Programme haben. Vorbeugung ist darüber hinaus auch 

auf Theorie angewiesen; vorbeugende Sozialpolitik basiert notwendig auf theoretischen Annah-

men über (Risiko-)Faktoren, die zum Auftreten unerwünschter Zustände und Entwicklungen bei-

tragen, sowie über (Schutz-)Faktoren, die erwünschte Entwicklungen befördern können. Mit 

welchen sozialpolitischen Mitteln und (pädagogischen, didaktischen) Methoden können Men-

schen zu einer selbstbestimmten Lebensführung befähigt werden? Wie müssen institutionelle 

Zugänge ausgestaltet sein, um tatsächlich möglichst niedrigschwellig und barrierefrei zu sein? 

Mit welchen Mitteln lassen sich herkunftsbedingte soziale Benachteiligungen überwinden? Wel-

che Verfahren sind geeignet, um ein Höchstmaß an sinnvoller Beteiligung der Betroffenen zu 

erreichen? 

Vorbeugende Sozialpolitik ist zudem in vielen Feldern noch kein detailliert ausformuliertes und 

etabliertes Konzept. Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Begriff der „Prävention“ oder 

„Vorbeugung“ als auch die präventive Perspektive in einer Reihe von Handlungs- und Politikfel-

dern (bspw. der Seniorenpolitik, der Pflegepolitik, der Politik für Langzeitarbeitslose, der Min-

destsicherungspolitik etc.) nicht die einzige und oftmals schon gar nicht die im Fachdiskurs do-

minierende Begrifflichkeit und Perspektive darstellen, Stattdessen konkurrieren sie in der Regel 

mit einer Reihe weiterer Leitbegriffe, Leitbilder und Analyseperspektiven. Im Hinblick auf die 
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Eigenlogik der verschiedenen sozialpolitischen Handlungs- und Politikfelder stellt sich somit die 

Frage, welchen Stellenwert der Präventionsgedanke in den verschiedenen Feldern spielt, wie 

der Präventionsbegriff im Fachdiskurs konnotiert ist, welche Rolle Konzepte der Prävention und 

des „Vorbeugens“ bei den verschiedenen involvierten Akteuren faktisch spielt und welche Po-

tenziale zu einer Weiterentwicklung und Stärkung präventiver/vorbeugender Ansätze in dem 

jeweiligen Feld bestehen. 

Hier gilt es zum einen, das Verhältnis zwischen Prävention und anderen in dem jeweiligen Feld 

relevanten Leitprinzipien genauer unter die Lupe zu nehmen und diesbezüglich mögliche 

Schnittmengen und Anknüpfungspunkte, aber auch Widersprüche und Konflikte herauszuarbei-

ten. Dabei liegt es nahe, auch und gerade Felder zu beleuchten, die üblicherweise nicht unmit-

telbar mit dem Präventionsbegriff assoziiert werden (wie die Pflege- oder Behindertenpolitik) 

oder in denen der Präventionsgedanke kontrovers diskutiert wird (wie in den verschiedenen 

Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe). 

Neben der Analyse des (fachlichen und fachpolitischen) Stellenwerts von vorbeugenden Kon-

zepten in verschiedenen Politikfeldern ist auch die konzeptionelle (Weiter-)Entwicklung und 

Ausformulierung präventiver Ansätze in denjenigen Handlungs- und Anwendungsfeldern von In-

teresse, in denen diese bislang erst in Ansätzen vorhanden bzw. etabliert sind. So muss in eini-

gen Bereichen erst einmal genauer erörtert werden, auf welchen konzeptionellen Grundlagen 

Prävention und Befähigung in dem jeweiligen Handlungsfeld konkret beruhen und mit welchen 

(medizinischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen) Fachkonzepten vorbeugende Konzepte 

verknüpft sind bzw. sein können. Was bedeutet „Prävention“, was beinhaltet eine „vorbeu-

gende Sozialpolitik“ konkret in dem jeweiligen Handlungsfeld? Inwiefern wäre mit einer stärker 

präventiv ausgerichteten Herangehensweise ein fachlicher und sozialpolitischer Mehrwert ver-

bunden? 

Mit der Frage nach dem fachlichen und politischen Stellenwert vorbeugender Konzepte in ver-

schiedenen Politikfeldern ist nicht nur die Ebene der konkreten inhaltlichen policies, sondern 

auch die politics-Dimension angesprochen, und damit die Frage nach der politischen Durchsetz-

barkeit und Mehrheitsfähigkeit präventiver Sozialpolitik im politischen Prozess. Es ist davon aus-

zugehen, dass zwischen den Bundesländern und den Kommunen hinsichtlich des Stellenwertes 

und der Umgangsstrategien mit vorbeugenden Politiken eine große Varianz besteht.  

Hier geht es zum einen darum, Unterschiede in der politischen Diffusion vorbeugender Politikan-

sätze (zwischen Bundesländern oder zwischen Kommunen) zu erfassen und hinsichtlich ihrer 

möglichen Ursachen zu analysieren. Diesbezüglich besteht noch erheblicher Forschungsbedarf: 

Inwieweit schlägt sich das Konzept der vorbeugenden Sozialpolitik in verschiedenen Gebietskör-

perschaften (Kommunen, Bundesländern) bereits auf der Ebene von politischen Leitbildern und 

Zielformulierungen oder sogar schon in konkreten Maßnahmen und Programmen nieder? Unter 

welchen Bedingungen adaptieren und etablieren Länder und Kommunen vorbeugende Ansätze? 
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Warum sind manche Länder in dieser Hinsicht aktiver als andere? Welche Rolle spielen spezifi-

sche lokale/regionale Belastungsfaktoren (bspw. hohe Arbeitslosigkeit, hohe Neuzuwanderung), 

sozioökonomische Faktoren wie die jeweilige Haushaltslage, und welche Rolle spielen die politi-

schen Präferenzen vor Ort für die jeweilige Priorisierung politischer Maßnahmen?  

Zum anderen stellt sich die Frage, welche Akteure es eigentlich sind bzw. sein könnten, die eine 

vorbeugende Sozialpolitik politisch vorantreiben und entsprechende Leitbilder und Programme 

zu etablieren suchen. Damit ist auch die Frage nach Parteipolitik verbunden. Der Begriff des 

„vorsorgenden Sozialstaats“ bzw. der vorsorgenden oder vorbeugenden Sozialpolitik stammt 

ursprünglich eher aus dem sozialdemokratischen Umfeld. Inwiefern ist die Vermutung zutref-

fend, dass zentrale Elemente dieses Konzepts mittlerweile Gegenstand eines parteiübergreifen-

den Konsens sind? Oder ist es vielmehr so, dass sich vorbeugende Sozialpolitik nach wie vor 

eindeutig parteipolitisch zuordnen lässt? Gibt es diesbezüglich wesentliche programmatische 

Unterschiede zwischen den Parteien auf Bundes- und auf Landesebene? Spielen Parteien hier 

überhaupt eine wichtige vermittelnde Rolle, oder hängt es auf der Landesebene und insbeson-

dere auf der kommunalen Ebene eher von anderen Faktoren ab, ob sich vorbeugende Ansätze 

durchsetzen? 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, mit welchen (Legitimations-)Strategien eine vorbeugende 

Politik mehrheitsfähig gemacht werden könnte. Dies ist insbesondere dort relevant, wo eine so-

ziale Investitionspolitik aufgrund knapper Haushaltsmittel unter erhöhtem Legitimationszwang 

steht bzw. sich gegenüber konkurrierenden politischen Prioritäten durchsetzen muss. Welche 

Faktoren, welche Akteurskonstellationen, welche Kommunikations- und Legitimationsstrate-

gien können dazu beitragen, einen diesbezüglichen Wandel voranzutreiben? Worin bestehen 

typische (interessenpolitische, administrative, institutionelle) Hürden für die Durchsetzung vor-

beugender, befähigender Sozialpolitiken? Um diese Fragen zu bearbeiten, sind sowohl bereichs-

spezifische Analysen zu existierenden Konzepten, Strategien, Prozessen und Erfolgen bzw. Miss-

erfolgen präventiv-investiver Sozialpolitik als auch vergleichende empirische Analysen auf der 

Ebene der einzelnen Bundesländer oder Kommunen und ihrer sozialpolitischen Leitbilder und 

Programme notwendig. 

4.2 Themenschwerpunkt II: Governance vorbeugender Sozialpolitik 

Vorbeugende, bereichsübergreifend abgestimmte und integrierte Sozialpolitikansätze sind nicht 

nur mit inhaltlichen Neujustierungen verbunden, sondern oftmals auch mit der Notwendigkeit 

einer veränderten Steuerung von Sozialpolitik. Die Analyse der mit der Umsetzung vorbeugen-

der Sozialpolitik verbundenen finanziellen, organisatorischen, planerischen und steuerungstech-

nischen Herausforderungen bildet daher einen zweiten zentralen Themenkomplex. 

Der moderne Sozialstaat ist ein komplexes Mehrebenen- und Mehrsäulensystem, das durch ein 

hohes Maß an Spezialisierung und damit auch an horizontaler und vertikaler Fragmentierung 

geprägt ist. Die Sozialpolitik hat sich zum einen in verschiedene, hoch spezialisierte Politikfelder 
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ausdifferenziert (Gesundheit, Rente, Kinder- und Jugendhilfe etc.), die zum Teil sehr unter-

schiedliche Traditionen, Organisationslogiken, Akteurskonstellationen und Finanzierungsstruk-

turen aufweisen und im „Normalbetrieb“ weitgehend getrennt voneinander operieren. Je nach 

Politikfeld bzw. Regelungsbereich unterscheiden sich auch die Kompetenzverteilung und die Fi-

nanzierungsverantwortung zwischen den verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen 

Systems (Bund, Länder, Kommunen) erheblich. Aufgrund der oftmals unterschiedlichen Interes-

sen und politischen Prioritätensetzungen von Bund, Ländern und Kommunen kommt es im 

Mehrebenensystem des deutschen Sozialstaats somit nicht selten zu Konflikten und Blockaden. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass innerhalb der einzelnen sozialstaatlichen Felder auch sehr un-

terschiedliche, oftmals historisch gewachsene Akteurskonstellationen gegeben sind. Dies be-

zieht sich u. a. auf die Rollen und Kompetenzen der öffentlichen Träger, der freien Wohlfahrts-

pflege, privater Anbieter und zivilgesellschaftlicher Organisationen im jeweiligen feldspezifi-

schen „welfare mix“.  

Die rechtliche und institutionelle Ausdifferenzierung des modernen Sozialstaats ist mit vielen 

Vorteilen, aber auch mit einer Reihe spezifischer Nachteile verbunden. Denn gerade an den viel-

fältigen Schnittstellen zwischen den verschiedenen sozialstaatlichen Handlungsfeldern, Rechts-

kreisen und Institutionen entstehen oftmals Reibungsverluste und Abstimmungsprobleme (vgl. 

Brettschneider 2019a): 

 Erstens führt eine mangelnde Abstimmung und Verzahnung der verschiedenen Hilfesys-

teme oftmals zu Sicherungs- und Förderlücken, Unter- und Fehlversorgungen und Brü-

chen in der Versorgungskontinuität. Insbesondere für sozial benachteiligte Adressat_in-

nen und Personen mit komplexen Bedarfs- und Problemlagen kann es auf diese Weise 

zu institutionellen Zugangsbarrieren und zu erhöhten Exklusionsrisiken kommen.  

 Zweitens erschwert die horizontale und vertikale Fragmentierung von Verantwortungs-

strukturen auch die Bearbeitung von Querschnittsproblemen, die nicht einem einzelnen 

Rechtskreis zugeordnet sind, sondern koordinierte Beiträge aus unterschiedlichen Leis-

tungssystemen, von unterschiedlichen Institutionen und Professionen erforderlich ma-

chen.  

 Drittens erschwert die leistungsrechtliche „Versäulung“ des deutschen Sozialstaats die 

für eine präventive bzw. „sozialinvestive“ Sozialpolitik so wichtige Betrachtung und Be-

arbeitung von sozialen Risiken in einer Lebenslaufperspektive. Institutionelle Schnitt-

stellenprobleme zeigen sich gerade auch bei riskanten biografischen Übergängen und 

Statuspassagen.  

Hinsichtlich konkreter Schnittstellenprobleme zwischen Institutionen lassen sich analytisch ver-

schiedene Konstellationen unterscheiden, die für die Adressat_innen mit erheblichen Nachtei-

len und Risiken verbunden sein können (Stöbe-Blossey et al. 2019):  
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 Bei einer Transition entstehen Schnittstellen durch einen Wechsel der zuständigen In-

stitution, der sich u. a. durch Übergänge in der Biografie oder Veränderungen im Rechts-

status der betroffenen Person ergeben kann. Schnittstellenprobleme können hier für 

die Adressat_innen zu Lücken oder inhaltlichen Brüchen in der Leistungserbringung füh-

ren.  

 Bei einer Interferenz ist ein Thema für mehrere Institutionen von Bedeutung und es gibt 

multiple Zuständigkeiten. Dabei kann es zu einer Überlappung (overlap) von Entschei-

dungsbefugnissen und Gestaltungsansprüchen und damit auch zu Konflikten und Wi-

dersprüchlichkeiten in der Bearbeitung kommen.  

 Bei einer Diffusion sind die Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Institutionen bzw. 

Leistungssystemen verteilt oder nicht eindeutig zugeordnet, was typischerweise bei 

Querschnittsaufgaben der Fall ist. Hier kann es gewissermaßen zu einem underlap kom-

men, bei dem sich keine Institution für das Problem unmittelbar zuständig fühlt und 

Verantwortlichkeiten zwischen den Institutionen zu Lasten der Betroffenen hin und her 

geschoben werden.  

Zur Überwindung dieser Schnittstellenprobleme werden verschiedene Lösungsansätze disku-

tiert, die bei allen Unterschieden im Detail letztlich auf ein höheres Maß an Integration und Ko-

ordination der verschiedenen Hilfesysteme und ihrer Leistungen abzielen. Angesichts der hori-

zontalen und vertikalen Fragmentierung des deutschen Sozialstaats erfordert ein wirksames 

Schnittstellenmanagement an vielen Stellen eine dreifache Integrationsleistung (vgl. Aurich-

Beerheide/Zimmermann 2017):  

 zwischen den verschiedenen leistungsrechtlichen Säulen,  

 zwischen den verschiedenen Ebenen innerhalb des politisch-administrativen Systems 

und  

 zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb des feldspezifischen „welfare mix“. 

Auf der Ebene des Gesetzgebers sind gerade in den letzten Jahren viele Reformaktivitäten zu 

verzeichnen, die auf die gesetzliche Regelung von interdisziplinären, rechtskreisübergreifenden 

Kooperationen abzielen und entsprechende Kooperationsforderungen bzw. Kooperationsver-

pflichtungen formulieren. Da eine stärkere sozialrechtliche Zusammenführung von Leistungen 

durch den Bundesgesetzgeber allerdings mit erheblichen Schwierigkeiten und Widerständen 

verbunden ist, liegen derzeit viele Hoffnungen auf lokalen und regionalen Vernetzungsinitiativen 

(„Bildungslandschaften“, „Präventionsketten“, „Gesundheitsnetzwerken“ etc.), in denen die 

rechtskreisübergreifende Kooperation von Ämtern, Institutionen und Professionen erprobt und 

vorangetrieben wird.  
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Strategien lokaler Vernetzung finden sich unter verschiedenen Programmtiteln und Bezeichnun-

gen mittlerweile in einer Vielzahl von Feldern (vgl. die vorangegangenen Abschnitte). Im Fach-

diskurs lassen sich mehrere Metaphern für lokale Kooperationsstrukturen identifizieren: Wäh-

rend der Begriff des „Netzwerks“ auf den relationalen Charakter, d.h. den „Beziehungsaspekt“ 

anspielt, betont der Begriff (Präventions-)„Kette“ eher den (bildungs-)biografischen bzw. le-

bensverlaufsbezogenen Aspekt und damit auch die Bedeutung der Gestaltung von Übergängen. 

Der Begriff der „Landschaft“ (z. B. „Bildungslandschaft“ oder „Gesundheitslandschaft“) stellt 

demgegenüber den sozialräumlichen Aspekt in den Vordergrund. Zudem wird in der Literatur 

zuweilen auch von lokalen „Verantwortungsgemeinschaften“ gesprochen, womit die gemein-

same Zuständigkeit und der moralisch-ethische Aspekt von Netzwerken angesprochen werden.  

Es lassen sich analytisch verschiedene Grade oder Stufen der Intensität der Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Organisationen, Institutionen bzw. Akteuren unterscheiden. Das Spekt-

rum reicht dabei von der Fragmentation, bei der es praktisch keine Abstimmung zwischen den 

einzelnen Institutionen/Akteuren gibt, über die Zwischenstufen der Observation, der Abstim-

mung, der Koordination und der Koproduktion bis hin zur vollen Integration, bei der es nicht nur 

zum gemeinsamen Einsatz von Ressourcen, sondern auch zur gemeinsamen Durchführung von 

Maßnahmen, Leistungen und konkreten Fallbearbeitungen kommt (Aurich-Beerheide/Zimmer-

mann 2017, S. 253). Im Rahmen von Programmen, die auf den Aufbau kommunaler Präventi-

onsketten abzielen, wird in diesem Sinne angestrebt, die Zusammenarbeit der Akteure auf kom-

munaler Ebene zu intensivieren und bestehende „Informationsnetzwerke“ zu „Produktionsnetz-

werken“ weiterzuentwickeln, in denen die Dienstleistungen einzelner Akteure zu einer integrier-

ten Leistung verknüpft werden (MFKJKS NRW 2015, S. 16; LVR 2017, S. 35). 

Die professionelle Planung und Steuerung lokaler Netzwerke ist mittlerweile zu einem eigenen 

Spezialisierungs- und Forschungsfeld geworden. Zur Netzwerkarbeit und zum lokalen Netzwerk-

management sind im Rahmen verschiedener Programme diverse Handlungsempfehlungen, 

Handreichungen und Arbeitshilfen sowie Qualifizierungs- und Fortbildungskonzepte für haupt-

amtliche Netzwerkkoordinator_innen erstellt worden (LVR 2017, Schubert/Titz 2018).11 Neben 

dieser wachsenden praxisorientierten „Netzwerkratgeberliteratur“ sind in den letzten Jahren 

auch verschiedene wissenschaftliche Publikationen entstanden, die sich aus netzwerktheoreti-

scher und organisationssoziologischer Perspektive wie auch aus der Perspektive der Wissen-

schaft der Sozialen Arbeit mit Netzwerkbildung und Netzwerkmanagement befassen (Schubert 

2008, Schubert 2018a, 2018b; Fischer/Koselleck 2012, Fischer/Geene 2017). 

Folgt man der Analyse von Schubert (2018a, 2018b), so hat sich die zunehmende Orientierung 

am Netzwerkkonzept im Rahmen eines Entwicklungsprozesses vollzogen, in dem sich die domi-

nierenden Formen von sozialer Planung und Steuerung sukzessive verschoben und sich ältere 

mit neueren Steuerungsformen vermischt haben: Der seit den 1950er Jahren vorherrschende 

                                                           
11 Eine umfangreiche Materialsammlung wurde u. a. im Proiekt „Präventionsketten Niedersachsen“ auf-
gebaut, vgl. https://www.praeventionsketten-nds.de. 
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Typ der hierarchischen öffentlichen Verwaltung (Public Administration) hat sich in den 1990er 

Jahren über die ökonomische Modernisierung nach dem marktförmig-kontraktbasierten Neuen 

Steuerungsmodell (New Public Management) zum aktuell verstärkt verfolgten, netzwerkbasier-

ten Ansatz der New Public Governance weiterentwickelt. Aktuell ist demzufolge ein hybrider Mix 

dieser drei Steuerungsprinzipien zu beobachten, in dem hierarchische Steuerung, Kontraktma-

nagement und Netzwerkstrategien miteinander verknüpft bzw. ineinander „verschachtelt“ sind. 

Kennzeichnend für den Netzwerkansatz ist zum einen, dass neben staatlichen Akteuren auch 

verstärkt zivilgesellschaftliche Akteure, kommerzielle und nicht-kommerzielle Leistungserbrin-

ger und lokale Stakeholder einbezogen werden. Damit ist zum anderen ein Bedeutungsgewinn 

partizipativer und interaktiver, nicht-hierarchischer Formen der Aushandlung und der Koopera-

tion verbunden, die auf Freiwilligkeit, Vertrauen und gemeinsamen Zielsetzungen basieren. 

Die verschiedenen kommunalen Initiativen und Projekte zur Prävention und Vernetzung haben 

bislang allerdings oftmals den Charakter von zeitlich befristeten und von externer Förderung 

abhängigen Modellprojekten, die durch Freiwilligkeit, Zusätzlichkeit und Personenabhängigkeit 

charakterisiert sind (vgl. Brettschneider 2019c, S. 27). Um eine Verstetigung und wirkungsorien-

tierte Intensivierung der Netzwerkarbeit zu erreichen, müssen diesbezügliche Strukturen und 

Prozesse in der Kommune dauerhaft institutionalisiert und eine nachhaltige Kooperationskultur 

geschaffen werden, die im Zweifelsfall auch personenunabhängig funktioniert. Kooperation und 

Vernetzung müssen den Charakter der Zusätzlichkeit und Projektförmigkeit ablegen und integ-

raler Bestandteil der institutionellen Regelstrukturen werden. Eine wichtige Voraussetzung hier-

für ist zweifelsohne auch die Verstetigung der finanziellen bzw. personellen Ressourcen für die 

Netzwerkarbeit.  

Eine wichtige Restriktion für das Gelingen kommunaler Vernetzungsprogramme liegt in der be-

grenzten Mittelausstattung vieler Kommunen. Viele präventiv angelegte Programme, Leistun-

gen und Angebote der Kommunen im Sozialbereich sind haushaltsrechtlich als „freiwillige Leis-

tungen“ eingestuft, über deren Gewährung und insbesondere Umfang der öffentliche Träger 

nach eigenem Ermessen entscheidet. Die chronische Krise der kommunalen Haushalte bildet in 

vielen Bundesländern, so u. a. in Nordrhein-Westfalen, eine zentrale Rahmenbedingung der 

kommunalen (Sozial-)Politik.12 Die angespannte Haushaltslage führt in vielen Kommunen zu ei-

ner deutlichen Einschränkung ihrer freiwilligen Leistungen. Dies betrifft in erster Linie freiwillige 

Sozialleistungen und pflichtige Sozialleistungen, auf die kein individueller Rechtsanspruch be-

steht. Zwar hat die Begleitforschung herausgearbeitet, dass auch hochverschuldete Kommunen 

(wie Gelsenkirchen) bei entsprechendem politischen Willen durchaus Prävention oben auf die 

Agenda setzen (können). Kommunale Sozialpolitiker_innen kritisieren dennoch, dass der Ge-

danke der Prävention bzw. Investition innerhalb des deutschen Sozialrechts „mit einer Definition 

von freiwilligen und pflichtigen Leistungen oftmals ad absurdum geführt [wird], indem die frühe 

                                                           
12 Im Jahr 2016 befanden sich 43,2% der nordrhein-westfälischen Gemeinden (einschließlich der soge-
nannten „Stärkungspaktgemeinden“) in der Haushaltssicherung (Rappen 2017, S. 50). 
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Förderung oder Problemverhinderung eine freiwillige Leistung ist und somit oftmals nicht aus-

geführt wird bzw. werden kann und im Gegenzug die meist kostspieligere Fallbearbeitung, wenn 

sich die Probleme manifestiert haben, als Pflichtleistung außerhalb der Diskussion steht“ (Kähler 

2013, S. 19). 

Eine weitere Restriktion kommunaler Netzwerkstrategien liegt darin, dass die Gestaltungsmacht 

der lokalen Ebene auch bei einer intensiven und qualitätsbasierten Zusammenarbeit der örtli-

chen Akteure notwendigerweise begrenzt bleibt. In der föderalen Arbeitsteilung des deutschen 

Sozialstaats kommt den Leistungen der Kommunen in vielen Feldern nur eine ergänzende und 

begleitende Funktion zu, während der Kernbereich des jeweiligen Feldes nicht in ihrer Hand 

liegt. Die tatsächliche Durchschlagskraft lokaler Netzwerkstrategien hängt daher nicht zuletzt 

von der Kooperationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft überörtlich verfasster Institutio-

nen und Akteure ab, die ihrerseits an ihren jeweiligen gesetzlichen Handlungsauftrag gebunden 

sind. 

Zu den Forschungsaufgaben, die sich in diesem Zusammenhang stellen, gehört zum einen die 

systematisierende Analyse von Schnittstellenproblemen innerhalb und zwischen verschiedenen 

Leistungsbereichen und ihrer möglichen (negativen) Konsequenzen für spezifische Adressaten-

gruppen bzw. Fallkonstellationen, zum anderen die Analyse von Strategien des „Schnittstellen-

managements“, d. h. die Bestandsaufnahme und systematisierende Analyse der Bearbeitungs- 

und Lösungsstrategien, die in verschiedenen sozialpolitischen Handlungsfeldern empirisch be-

obachtbar sind. Der Themenschwerpunkt „Governance“ befasst sich dabei insbesondere mit der 

Frage nach den Chancen und Grenzen, den Gelingensbedingungen und den „Stolpersteinen“ in-

tersektoraler und interprofessioneller Vernetzungsstrategien. Inwiefern können Kooperations- 

und Vernetzungsinitiativen auf regionaler, kommunaler bzw. sozialräumlicher Ebene („Bildungs-

landschaften“, „Präventionsketten“ etc.) zu einem effektiven Schnittstellenmanagement beitra-

gen, und wo stoßen kommunale bzw. sozialraumbezogene Programme an ihre Grenzen? Wie 

können Netzwerke auf der Ebene von Regionen, Kommunen oder einzelnen Sozialräumen so 

entwickelt werden, dass tragfähige soziale Infrastrukturen und Synergien vor Ort entstehen? 

Wie kann eine Verstetigung und wirkungsorientierte Intensivierung der Netzwerkarbeit erreicht 

werden? Wie können diesbezügliche Strukturen und Prozesse in der Kommune dauerhaft insti-

tutionalisiert und eine nachhaltige Kooperationskultur geschaffen werden? Wie kann vor dem 

Hintergrund der finanziellen Restriktionen der Bundesländer („Schuldenbremse“) und der Kom-

munen („Haushaltssicherung“) eine nachhaltige Finanzierung und eine dauerhafte Verstetigung 

vorbeugender Maßnahmen und Programme gewährleistet werden? 

Angesichts der Tatsache, dass sich in einigen Feldern mittlerweile eine zunehmend unübersicht-

liche Vielzahl von Netzwerken mit eigenen Vernetzungsstrukturen, Fach- und Koordinationsstel-

len herausgebildet hat, die zum Teil parallel zueinander in ähnlichen Feldern arbeiten (beispiel-

haft für netzwerkbildende Programme im Übergang Schule-Beruf: Schlee 2019), ist zu untersu-

chen, ob hier nicht zum Teil auch neuerliche Doppelstrukturen und überlappende Wirkungs-

kreise erzeugt worden sind, zwischen denen es zu Interferenzen kommen kann. Es stellt sich 
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somit nicht zuletzt auch die Frage nach der „Koordination der Koordinationen“, also die Frage, 

inwiefern der Aufbau eines „Meta-Netzwerks der Netzwerke“ sinnvoll und erforderlich wäre. In 

diesem Zusammenhang ist auch zu klären, ob (lokale) Netzwerkbildung in jedem Falle als „Kö-

nigsweg“ angesehen werden kann oder ob auch alternative Ansätze denkbar sind, die im Sinne 

des one face to the customer-Prinzips Leistungen in einer Hand bündeln (kritisch zur „Netzwer-

keuphorie“: Bode 2017). 

4.3 Themenschwerpunkt III: Monitoring und Evaluation – Die Wissens-

basis vorbeugender Sozialpolitik 

Ein dritter, für die Erarbeitung weitsichtiger und langfristig ausgerichteter Politikstrategien zent-

raler Themenkomplex bezieht sich auf die Daten- und Wissensgrundlagen, auf deren Basis sozi-

alpolitische und sozialpädagogische Maßnahmen und Programme konzipiert, umgesetzt und 

später im Hinblick auf ihre Wirkung, ihre Effektivität und Effizienz überprüft und evaluiert wer-

den können. Denn eine konsequent präventiv ausgerichtete, wirkungsorientierte und evidenz-

basierte Sozialpolitik ist auf eine möglichst detaillierte, kleinräumige und belastbare Daten-

grundlage angewiesen, um die sich innerhalb der Kommunen ausdifferenzierenden sozialen Be-

darfslagen und ihre Entwicklung zu ermitteln und die initiierten Maßnahmen und Programme 

im Sinne eines Qualitätsmanagements schrittweise verbessern zu können. 

Sowohl die Sozialberichterstattung des Bundes als auch die Berichterstattung der Länder und 

vieler Kommunen befinden sich in einem kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung. So 

gibt es in Nordrhein-Westfalen sowohl von Seiten der Landesregierung als auch von kommuna-

ler Seite aus seit Jahren vielfältige Bemühungen, kleinräumige und integrierte Berichtsysteme 

aufzubauen und diese in ihrer Qualität zu verbessern. Sowohl im Kontext des Aufbaus kommu-

naler Präventionsketten als auch im Kontext anderer präventiv ausgerichteter Programme der 

NRW-Landesregierung (u. a. „Starke Quartiere – starke Menschen“) sind die Bemühungen in-

tensiviert worden, ein integriertes „Präventionsmonitoring“ einzuführen, das Datenbestände 

aus verschiedenen Verwaltungsbereichen zusammenführt (Groos/Jehles 2015, Gehne et al. 

2017, Münstermann/Jehles 2019, Groos et al. 2020). 

Ein solches integriertes Monitoring geht über die bislang in den meisten Kommunen vorfindli-

chen bereichsspezifischen Berichtssysteme deutlich hinaus. Es umfasst nicht nur Daten eines 

Verwaltungs- oder Themenbereichs, sondern es werden Daten verschiedener Ämter und Fach-

bereiche (bspw. aus der Stadt-, Sozial-, Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Bildungsplanung, 

der Gesundheitsberichterstattung etc.) in einem integrierten Monitoringsystem zusammenge-

führt. Dies ermöglicht einen integrierten Blick auf die Stadtteile bzw. Sozialräume innerhalb der 

Kommune, der je nach Erkenntnisinteresse und Ausgestaltung bspw. die bauliche und soziale 

Struktur, die Bildungs- und Entwicklungschancen, die Umweltbedingungen und das kulturelle 

Angebot umfassen kann. Ziel ist es, soziale, infrastrukturelle, ökologische und kulturelle Un-
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gleichheiten sichtbar zu machen und diese im Idealfall auch im Hinblick auf ihre Wechselwirkun-

gen zu analysieren, um auf dieser Grundlage entsprechende vorausschauende Maßnahmen zu 

planen und bestehende Programme zu evaluieren. 

Die Implementation eines solchen integrierten und kleinräumigen (kommunalen) Monitorings 

ist jedoch mit einer Vielzahl von Herausforderungen verbunden. Hinsichtlich der Konzeption 

kommunaler Monitoringsysteme ist zunächst offen, welche konkreten Indikatoren genutzt wer-

den sollten und genutzt werden können, um sozialpolitische Ziele wie bspw. selbstbestimmte 

und gleichberechtigte Teilhabe sichtbar zu machen und zu messen. Jede Indikatoren- oder In-

dexbildung stellt eine Komplexitätsreduktion dar, die notwendigerweise bestimmte Setzungen, 

Gewichtungen und Wertungen beinhaltet. Die Herausforderung besteht darin, nicht nur ein rein 

deskriptives Indikatorenset aufzubauen, sondern nach Möglichkeit auch vertiefende Zusam-

menhangsanalysen zu entwickeln. Das Indikatorenset sollte einerseits möglichst umfassend 

sein, andererseits aber im Hinblick auf die Berichts- und Visualisierungsform so schlank und 

übersichtlich ausfallen, dass es sich als alltagstaugliche und praxisnahe Basis für kommunale Dis-

kussions-, Planungs- und Entscheidungsprozesse eignet. Hier stellt sich u. a. die Frage, wie Mo-

nitoringinstrumente und Berichtssysteme ausgestaltet werden sollten, damit sie auch eine poli-

tische Relevanz und Öffentlichkeitswirksamkeit entfalten können und man tatsächlich im Sinne 

einer wirkungsorientierten und evidenzbasierten Steuerung „von Daten zu Taten“ kommen 

kann. 

Die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb der kommunalen Verwaltung 

ist zudem mit einer Vielzahl von technischen und methodischen Herausforderungen verbunden. 

Hier können sich komplexe Detailfragen u. a. im Hinblick auf den Datenschutz, aber auch auf die 

Qualität und Kompatibilität von Daten ergeben. So ist es je nach Datensatz beispielsweise häufig 

nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, aussagekräftige Differenzierungen nach sozialen 

Gruppen (bspw. hinsichtlich der Schichtzugehörigkeit oder des Migrationshintergrundes) vorzu-

nehmen. Für viele Indikatoren ist zudem eine flächendeckende Verfügbarkeit nicht gegeben. 

Dies gilt insbesondere auf der kleinräumigen Ebene, wo vergleichbare Daten für Stadtbezirke 

oder Stadtteile oftmals gar nicht verfügbar sind. Zwischen Kreisen, kreisfreien Städten und Ge-

meinden unterscheidet sich die Datenverfügbarkeit erheblich. Manche Daten (bspw. Daten der 

Schuleingangsuntersuchung des Gesundheitsamtes und weitere Schuldaten) liegen zudem nicht 

in der notwendigen Qualität vor. Kompatibilitätsprobleme können u. a. daraus resultieren, dass 

bestimmte Merkmale in verschiedenen Datensätzen nicht einheitlich gemessen werden. Dar-

über hinaus können zwischen unterschiedlichen Datenquellen Synchronisationsprobleme beste-

hen, da die jeweilige bereichsbezogene Berichterstattung häufig zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten für unterschiedliche Bezugsjahre erfolgt. 

Eine weitere Frage, die mit der Konzeption und dem Aufbau eines kleinräumigen integrierten 

Monitorings verbunden ist, ist die Frage, welche sozialräumlichen Gebietseinheiten und Unter-

gliederungen (bspw. Stadtteile, Quartiere, statistische Bezirke, Planungsräume der Stadtent-

wicklung oder Kita-Planungsbezirke in der Jugendhilfeplanung) jeweils zugrunde gelegt werden 
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sollen. Unterschiedliche kommunale Planungseinheiten (Stadtentwicklungsplanung, Jugendhil-

feplanung etc.) verwenden häufig unterschiedliche Abgrenzungen von Planungsräumen, die es 

nach Möglichkeit miteinander in Einklang zu bringen gilt, um die Zusammenführung der ver-

schiedenen Datenbestände zu ermöglichen. Je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse kön-

nen dabei allerdings unterschiedliche Gebietszuschnitte adäquat und sinnvoll sein.  

Hinsichtlich der Erweiterung der Daten- und Informationsgrundlage auf kommunaler Ebene ist 

zudem zu klären, inwiefern es möglich und sinnvoll ist, Datenbestände kommerzieller Anbieter 

ergänzend einzubeziehen, und welchen analytischen Mehrwert solche zusätzlichen Daten (auch 

angesichts ihrer mitunter unklaren Validität) haben könnten.13 Die Nutzung kommerziell ange-

botener kleinräumiger Daten gewinnt sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der Wissen-

schaft und der Sozialberichterstattung allmählich an Bedeutung. So sind beispielsweise im NRW-

Sozialbericht 2016 neben kleinräumig aufbereiteten amtlichen SGB II-Daten erstmals kleinräu-

mige sozialstatistische Daten der Firma microm verwendet worden, um soziale Segregationsten-

denzen kleinräumig zu erfassen. Ergänzend wurden Informationen zu lokalen Wohnungsmärk-

ten verwendet, die durch die Auswertung von Wohnungsangeboten aus dem Internetportal „Im-

mobilienScout24“ gewonnen wurden (MAIS NRW 2016). 

Eine besonders schwerwiegende Restriktion für die Implementation einer präventiv ausgerich-

teten und wirkungsorientierten Sozialpolitik ist das Fehlen von geeigneten Längsschnittdaten-

sätzen, die es ermöglichen, Biografien und Bildungsverläufe von der Geburt bis zum Übergang 

in das Berufsleben und darüber hinaus adäquat abzubilden. Um fundierte Analysen zu den Be-

dingungen gelingender Bildungs- und Berufsverläufe vorzunehmen, Prozesse von Bildungsbe-

nachteiligung kleinräumig erfassbar zu machen und die präventiven Wirkungen sozialpolitischer 

Programme und sozialpädagogischer Maßnahmen empirisch zu überprüfen, wäre es hilfreich, 

individuelle Entwicklungs- und Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen und ihre vielfäl-

tigen Hintergrundbedingungen möglichst detailgenau statistisch erfassen zu können. Unter den 

Fachexpert_innen besteht daher eine hohe Übereinstimmung in der Einschätzung, dass die flä-

chendeckende Einführung und konsequente Nutzung von (schulstatistischen und anderen) Indi-

vidualdaten einen erheblichen Mehrwert für die Konzeption, Steuerung und Umsetzung einer 

vorbeugenden Sozial- und Bildungspolitik bringen würde. Die Kultusministerkonferenz (KMK) 

hat in diesem Sinne auch bereits 2003 einen (zwischenzeitlich mehrfach überarbeiteten) „Kern-

datensatz für schulstatistische Individualdaten der Länder" entwickelt.  

Da Schulstatistiken landesgesetzlich geregelt sind und jedes Bundesland die entsprechenden 

rechtlichen und technischen Voraussetzungen für die Einführung von Schülerindividualdaten ei-

genständig herstellen muss, bestehen zwischen den Bundesländern jedoch deutliche Unter-

schiede hinsichtlich der Umsetzung der KMK-Empfehlungen. So ist in NRW eine flächende-

                                                           
13 Zur Validität und zum potenziellen Mehrwert kommerzieller kleinräumiger Daten für kommunale Fach-
planungszwecke vgl. Knüttel et al. (2019). 
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ckende Einführung und Nutzung von Schülerindividualdaten aufgrund politischer und daten-

schutzrechtlicher Bedenken bis heute nicht erfolgt. In NRW liegen somit faktisch keine Längs-

schnittdaten vor, die eine dauerhafte Beobachtung kindlicher Bildungsbiografien ermöglichen. 

Mit den vorhandenen Querschnitts- und Aggregatdaten lassen sich lediglich Zustände an einzel-

nen Übergängen bzw. Zeitpunkten der Bildungsbiografien beschreiben, aber keine Verlaufsana-

lysen durchführen, die Zusammenhänge oder gar kausale Effekte transparent machen würden.  

Als eine Alternative zu Längsschnittdaten kommt die Verknüpfung kommunaler Mikrodaten in 

Frage, wie sie beispielsweise im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung des NRW-Mo-

dellprojekts „Kein Kind zurücklassen“ bereits für einzelne Modellkommunen erfolgreich durch-

geführt worden ist. Angesichts der interessanten und vielversprechenden Ergebnisse dieser 

Analysen spricht vieles dafür, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen, wobei einschränkend 

festzustellen ist, dass die Verknüpfung von kommunalen Mikrodaten nicht nur strengen daten-

schutzrechtlichen Vorschriften unterliegt, sondern auch fachlich sehr voraussetzungsvoll und 

zeitaufwendig ist, so dass eine flächendeckende Implementation auf kommunaler Ebene mo-

mentan eher unrealistisch erscheint (Groos et al. 2018b, Groos et al. 2020). 

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung und der Nachhaltigkeit eines integrierten kommunalen 

(Präventions-)Monitorings sind schließlich auch die kommunalen Umsetzungspotenziale und die 

möglichen Implementationshemmnisse zu berücksichtigen. Denn Kommunen sind grundsätzlich 

nicht dazu verpflichtet, ein integriertes Präventions-Monitoring umzusetzen. Es handelt sich 

vielmehr um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, die aus kommunalen Eigenmitteln zu 

bestreiten ist und die daher auch politisch gewollt sein muss. Angesichts des beträchtlichen Auf-

wands, der bei der Planung, Datenerhebung, Auswertung und Berichtserstellung betrieben wer-

den muss, stellen begrenzte finanzielle und personelle Kapazitäten für viele Kommunen große 

Herausforderungen dar, die unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie nicht klei-

ner geworden sein dürften. Neben der grundsätzlichen (und im Einzelfall durchaus offenen) 

Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag eines solchen Monitorings stellen sich auch 

Fragen der internen Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit der kommunalen Verwal-

tungen: Integrierte Berichtssysteme erfordern die Beteiligung und die intensive Zusammenar-

beit von verschiedenen Verwaltungseinheiten (u. a. Amt für Statistik, Jugendamt, Schulamt, Ge-

sundheitsamt und Stadtplanungsamt), gemeinsame Zielfindungsprozesse und den Abbau dies-

bezüglicher Kooperationshürden. 

Bislang gibt es keine einheitlichen Standards einer kommunalen kleinräumigen Sozialberichter-

stattung. Es handelt sich vielmehr um ein weites Feld, auf dem Kommunen sehr unterschiedliche 

Formen und Formate implementiert haben. Angesichts der Vielfalt kommunaler Ansätze er-

scheint es daher lohnenswert, zunächst eine Bestandsaufnahme vorhandener kleinräumiger Be-

richtssysteme im Themenbereich Soziales, Bildung und Prävention vorzunehmen, um die vor-

handenen Berichtssysteme vergleichend zu analysieren und dabei kommunale Handlungsmög-

lichkeiten für ein kleinräumiges Präventionsmonitoring herauszuarbeiten. Insgesamt ist eine 
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große Bandbreite an Forschungsarbeiten denkbar, die darauf abzielen, Potenziale für die Wei-

terentwicklung des Sozial- und Bildungsmonitorings auf kommunaler wie auch auf Landesebene 

auszuloten und damit auch Perspektiven für die Verbesserung der Datengrundlagen für vorbeu-

gende Sozialpolitik aufzuzeigen. Das mögliche Spektrum reicht dabei von der wissenschaftlichen 

Begleitung konkreter kommunaler Monitoring-Projekte über die Analyse technischer, methodo-

logischer oder datenschutzrechtlicher Probleme und möglicher Lösungswege bis hin zu verglei-

chenden Bestandsaufnahmen und Analysen auf Kommunal- oder Länderebene. 

Auch die wissenschaftliche Evaluation präventiver Maßnahmen und Programme steht vor er-

heblichen methodologischen und praktischen Herausforderungen. Evaluationen bewegen sich 

stets in einem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlich-methodischem Anspruch, konkreten 

Problemlösungsbedarfen und politischem Legitimationsdruck: Einerseits dienen sie der Verbes-

serung und Weiterentwicklung der bestehenden Maßnahmen und Programme. Sie sollen Hin-

weise geben, welche konkreten Maßnahmen vor Ort (unter welchen Bedingungen und für wel-

che Zielgruppen) dazu geeignet sind, Ungleichheiten zu reduzieren, Armutsfolgen zu begrenzen 

und Teilhabechancen zu verbessern. Andererseits haben sie aber auch eine politische Legitima-

tionsfunktion. Dass Prävention im Sozialbereich „irgendwie“ positiv wirkt, erscheint zwar grund-

sätzlich sehr plausibel. Wenn es jedoch um konkrete Investitionen in präventive Programme 

geht, reicht die bloße Behauptung von Erfolgen oder Erfolgsversprechen in der Regel nicht mehr 

aus. Angesichts begrenzter finanzieller Mittel gibt es daher immer deutlichere Bestrebungen, 

Sozialpolitik „wirkungsorientiert“ und „evidenzbasiert“ zu steuern; auch vorbeugende Sozialpo-

litik steht hinsichtlich ihrer Effektivität und Effizienz somit unter verschärfter Beweislast.14  

Die Wirksamkeit und die Kosten-Nutzen-Relation präventiver sozialpolitischer Maßnahmen sind 

jedoch oftmals nicht eindeutig; Erfolge präventiver Programme oder sogar ganzer Präventions-

ketten lassen sich – auch aufgrund ihrer langfristigen Orientierung – eher selten zweifelsfrei be-

legen. Eine gute Datenbasis ist zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung 

dafür, Wirkungen von Hilfsangeboten überhaupt messen und darstellen zu können. Um jenseits 

statistischer Häufigkeitsverteilungen die komplexen Mechanismen sozialer Benachteiligung und 

ihrer sozialen „Vererbung“ tatsächlich verstehen und erklären zu können, müssen mehrdimen-

sionale Erklärungsmodelle entwickelt werden. Hinsichtlich der vielfältigen Ursachen- und Wir-

kungszusammenhänge von sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung besteht in vielen sozial-

politischen und sozialpädagogischen Handlungsfeldern noch erheblicher Forschungsbedarf. 

Mit der Frage nach der theoretischen Konstruktion und der empirischen Überprüfung von Kau-

salitäten und Wirkungszusammenhängen sind grundsätzliche Fragen sozialwissenschaftlicher 

                                                           

14 Konzepte wie „Evidenzbasierung“ und „Wirkungsorientierung“ sind dabei politisch wie fachlich durch-
aus umstritten (Otto et al. 2010, Ziegler 2012, Burmester/Wohlfahrt 2018). Insbesondere in den kritischen 
Sozialarbeitswissenschaften besteht die Sorge, dass quantitativ-standardisierte, betriebswirtschaftlich 
verengte Vorstellungen von „Wirkung“ und „Effizienz“ überhandnehmen, durch die fachliche Standards 
und Prinzipen der Sozialen Arbeit ausgehebelt werden könnten. 
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Erkenntnisfähigkeit angesprochen: Wie können ganz grundsätzlich die kurz-, mittel- und lang-

fristigen Wirkungen einer Intervention erfasst, beurteilt oder gar „gemessen“ werden, und wel-

che Zeithorizonte sind hierfür realistischerweise zugrunde zu legen? Welche konkreten quanti-

tativen Erfolgsindikatoren lassen sich für die Effektivität und Effizienz präventiver Maßnahmen 

definieren? Ist eine quantitativ- indikatorengestützte Erfolgsmessung wirklich in jedem Falle und 

in jedem Anwendungsfeld möglich bzw. sinnvoll? Lassen sich qualitativ formulierte sozialpoliti-

sche Ziele wie beispielsweise „gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe“, „Inklusion“ o-

der „gelingendes Aufwachsen“ sinnvoll in quantitative Kennzahlen überführen, oder müsste 

man hier eher mit qualitativ-rekonstruktiven Verfahren arbeiten? Welche qualitativen Alterna-

tiven für eine methodisch abgesicherte und intersubjektiv nachvollziehbare Erfolgskontrolle be-

stehen, und wo lassen sich diese sinnvoll einsetzen? Inwiefern können quantitative, statistische 

Daten mit qualitativen, erfahrungsbasierten Perspektiven gewinnbringend verknüpft werden? 

Wie kann vermieden werden, dass eine quantitativ-kennzahlenbasierte Wirkungsmessung auf 

Kosten des Erfahrungswissens der Fachkräfte geht?  

Inwiefern ist es angesichts einer Vielzahl potenziell intervenierender Kontextvariablen über-

haupt möglich, lange Wirkungsketten realistisch abzubilden, und wo liegen angesichts der Kom-

plexität der Wirkungs- und Wechselwirkungsverhältnisse die Grenzen der Wirkungsforschung? 

Können Wirkungen in einem streng wissenschaftlichen Sinne angesichts der Komplexität und 

der Vielzahl möglicher intervenierender Variablen überhaupt einwandfrei gemessen und evalu-

iert werden, oder muss man sich möglicherweise doch auf eine bescheidenere, dafür aber be-

lastbarere Form von Evaluation, nämlich auf Prozess- und Strukturevaluation statt auf Wirkungs-

evaluation, beschränken?  

Evaluationen, die auf diese komplexen Fragen eingehen und ihrem Untersuchungsgegenstand 

gerecht werden wollen, erfordern komplexe Forschungsdesigns, die sowohl qualitative als auch 

quantitative Methoden integrieren. Dies ist zeitaufwändig und teuer und lässt sich nicht gleich-

sam „nebenbei“ erledigen. Für die konkrete Evaluationspraxis auf Landes- und auf kommunaler 

Ebene stellen sich daher weitere konkrete Fragen: Welche Evaluationsformate sind für welche 

Fragestellungen und für welche Art von Evaluationsgegenständen geeignet und sinnvoll? Wie 

steht es um die Übertragbarkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit von Einzelergebnissen? Was 

bedeutet es für die Konzeption präventiv ausgerichteter Programme, wenn die Evaluation des 

Programms bereits in seiner Anlage „mitgedacht“ werden soll? Welche Rahmensetzungen wä-

ren notwendig, damit die Evaluations- und Monitoringprozesse auch nach dem Ende des jewei-

ligen Evaluationsprojekts im Sinne einer wirklich nachhaltigen, kritisch-reflexiven Begleitfor-

schung verstetigt werden können?  

Zu guter Letzt stellt sich die Frage, inwiefern aus den produzierten Evaluationsergebnissen auch 

tatsächliche Lerneffekte resultieren und ob die Ergebnisse letztendlich auch wirklich zur Verbes-

serung von Politik genutzt werden. Damit ist eine weitaus grundsätzlichere Frage angesprochen, 



Vorbeugende Sozialpolitik 

Grundlinien eines sozialpolitischen Forschungsprogramms 

 

59 

 

nämlich die Frage, wie rational politische bzw. administrative Entscheidungen eigentlich getrof-

fen werden (können) und welche praktische Relevanz wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem 

Zusammenhang haben. 

Damit ist für die sozialwissenschaftliche Forschung ein weites Feld eröffnet. Neben konkreten 

fachlichen Begleitforschungsprojekten zu ausgewählten Programmen und Maßnahmen in ein-

zelnen Feldern vorbeugender Sozialpolitik sind auch in diesem Bereich systematisierende Be-

standsaufnahmen (Meta-Analysen) von abgeschlossenen bzw. laufenden Evaluationen vorbeu-

gender sozialpolitischer Programme von großem Interesse.  

4.4 Themenschwerpunkt IV: Adressat_innen und Nutzer_innen vor-

beugender Sozialpolitik 

Für den Erfolg präventiv ausgerichteter Angebote und Programme, die häufig freiwillig in An-

spruch genommen werden (in anderen Fällen auch nicht), ist ein fundiertes, empirisch abgesi-

chertes Wissen über die Lebenswelten, die subjektiven Bedürfnisse und Sinnhorizonte ihrer Ad-

ressat_innen unverzichtbar. Nur so kann eine adäquate Passung von Unterstützungsbedarfen 

und sozialstaatlichen Angeboten hergestellt werden. Neben der Analyse der institutionellen 

Strukturen, Angebote, Maßnahmen und Interventionen der Sozialpolitik (Systemperspektive) 

sollte die Forschung daher auch einen eigenständigen thematischen Schwerpunkt auf die indi-

viduelle Perspektive der Adressat_innen (Nutzer_innen, Klient_innen, Kund_innen) setzen und 

diesen einen systematischen Stellenwert zukommen lassen. 

So vielfältig und vielschichtig wie die Arbeitsfelder vorbeugender Sozialpolitik sind auch ihre Ad-

ressat_innen und deren Lebenslagen. Neben „klassischen“, viel erforschten Adressatengruppen 

wie Langzeitarbeitslosen bzw. SGB II- Haushalten, Alleinerziehenden oder prekär Beschäftigten 

geraten in den letzten Jahren zunehmend weitere Zielgruppen, Problem- und Bedarfskonstella-

tionen in den Blick, die bislang nicht im Zentrum der sozialpolitischen wie auch der wissenschaft-

lichen Aufmerksamkeit gestanden haben. So hat die Behindertenpolitik im Zuge der UN-Behin-

dertenrechtskonvention und dem Gebot der Inklusion einen neuen Schub erhalten; die vielfälti-

gen, je nach Art und Schwere der jeweiligen Behinderung teilweise höchst unterschiedlichen 

Perspektiven der Betroffenen auf Teilhabebarrieren im Erwerbs- und Alltagsleben bilden einen 

zunehmend relevanten Forschungsgegenstand. Im Bereich der Senioren- und Pflegepolitik, die 

sich lange Zeit in erster Linie auf die Situation der Pflegebedürftigen konzentriert hat, werden in 

den letzten Jahren auch die Lebens- und Belastungssituationen von pflegenden Angehörigen 

verstärkt in den Blick genommen. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe werden u. a. auch die 

spezifischen Herausforderungen von Heranwachsenden bzw. jungen Erwachsenen diskutiert, 

die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung in der Heimerziehung, im betreuten Woh-

nen oder in Pflegefamilien verbracht haben und sich am Übergang in ein eigenständiges Leben 

befinden (Care Leaver). 
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Insbesondere im Kontext der verstärkten Migrationsbewegungen der letzten Jahre und der Her-

ausforderung der nachhaltigen Integration von Zugewanderten und Geflüchteten in die deut-

sche Gesellschaft rücken ebenfalls neue Zielgruppen vorbeugender Sozialpolitik in den Vorder-

grund. Dies betrifft beispielsweise unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Geflüchtete mit Be-

hinderungen und Traumata, aber auch zugewanderte Akademiker_innen, deren formelle und 

informelle Qualifikationen gewinnbringend in den deutschen Arbeitsmarkt eingebracht werden 

sollten. In diesen und in einer Reihe weiterer Bereiche besteht noch erheblicher Forschungsbe-

darf in Bezug auf vorbeugende Konzepte. 

Die verstärkte Einbeziehung und Analyse der Subjektperspektive kann dabei in besonderem 

Maße von Theoriebeständen und Forschungsergebnissen aus den Bereichen der Sozialen Arbeit 

und der Sozialpädagogik profitieren. Aufbauend auf den wegweisenden Publikationen von Oe-

lerich/Schaarschuch (Schaarschuch/Oelerich 2005, Oelerich/Schaarschuch 2005) und Bitzan et 

al. (2006) haben sich hier in den letzten Jahren zunehmend subjektbezogene Forschungsper-

spektiven etabliert, die die subjektiven Sichtweisen der Adressat_innen und die Kategorien von 

Nutzen, Nicht-Nutzen und Nutzung sozialstaatlicher Angebote und sozialer Dienstleistungen sys-

tematisch in den Blick nehmen (Graßhoff 2013, van Rießen/Jepkens 2020).  

Die sozialwissenschaftliche Adressatenforschung (Graßhoff 2015, Bitzan/Bolay 2017) befasst 

sich mit der Untersuchung der einzelnen Personengruppen, die zum Klientel sozialpolitischer 

und sozialpädagogischer Intervention gehören, beschreibt und rekonstruiert deren individuelle 

und kollektive Problem-, Bedarfs- und Nachfragelagen und analysiert, wie die von den Adres-

sat_innen genutzten sozialen Institutionen mit ihren Problemlösungsstrategien auf die Adres-

sat_innen einwirken. Die vertiefende Analyse der Lebenswelten und Lebenssituationen der Ad-

ressat_innen und die Rekonstruktion von Hilfeverläufen sollen dazu beitragen, fachlich fundierte 

Interventions- und Präventionsansätze zu entwerfen, die die Subjekte tatsächlich stärken und 

ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern. 

Der Ansatz der Nutzerforschung (Schaarschuch/Oelerich 2005) erscheint für gezielte Untersu-

chungen zur subjektiven Wahrnehmung, Inanspruchnahme und Nutzung von Angeboten vor-

beugender Sozialpolitik aus der Perspektive der Adressat_innen bzw. Nutzer_innen besonders 

vielversprechend. Deutlich dezidierter als im Kontext der Adressatenforschung steht im Rahmen 

der sozialpädagogischen Nutzerforschung dabei der Gebrauchswert sozialer Dienstleistungen 

für die Lebensführung der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt: 

„Es wird danach gefragt, was Nutzerinnen und Nutzer mit Blick auf die Aufgaben ihrer Lebens-

situation von den sozialen Diensten „haben“, welche Strategien sie in der Auseinandersetzung 

mit den Angeboten entwickeln, auf welche Weise sie sich die Angebote aneignen, unter wel-

chen Rahmenbedingungen eine Nutzung stattfindet oder aber Nutzung und Aneignung er-

schwert oder verhindert werden.“ (Schaarschuch/Oelerich 2005, S. 7)  

Der Fokus auf die „Stimme der Adressaten“ (Bitzan et al. 2006) bildet somit auch ein Gegenge-

wicht zu den teilweise eher expertokratisch anmutenden Konnotationen, die mit Begriffen wie 
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„Planung“, „Steuerung“, „Evaluation“ und „Monitoring“ häufig mitschwingen. Mit der konse-

quenten Einnahme einer Nutzerperspektive wird eine eigenständige Qualitätsdimension sozial-

staatlicher Angebote eingeführt: 

„Somit gerät in den Fokus, ob die Inanspruchnahme einer sozialen Dienstleistung für die Teil-

nehmenden eine Ressource darstellt, die sie bei ihrer Arbeit am Alltag unterstützt. Aus dieser 

Perspektive ist das Beurteilungskriterium von Angeboten Sozialer Arbeit die (Ge-)Brauchbarkeit 

für das „eigene“ Leben, die je nur konkret von den (Nicht-)Nutzer_innen, und nicht von Profes-

sionellen, Auftraggeber_ innen oder Kostenträger_innen, beantwortet werden kann.“ (Her-

zog/van Rießen 2017, S. 131) 

Von besonderem Interesse für eine vorbeugende Sozialpolitik, die darauf abzielt, möglichst glei-

che Zugangschancen zu hilfreichen Angeboten und Maßnahmen zu gewährleisten, ist die vertie-

fende Untersuchung der Hintergründe und Faktoren der Nichtinanspruchnahme sozialstaatli-

cher und (sozial-)pädagogischer Angebote. Gerade im Bereich der sozialen Dienstleistungen  

– stärker als bei Geldleistungen – muss man davon ausgehen, dass die individuellen Bedarfe 

deutlich höher sind als die tatsächliche Inanspruchnahme. Im Zuge der Nutzung sozialer Dienst-

leistungen fallen außerdem viele Personen heraus, die die jeweilige Maßnahme bzw. das jewei-

lige Programm (z. B. einen Eltern-Kind-Kurs) nur sporadisch nutzen oder sogar vorzeitig abbre-

chen.  

Präventive Informations- und Beratungsangebote weisen oftmals einen Mittelschichts-Bias auf. 

Das Phänomen, dass oftmals gerade diejenigen benachteiligten Personen und Personengrup-

pen, die ganz besonders von präventiven Angeboten profitieren könnten, diese tendenziell nicht 

oder deutlich seltener in Anspruch nehmen, wird in der Literatur auch als „Präventionsparadox“ 

(zuerst Geoffrey Rose, vgl. bspw. Rose 2001) bezeichnet. Herkömmliche Ansätze diskutieren ver-

schiedene Zielgruppen, die für Beratungs- und Informationsangebote beispielsweise der Kinder- 

und Jugendhilfe als schwer erreichbar gelten. „Schwer erreichbar“, so wird in jüngster Zeit ver-

stärkt argumentiert, ist jedoch häufig nicht nur ein (zugeschriebenes) Merkmal bestimmter Be-

völkerungsgruppen, sondern kann auch ein Merkmal von institutionellen Angeboten sein 

(Franzke et al. 2017). Aus dieser Perspektive können auch Dynamiken institutioneller Ausgren-

zung in den Mittelpunkt der Diskussion um Prävention rücken. Es sind nicht immer (und häufig 

nicht in erster Linie) individuelle Kompetenzdefizite, die Menschen von der Inanspruchnahme 

präventiver Angebote abhalten; vielmehr errichten die institutionellen Leistungsträger oftmals 

auch selbst (bürokratische) Zugangsbarrieren.  

Bei der Analyse und Rekonstruktion dieser Barrieren der Inanspruchnahme gilt es, das Zusam-

menspiel zwischen den Erwartungen und Bedürfnissen, dem Nutzungs- und Inanspruchnahme-

verhalten der Adressat_innen einerseits, aber eben auch der konkreten Ausgestaltung, der Zu-

gänglichkeit, Niedrigschwelligkeit, Barrierefreiheit und Attraktivität der Angebote, Maßnahmen 

und Programme zu erforschen. Welche Eigenschaften welcher Programme bilden für welche 

Zielgruppen und unter welchen Umständen eine Zugangsbarriere? Welche Rolle spielen räumli-

che Distanzen, zeitliche Vereinbarkeitsprobleme (bspw. bei Alleinerziehenden), Kostenaspekte 
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(Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgebühren, notwendige Zusatzausgaben bspw. für Sportbekleidung, 

Fußballschuhe, Malutensilien, Musikinstrument etc.), welche Rolle spielen Faktoren wie Nicht-

Wissen, Scham, kulturelle Fremdheit, geringe Nützlichkeitserwartungen, fehlendes Problembe-

wusstsein oder geringes Institutionenvertrauen? Wie wirken institutionelle und kontextuelle 

Rahmenbedingungen und nutzerseitige Dispositionen möglicherweise zusammen? Nicht nur im 

Kontext der Nutzer- und Adressatenforschung, sondern auch im Kontext der Begleitforschung 

zum NRW-Modellprogramm „Kein Kind zurücklassen“ sind hier viele Beobachtungen und Er-

kenntnisse zusammengetragen worden, die es systematisch zu verdichten und hinsichtlich ihrer 

Übertragbarkeit auf andere sozialstaatliche Bereiche zu überprüfen gilt (vgl. Nagy 2016, Franzke 

et al. 2017, Kohlscheen 2016, Kohlscheen/Nagy 2016). 

Mit einem höheren konzeptionellen und normativen Stellenwert der Subjektperspektive sollte 

auch eine stärkere Adressatenorientierung der Sozialpolitik einhergehen. Eine stärkere Orien-

tierung an den konkreten Lebenssituationen und Bedürfnissen, den Wünschen und Erwartungen 

der Adressatinnen und Adressaten erfordert zunächst die Anerkennung und Berücksichtigung 

ihrer Selbstständigkeit, Handlungsmächtigkeit und Eigensinnigkeit. Mit dieser emanzipatori-

schen Zielsetzung verbindet sich die Frage, wie im Sinne einer Stärkung des Subjektstatus der 

Adressat_innen erweiterte Planungs- Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten geschaffen 

werden können, mittels derer die Nutzer_innen und Adressat_innen in ihrer Eigenschaft als 

selbstbestimmte und gleichberechtigte Bürger_innen einen stärkeren Einfluss auf die konkrete 

Ausgestaltung der von ihnen genutzten Hilfesettings nehmen können. Wie kann man eine au-

thentische(re), vorausschauende Beteiligung und Mitbestimmung der Betroffenen ermöglichen 

und organisieren? Welche rechtlichen, institutionellen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen sind für die Partizipation der Nutzer_innen förderlich, welche hinderlich? Welche Res-

sourcen machen es den Akteuren überhaupt erst möglich, sich aktiv und selbstbestimmt einzu-

bringen?  

Mit der Frage nach der Entwicklung adäquater Beteiligungsmechanismen und -modelle sind 

grundlegende Perspektiven der Demokratisierung und der emanzipatorisch ausgerichteten Wei-

terentwicklung des deutschen Sozialstaats angesprochen; ein Mehr an Befähigung und Ermäch-

tigung (Empowerment) der Sozialstaatsbürger_innen ist ohne ein Mehr an institutionell abgesi-

cherter und garantierter Beteiligung und Mitbestimmung kaum zu erreichen.  
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5 Fazit 

Die vorliegende Studie hat die Genese und Entwicklung des Präventions- und Sozialinvestitions-

paradigmas nachgezeichnet, das in den letzten beiden Jahrzehnten europaweit deutlich an Ge-

wicht gewonnen und inzwischen auch viele Bereiche der deutschen Sozialpolitik von der Fami-

lien- und Bildungspolitik über die Kinder- und Jugendhilfe bis zur Gesundheits- und Pflegepolitik 

durchdrungen hat. Wie anhand der Analyse zahlreicher einschlägiger – oft allerdings zeitlich be-

fristet finanzierter – Landesprogramme deutlich wurde, haben präventive oder „vorbeugende“ 

Ansätze gerade auch für das Bundesland NRW eine hohe Bedeutung. Im Zentrum stehen dabei 

vor allem Fragen von (Kinder-)Armut und sozialer Ausgrenzung, denen mit einem Ausbau und 

einer verbesserten Koordination und Steuerung familienunterstützender Dienstleistungen auf 

kommunaler Ebene präventiv begegnet werden soll. 

Im Fokus dieser Studie standen aber auch die Ambivalenzen der zu konstatierenden Verlagerung 

von kompensatorischen zu investiven Leistungen in der Sozialpolitik. Präventive und insbeson-

dere „sozialinvestive“ Politikansätze sind vielfach mit – durchaus berechtigter und nachvollzieh-

barer – Kritik konfrontiert, die sich auf ihren technokratischen Charakter, ihre produktivistisch-

ökonomistische Ausrichtung und ihre teilweise paternalistische Konnotationen bezieht. In der 

vorliegenden programmatischen Studie wurde dagegen anhand des im FGW entwickelten Ver-

ständnisses von „vorbeugender Sozialpolitik“ aufgezeigt, dass diese Lesart nicht zwingend ist. 

Stattdessen gilt es, so die These, vorbeugende Sozialpolitik so auszurichten, dass sie auf die Stär-

kung von Autonomie und Befähigung, auf die Realisierung sozialer Staatsbürgerrechte und die 

sozialpolitische Ermöglichung realer Handlungsfreiheiten entlang des Lebenslaufs der Adres-

sat_innen orientiert ist. 

Eine entsprechende normative sozialpolitische Programmatik bedarf der wissenschaftlichen 

Fundierung. Wie die dargestellte Übersicht über die zentralen Themenschwerpunkte des For-

schungsprogramms „Vorbeugende Sozialpolitik“ zeigt, stellen sich Fragen nach den normativ-

politischen und fachlich-konzeptionellen Grundlagen ebenso wie Fragen nach der Governance 

vorbeugender Sozialpolitik, nach den Möglichkeiten des Monitorings und der Evaluation ent-

sprechender Programme wie auch nach der Perspektive der Adressat_innen und Nutzer_innen 

vorbeugender Sozialpolitik. Insgesamt handelt es sich um ein umfassendes Forschungspro-

gramm, das eine Vielzahl von Fragestellungen und Gegenstandsbereichen umfasst.  

Dabei muss die für eine bereichsübergreifende, präventive soziale Lebenslaufpolitik bestehende 

Notwendigkeit intersektoralen und multiprofessionellen Handelns in der Forschung eine Ent-

sprechung finden. Das skizzierte Forschungsprogramm erfordert dementsprechend auch die in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener sozialwissenschaftlicher und benachbarter Dis-

ziplinen – von der Soziologie, der Politik- und Verwaltungswissenschaft über die Bildungs-, Er-

ziehungs-, und Sozialarbeitswissenschaft bis hin zu verfassungs-, verwaltungs- und sozialrechtli-

chen Perspektiven. 
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Ebenso wichtig wie die Einbeziehung und Verknüpfung verschiedener akademischer Fachdiszip-

linen ist die konsequente Rückkopplung der Forschung mit der Praxis. Der Wissenschafts-Praxis-

Transfer ist dabei keinesfalls als „Einbahnstraße“ zu verstehen: Die Wissensbestände, Erfah-

rungswerte und Problemperspektiven der Praxisakteure sollten vielmehr bereits bei der Prob-

lemformulierung, der (im Idealfall: gemeinsamen) Entwicklung der konkreten Fragestellung und 

(innerhalb wissenschaftsimmanenter Grenzen) auch bei der Gestaltung des Forschungsdesigns 

von Anfang an eingebunden werden. Denn die hier umrissene Programmatik einer Vorbeugen-

den Sozialpolitik, so die Grundüberzeugung des FGW und der Autor_innen der FGW-geförderten 

Studien, kann nur im kontinuierlichen Austausch von Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft 

vorangetrieben werden und auf diese Weise zu einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung bei-

tragen. 

Auf die Corona-Pandemie, die 2020 als externer Schock weltweit (fast) alle Länder ereilt hat, ist 

in Deutschland nicht zuletzt mit beherzten sozialpolitischen Maßnahmen begegnet worden. In-

strumente wie das Kurzarbeitergeld haben sich – wie schon in der Finanzkrise 2008/2009 – durch 

die Kompensation von Einkommensausfällen als zentral für die Abpufferung sozialer Härten und 

gesellschaftlicher Verwerfungen erwiesen. Dies unterstreicht, dass vorbeugende Politik nicht al-

les lösen kann und kompensatorischen (Geld-)Leistungen weiterhin eine große sozialpolitische 

Bedeutung zukommt. Das Verhältnis beider Gruppen sozialpolitischer Leistungen auszutarieren, 

wird auch in Zukunft eine dauerhafte Aufgabe bleiben. 
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